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Mainz, im März 1998

Wie in jedem Jahr legt der Bürgerbeauftragte mit seinem Bericht dem Parlament gegenüber Rechenschaft
über seine Arbeit des vergangenen Jahres ab. Aus den Erfahrungen des Jahres 1997 möchte er gleichzeitig
Anregungen und Hinweise zu Problembereichen geben, die ihn, vor allem aber die Bürgerinnen und
Bürger in besonderer Weise beschäftigt haben.

Dabei war das vergangene Jahr das bisher arbeitsreichste des derzeitigen Bürgerbeauftragten. Da viel
Arbeit für den Bürgerbeauftragten gleichzeitig auch viel Arbeit für die von ihm angesprochenen Behörden
und Dienststellen bedeutet, dankt er ganz persönlich für die breite ihm, und damit allen Petentinnen und
Petenten, zuteil gewordene Unterstützung. 

Ohne die Mithilfe und Unterstützung des Landtagspräsidenten sowie der Landtagsverwaltung und ihrem
Personalrat, der Landtagsfraktionen, der Mitglieder des Petitionsausschusses, der Landesregierung, der
anderen Petitionsausschüsse, der Presse, dem Rundfunk und dem Fernsehen sowie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Büros des Bürgerbeauftragten und den Behörden und Dienststellen in Rheinland-
Pfalz hätte 1997 auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger kein so gutes Ergebnis erreicht werden
können. Nochmals vielen Dank.

Ullrich Galle
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1. Teil: Arbeitsbericht

Höchststand zulässiger Eingaben seit 1974

Das Berichtsjahr 1997 hat eine überraschende Zunahme von Eingaben an den Bürgerbeauftragten gebracht. Im Vergleich zum
Vorjahr haben sich ca. 15 Prozent mehr Bürgerinnen und Bürger zu einer Petition entschlossen. Die große Zahl von Eingaben
führte schließlich zu einem zahlenmäßigen Rekord. Mit insgesamt 2 763 zulässigen Eingaben wurde das Jahr 1988, als bisheriges
Spitzenjahr mit insgesamt 2 736 zulässigen Eingaben, übertroffen. Eine so hohe Zahl zulässiger Eingaben gab es in der Geschichte
des Amtes des Bürgerbeauftragten noch nie.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß sich die Gesamtzahl der Eingaben aus zulässigen und unzulässigen zusammen-
setzt. Bei den unzulässigen Eingaben findet eine mehr formale und weniger eine sachliche und damit inhaltliche Prüfung statt.
Deshalb macht die Bearbeitung der zulässigen Petitionen den wesentlichsten Teil der Arbeit des Bürgerbeauftragten aus. 1997 sind
zusätzlich 368 unzulässige Eingaben eingegangen, so daß sich eine Gesamtzahl von 3 131 Eingaben ergibt.

Die Aufteilung und Entwicklung der Eingaben, bezogen auf die einzelnen Sachgebiete, wird an anderer Stelle ergänzend erläutert.

Schwerpunkte der Eingaben haben sich verlagert

In diesem Zusammenhang bietet sich ein interessanter Vergleich dahin gehend an, wie sich die Schwerpunkte der Eingaben im
Verlauf der Jahre verändert haben.

In der vergleichenden Betrachtung z. B. der beiden Spitzenjahre 1988 und 1997 ist eine Gegenüberstellung deshalb um so einfa-
cher, als die grundlegenden Ausgangszahlen beider Jahre fast gleich sind.

Bezug nehmend auf die einzelnen Sachgebiete, unter denen Eingaben strukturiert erfaßt werden, ergibt sich folgendes Bild:

Sachgebiet Eingaben
1988 1997

1. Rechtspflege 347 349
2. Ordnungsverwaltung 298 453
3. Gemeindeverfassungsrecht/Kommunales Abgabenrecht 317 297
4. Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht 231 272
5. Sozialwesen 350 499
6. Wirtschaftsordnung 228 132
7. Kultur 187 143
8. Landwirtschaft und Umwelt 284 288
9. Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 494 330

Die Sachgebiete, die in einem der beiden Jahre einen erkennbar höheren Anteil an Eingaben gegenüber dem Vergleichsjahr haben,
sind fett gekennzeichnet.

Bei einem Vergleich dieser Zahlen fällt auf, daß

– die Probleme im Bereich der Rechtspflege unverändert hoch geblieben sind,
– bei der Ordnungsverwaltung eine rund 50prozentige Zunahme an Eingaben vorliegt,

– aus dem Bereich der Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden bei einem hohen Anteil an Eingaben keine wesentliche
Veränderung eingetreten ist,

– das Sozialwesen gegenüber 1988 einen ebenfalls um rund 50 Prozent höheren Anteil an Eingaben aufweist,
– dagegen Fragen der Wirtschaftsordnung sich wesentlich beruhigt und stark abgenommen haben,

– im Bereich der Kultur, wo gerade Fragen des Schulwesens und der Kindertagesstätten einen hohen Anteil haben, ein ver-
ändertes Bewußtsein feststellbar ist,

– Landwirtschaft und Umwelt fast gleichbleibend hoch liegen
– und das Baurecht einen spürbaren Rückgang von gut 30 Prozent an Eingaben zu verzeichnen hat.

Worin die Gründe dieser Entwicklung möglicherweise zu suchen sind, soll an einigen Beispielen verdeutlicht werden.

Strafgefangene haben nach wie vor viele Probleme

Wenn man den Bereich der Rechtspflege betrachtet, so sind es hier vor allem die Probleme der Strafgefangenen, die sich statistisch
auswirken. 1997 haben sich allein von den fast 350 Eingaben aus der Rechtspflege knapp 290 mit Fragen des Strafvollzuges, der
ärztlichen Versorgung Inhaftierter, Vollzugslockerungen und Gnadenfragen befaßt. Der Anteil dieser Eingaben ist im Vergleich
zu 1988 zahlenmäßig noch geringfügig höher.
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Verdreifachung der Petitionen zum Ausländerrecht gegenüber 1988

In der Ordnungsverwaltung haben Probleme im Ausländerrecht stark zugenommen. 1988 mußte sich der Bürgerbeauftragte mit
nur 84 Eingaben dieses Sachgebietes befassen, während die Zahl in 1997 auf 260 angewachsen ist und damit ebenfalls einen
Höchststand erreicht hat. Damit haben sich diese Eingaben etwa verdreifacht. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen sind
zwischenzeitlich viele Asylverfahren endgültig abgewickelt, so daß in der Regel die Frage der Ausreise ansteht. Damit ist auch die
frühere Hoffnung, vielleicht in einem Prozeß zu obsiegen, verflogen, so daß oft als „letzter Strohhalm“ nur die weitere Duldung
gesehen wird. 

Zwischenzeitlich haben Ausländerinnen und Ausländer auch viele Freundinnen und Freunde in Deutschland gefunden. Hieraus
haben sich „Unterstützergruppen“ gebildet, die gerade für diese Personengruppe mit dem Hinweis, die Familien hätten sich
positiv eingelebt, Schulfragen der Kinder seien zu lösen oder im Heimatland drohten neue Verfolgungen, um nur einige Beispiele
aus den Petitionen zu nennen, eintreten.

Ein weiterer Grund könnte auch in der Zuwanderung der letzten Jahren liegen, wobei sich Petitionen immer erst mit einer zeit-
lichen Verzögerung zu der Zuwanderung auswirken, weil auch erst mit zeitlicher Verzögerung die ersten Verwaltungs-
entscheidungen vorliegen.

Straßenverkehrsfragen um ein Drittel zugenommen

Ebenfalls auffällig ist die Zunahme von Petitionen zum Straßenverkehrsrecht um rund ein Drittel. 1988 waren hierzu 94 Ein-
gaben anhängig. 1997 wurden 126 Eingaben gezählt. Ohne hierzu eine letztlich eindeutige Aussage machen zu können, spiegelt
sich nach Ansicht des Bürgerbeauftragten hierbei auch das sich stärker entwickelnde Bewußtsein in Umweltfragen, vor allem im
Hinblick auf Parkraum, Lärm und Geschwindigkeit des Straßenverkehrs, wider.

Soziale Probleme bedrücken mehr Menschen als früher

Wenn man 1988 betrachtet, so waren es etwa 580 Eingaben, die sich mit Fragen des Sozialversicherungsrechts und dem Sozial-
wesen befaßten. 1997 wurden hierzu ca. 770 Eingaben gezählt: eine Zunahme um rund 200 Eingaben. Auf die hiermit verbundene
Problematik wird im Teil 2 dieses Berichtes näher eingegangen.

Hinwendung zu einem deutlicheren Bildungsbewußtsein

Trotz einer im Vergleich zu 1988 reduzierten Eingabenzahl wird für den Bürgerbeauftragten aus seinen vielen Gesprächen, aber
auch aus den Inhalten einzelner Eingaben deutlich, daß Fragen der persönlichen Qualifikation und Weiterbildung einen zu-
nehmend höheren Stellenwert erhalten. Dies sind nicht nur Fragen zur Bildung im schulischen oder universitären Sinn, sondern
auch solche der beruflichen Qualifikation, der Anerkennung von Ausbildungen und der Schaffung von Weiterbildungs-
möglichkeiten.

Aus dem sich verändernden Arbeitsmarkt wird vielen gerade jüngeren Bürgerinnen und Bürgern deutlich, welch hohen Stellenwert
eine qualifizierte Ausbildung hat. Nach ihrer Meinung muß gerade hier ein Schwerpunkt der Entwicklung in unserem Lande ge-
sehen werden. Dabei wird nicht selten bedauert, daß im Vergleich zu Fragen des Umweltschutzes Bildungsfragen und damit letzt-
lich Fragen kultureller Fortentwicklung eine eher „schwache Lobby“ haben und bisher noch keine besonders feste Verankerung
dieses Grundzieles im Bewußtsein unserer Gesellschaft erfolgt sei. Hierüber gilt es nachzudenken.

Baurechtsstreitigkeiten weichen auf Nachbarrecht aus

Die in der Vergangenheit vollzogene Änderung des Baurechts hat für mehr Klarheit im Nachbarrecht gesorgt. Viele der Nach-
barstreitigkeiten, die früher bewußt oder unbewußt auf Fragen des Baurechtes abgewälzt worden sind, müssen heute von den
„Streithähnen“ notfalls vor einem ordentlichen Gericht ausgetragen werden. Damit werden die Bauämter von Aufgaben entlastet,
die nie originär zu ihrer Zuständigkeit gehörten. Nach wie vor jedoch versuchen Petentinnen und Petenten, dennoch den Weg
über das Baurecht zu gehen, werden dann aber vom Bürgerbeauftragten an Schiedsmänner oder den ordentlichen Rechtsweg ver-
wiesen.

Weniger Petentengruppen als im Vergleichsjahr 1988 – größere Individualisierung der Eingaben

In seinem Bericht für das Jahr 1988 führte der damalige Bürgerbeauftragte aus, daß die Entwicklung der Eingabenzahlen auch auf
die Bemühungen einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern zurückzuführen sei, die sich in Form einer Gruppe für das gleiche
Anliegen einsetzten. Somit wurde letztlich zu einem streitigen Sachverhalt eine größere Zahl Petitionen eingereicht und stati-
stisch erfaßt.

Im Jahr 1997 war eine solche Tendenz nicht zu verzeichnen. Eher ist der tendenzielle Rückgang solcher Eingaben zu beobachten.
Die größere „Individualisierung“ von Petitionen führt deshalb zu einem erheblich höheren Arbeitsaufwand, da jede der vorge-
legten Eingaben einzeln und nicht für eine Gruppe in ihrer Gesamtheit zu bearbeiten ist.
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Für den Bürgerbeauftragten war noch auffälliger, daß die Realisierung ganz persönlicher Individualinteressen zunehmend in den
Vordergrund rückt und weniger Fragen zu strukturellen Veränderungen oder gesetzlichen Neuregelungen gestellt wurden, als
dies beispielsweise noch 1988 der Fall war.

Dies darf nicht dahin gehend mißverstanden werden, daß die Bürgerinnen und Bürger etwa das „Allgemeinwohl“ nicht mehr
interessiere. Offensichtlich aber wirken sich der Wandel in Gesellschaft und Arbeitswelt und die damit verbundenen persönlichen
Ängste und Befürchtungen auch dahin gehend aus, daß Ansprüche an den Staat stärker von Problemen der eigenen Person oder
Familie als von denen der Gruppe geprägt werden. 

Trotz der vielen Arbeit kein Qualitätsverlust

Die zweite „erfreuliche“ Zahl des Jahres 1997 für den Bürgerbeauftragten ist der nach wie vor hohe Anteil an Hilfen und
„Weiterhilfen“ durch den Bürgerbeauftragten. Bezogen auf die Petitionen, auf deren Erledigung der Bürgerbeauftragte letztlich
Einfluß hatte, konnte in 67,8 Prozent aller Fälle Bürgerinnen und Bürgern Hilfe zuteil werden. Dies ist gegenüber dem schon
„guten Jahr“ 1996 eine nochmalige, wenn auch geringfügige Steigerung um 0,4 %.

In diesem Bericht sollen hierzu unter einem gesonderten Kapitel einige Hinweise gegeben werden.

Gute Ergebnisse wecken aber auch manch trügerische Hoffnung

Bei fast jedem seiner zahlreichen Gespräche mit Petentinnen und Petenten wird dem Bürgerbeauftragten immer wieder bewußt,
welch großes Vertrauen, aber auch welche Hoffnungen in seine Tätigkeit gesetzt werden. Die Hilfe, die er vielen zukommen
lassen kann, weckt aber auch Hoffnungen in den Fällen, in denen keine Hilfe mehr möglich ist.

Viele dieser Fälle berühren menschlich und machen es deshalb schwer, definitiv „nein“ sagen zu müssen. Zumal in persönlichen
Gesprächen von Petentinnen und Petenten auch der Eindruck erweckt wird, als habe sich der Sachverhalt in der Zwischenzeit
geändert oder aber eine neue Rechtslage greife.

Nach konkreter Überprüfung aber stellt sich in der Mehrzahl der Fälle dann doch deren Unzulässigkeit heraus, was u. a. zu einer
Erhöhung der unzulässigen Petitionen um ca. 100 führte.

Aber auch hinter fast jeder unzulässigen Petition steht letztlich immer noch der „gute Rat“ des Bürgerbeauftragten. Dieser kann
ebenso die Benennung eines anderen Ansprechpartners, aber auch die klare Aussage sein, daß jedes weitere Bemühen zwecklos
ist und der persönliche Friede nicht durch eine andere Entscheidung, sondern eher durch die Akzeptanz der Tatsachen erreicht
wird.

Insoweit versucht der Bürgerbeauftragte, auch bei unzulässigen Eingaben seiner Aufgabe gerecht zu werden, da auch in der
Akzeptanz einer persönlich als ungerecht empfundenen Entscheidung letztlich eine weitere – und gleichzeitig oft nutzlose –
Auseinandersetzung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den betroffenen Behörden vermieden wird.

Noch mehr Bürgernähe als im Vorjahr

Der Bürgerbeauftragte versteht seine Arbeit als Dienstleistungsangebot des Landtags von Rheinland-Pfalz an die Bürgerinnen und
Bürger. Die direkte und persönliche Gesprächsmöglichkeit mit einem Beauftragten des Parlaments in der Nähe des eigenen
Wohnortes baut ganz erheblich die häufig unbewußte persönliche Distanz zur Politik ab. Das Gespräch vor Ort, sozusagen im
eigenen persönlichen Umfeld, macht es dann vielen auch sichtlich leichter, offen über Probleme zu sprechen und manchmal auch
die persönliche Anerkennung darüber zum Ausdruck zu bringen, daß sich der „Staat“ die Mühe macht, „persönlich“ zu den
Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Um die Sprechtage in flächenmäßig großen Kreisen noch bürgernäher anbieten zu können, hat der Bürgerbeauftragte 1997 sieben
Verbandsgemeindeverwaltungen als zusätzliche Ansprechorte ausgewählt. Mehrfach war er in Justizvollzugsanstalten, einen zu-
sätzlichen Sprechtag legte er bei der Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz ein.

In Ausführung seines gesetzlichen Auftrages hat der Bürgerbeauftragte im Jahr 1997 noch mehr direkte Gespräche vor Ort orga-
nisiert. Dies war für alle an der Gestaltung der Sprechtage Beteiligten – im eigenen Büro in Mainz und bei den Verwaltungen vor
Ort – eine zusätzliche und nicht unerhebliche Belastung. Der besondere Dank gilt daher allen, die an der Organisation und
Durchführung der Sprechtage mitgewirkt haben.

Dem Bürgerbeauftragten fiel dabei auf, mit welch großer Bereitschaft seine Bemühungen um Bürgernähe von den Verwaltungen
im allgemeinen mitgetragen worden sind. Nicht mehr die „Angst“, es könnten sich zu viele Petentinnen und Petenten mit
Problemen aus dem eigenen Verantwortungsbereich melden, prägt die Grundhaltung, sondern vielmehr das Bewußtsein, daß der
Bürgerbeauftragte als Vermittler Streit vermeiden und beenden hilft. Er ist kein „Kontrolleur“, sondern partnerschaftlicher
Helfer, und so versteht er sich auch.
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Die Zahlen machen die Ausweitung dieser Bemühungen des Bürgerbeauftragten deutlich:

1997 haben bei 60 Sprechtagen insgesamt 1 301 Personen, 569 Frauen und 732 Männer, vorgesprochen, 157 mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der Sprechtage in Mainz wurde bewußt reduziert, um die Außentermine erhöhen zu können. Damit sollten auch „ab-
gelegenere“ Teile von Rheinland-Pfalz besser versorgt werden und einen noch einfacheren Zugang zum Bürgerbeauftragten er-
halten. 

Die größte Zahl an Anmeldungen war 1997 im Westerwaldkreis zu bewältigen. Hier haben allein für einen Sprechtag 54 Personen
das persönliche Gespräch mit dem Bürgerbeauftragten gesucht. Dies war die höchste je erreichte Zahl von Anmeldungen zu
einem Außensprechtag seit 1974.

Erstmals wurden auch direkte Gespräche in Strafanstalten geführt. 

Aus der nachfolgenden Aufstellung ergibt sich ein genaueres Bild der regionalen Verteilung und der Anmeldungen zu den Außen-
sprechtagen ohne Berücksichtigung der sonstigen Sprechtage.

Sprechtage des Bürgerbeauftragten 1997

Verwaltung/Ort vorgesprochen
davon

Insges. weibl. männl.

KV Alzey-Worms 17 10 7
Alzey

KV Mayen-Koblenz 39 17 22
Koblenz

KV Bad Kreuznach 27 13 14
Bad Kreuznach

KV Germersheim 41 17 24
Germersheim

KV Rhein-Lahn 32 11 21
Bad Ems

KV Mainz-Bingen 20 7 13
Ingelheim

KV Bad Dürkheim 40 19 21
Bad Dürkheim

KV Westerwaldkreis 54 21 33
Montabaur

KV Ludwigshafen 30 9 21

KV Südwestpfalz 36 17 19
Pirmasens

KV Neuwied 31 18 13
Neuwied

KV Trier-Saarburg 33 14 19
Trier

KV Ahrweiler 30 15 15
Ahrweiler

KV Bernkastel-Wittlich 28 8 20
Wittlich

KV Kaiserslautern 21 8 13
Kaiserslautern

KV Bitburg-Prüm 50 17 33
Bitburg

KV Altenkirchen 26 11 15
Altenkirchen
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Verwaltung/Ort vorgesprochen
davon

Insges. weibl. männl.

KV Rhein-Hunsrück 25 9 16
Simmern

KV Donnersberg 28 12 16
Kirchheimbolanden

Stadtverwaltung Worms 16 9 7
Worms

Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues 23 9 14

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf 35 19 16

Stadtverwaltung Zweibrücken 17 5 12

Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg 14 5 9

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg 20 7 13

Gemeindeverwaltung Grafschaft-Ringen 24 14 10

Stadtverwaltung Neustadt/Weinstraße 27 14 13

Kreisverwaltung Daun 27 10 17

Kreisverwaltung Kusel 35 15 20

Kreisverwaltung Cochem-Zell 40 15 25

Kreisverwaltung Birkenfeld 24 14 10

Südliche Weinstraße Landau 39 16 23

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 21 11 10

Stadtverwaltung Bitburg 31 9 22

Stadtverwaltung Speyer 17 9 8

Verbandsgemeindeverwaltung Adenau 34 17 17

Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen 23 9 14

Stadtverwaltung Idar-Oberstein 22 7 15

Zusätzlich hielt der Bürgerbeauftragte 19 Sprechtage in seinem Büro in Mainz ab, dort haben insgesamt 193 Personen vorge-
sprochen.

Reger Informationsaustausch auf vielen Ebenen

Um für Anliegen von Petentinnen und Petenten zu werben, aber auch um die Argumente der Gegenseite zu hören, enthielt der
Terminkalender des Bürgerbeauftragten 1997 zahlreiche Gespräche, u. a. mit dem Ministerpräsidenten, Ministerinnen und
Ministern und Vertretern der Fraktionen im Landtag. Das Ergebnis dieser Gespräche war durchweg positiv.

Besondere Probleme im Zusammenhang mit Petitionen waren z. B. der Hintergrund für einen vertieften Erfahrungs- und
Informationsaustausch mit dem Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, seinen Abteilungsleitern und
den Leitern der Versorgungsämter, der Ministerin für Umwelt und Forsten und Vertretern der Gewerbeaufsicht, der AOK
Rheinland-Pfalz, dem Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Speyer und vielen anderen. Hierbei konn-
ten für beide Seiten viele wertvolle Hinweise gegeben und Erfahrungen der beiderseitigen Arbeit ausgetauscht werden. Nicht
selten haben sich zusätzlich vereinfachte Wege zur gegenseitigen Hilfe bei der Bearbeitung von Eingaben ergeben. Insgesamt war
die Zusammenarbeit mit den o. g. überaus positiv. Dafür und für die allseits offene und sachbezogene Diskussion dankt der
Bürgerbeauftragte allen Beteiligten.

Einen weiteren Gedankenaustausch gab es auch mit Mitgliedern des Petitionsausschusses des Hessischen Landtags, dem Euro-
päischen Bürgerbeauftragten, Jacob Södermann, dem Ombudsman für Menschenrechte der Republik Slowenien und bei einer
Tagung der Petitionsausschüsse der deutschen Länderparlamente und des Deutschen Bundestages in München. Auch das über-
regionale Interesse an dem rheinland-pfälzischen Modell des Bürgerbeauftragten läßt nicht nach. So hat der Bürgerbeauftragte
z. B. auf Einladung des Europarates über die Erfahrungen in Rheinland-Pfalz vor Europäischen Ombudsmännern berichtet. 
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Zu mehr Informationen über das Amt, die Aufgaben und Arbeitsweise des Bürgerbeauftragten diente u. a. ein Treffen mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die innerhalb der Kreisverwaltungen und kreisfreien Städte Funktionen als Beraterinnen und
Berater in Bürgerzentren bzw. Bürgerbüros und ähnlichem wahrnehmen. Hierbei wurden auch Aspekte diskutiert, wie man den
Service innerhalb von Verwaltungen für Bürgerinnen und Bürger weiter optimieren kann.

Die gute Zusammenarbeit des Bürgerbeauftragten mit anderen Stellen endet auch nicht an „formalen“ Grenzen. So hat sich z. B.
mit den Angestellten- und Ersatzkassen in Rheinland-Pfalz eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit entwickelt. 

Das persönliche Gespräch des Bürgerbeauftragten mit dem Präsidenten des Landesarbeitsamtes hat auch hier zu einer noch
breiteren Basis gemeinsamer Arbeit geführt.

Auch der Bitte des „Maison de Rhénanie-Palatinat“ in Dijon, Besucherinnen und Besuchern aus Frankreich die Rechte deutscher
Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Petitionen zu erläutern, ist der Bürgerbeauftragte, auch aus der Verbundenheit zum
Nachbarland, besonders gern nachgekommen.

Der Bürgerbeauftragte wird diese Initiativen auch im kommenden Jahr fortsetzen. Es hat sich gezeigt, daß er seine gesetzliche
Aufgabe dann noch besser erfüllen kann, wenn durch persönlichen Einsatz und Gespräche die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
erhöht wird. 

Diese „aufklärende Werbung“ wird auch weiter notwendig sein und hoffentlich mit dazu beitragen, daß Mißverständnisse, die es
leider auch 1997 wieder gab, in Zukunft vielleicht noch seltener auftreten. 

Erfreuliches und Unerfreuliches in der Zusammenarbeit mit Behörden

Leider erreichen den Bürgerbeauftragten im Laufe eines Jahres auch immer wieder vereinzelte Schreiben, die nachdenklich
stimmen. Meist machen die Absender damit unbewußt deutlich, daß ihnen offensichtlich weder die Stellung des Bürgerbeauf-
tragten im Rahmen der parlamentarischen Kontrolle noch die persönlichen Pflichten im Rahmen eines solchen Verfahrens hin-
reichend bekannt sind. Sie haben sich letztlich offensichtlich wohl auch nicht ausreichend mit der Frage des Verhältnisses zum
Parlament auseinandergesetzt. Wie sonst wären folgende Zitate zu verstehen:

„ . . . nachdem das Asylverfahren der Betroffenen bereits rechtskräftig abgelehnt wurde, bleibt festzustellen, daß eine Befassung
des Bürgerbeauftragten im Falle der Familie . . . nicht möglich ist.“

„. . . die Eingabe der Eheleute habe ich mit Befremden zur Kenntnis genommen. Am gleichen Tag wandten sich die Petenten auch
an mich . . .“

„. . . die Ausschußmitglieder waren verwundert über die unnachgiebige Haltung des Bürgerbeauftragten in dieser Angelegenheit.
Nachdem der Petent nicht in unserer Gemeinde wohnhaft ist, sehen wir den Antrag als unverfroren an.“

„ . . . die Verwaltung wird angewiesen, weitere Anfragen in der Angelegenheit nicht mehr zu beantworten, um die Verwaltungs-
kosten in einem tragbaren Rahmen zu halten.“

Besondere Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang aber ein Schreiben des Oberbürgermeisters von Landau, Dr. Christof
Wolff, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Städtetages von Rheinland-Pfalz ist, in dem es u. a. heißt:

„Nach der gegenwärtigen Verfassungslage zählen jedoch Ausländer gemäß § 13 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz nicht zu
den Bürgern im Rechtssinne. Ein Befassungsrecht des Bürgerbeauftragten bezüglich der Eingaben von Ausländern dürfte somit
nicht gegeben sein.“

Selbstverständlich teilt der Bürgerbeauftragte weder politisch noch rechtlich diese so bisher einmalig geäußerte Ansicht; auch der
Petitionsausschuß zeigte sich erstaunt.

Soweit es ihm möglich ist, klärt der Bürgerbeauftragte auch in diesen Fällen auf, macht den Rechtsstandpunkt deutlich und muß
hin und wieder auch ein klares Wort sagen, wenn anders keine Einsicht zu erreichen ist.

Unerfreulich ist auch, wenn bei der Bearbeitung von Petitionen das Gefühl aufkommt, letztlich gehe es in der
„Auseinandersetzung“ zwischen den zuständigen Verwaltungen und dem Bürgerbeauftragten eher um eine „Grundsatzfrage“, so-
zusagen darum, wer mehr „recht“ habe, oder um die Verteidigung von „Bastionen“, als um eine sachgerechte Behandlung eines
Bürgeranliegens. Dies wird verstärkt dort spürbar, wo im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung Ermessensentscheidungen an-
stehen, die unter objektiven Gesichtspunkten durchaus auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger hätten anders gefällt wer-
den können. Letztlich müssen der Bürgerbeauftragte wie die Abgeordneten im Petitionsausschuß das Selbstverwaltungsrecht re-
spektieren, obwohl manches unerklärlich bleibt oder nachdenklich macht. Solche Entscheidungen den betroffenen Bürgerinnen
und Bürgern dann auch noch erklärend zu vermitteln, ist alles andere als leicht.
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So begehrte z. B. ein Bürger mit einer Eingabe, daß ein Baum versetzt werden möge, der sich vor seiner Garageneinfahrt befand
und die Zufahrt beeinträchtigte. Er hatte das Grundstück von der Gemeinde gekauft. Die Baugrundstücke hatten gegenüber den
Festsetzungen des Bebauungsplans einen anderen Zuschnitt erhalten. Deshalb waren die Straßenbäume in Höhe der zunächst ge-
planten Grundstücksgrenzen gepflanzt worden. Eine Anpassung der Planung an die veränderten Grenzen war aber nicht erfolgt.

Die Verbandsgemeindeverwaltung teilte zum Anliegen des Petenten mit, daß der Ortsgemeinderat eine Umpflanzung auf Kosten
des Petenten abgelehnt hätte. Die Ablehnung wurde damit begründet, daß die Genehmigung in vergleichbaren Fällen dazu führen
würde, daß auf lange Sicht die Haltbarkeit der Straße durch das Anschneiden der Teerdecke beeinträchtigt würde. Die Ermitt-
lungen ergaben zunächst, daß im Bereich des Anwesens des Petenten keine Teerdecke, sondern Verbundsteinpflaster vorhanden
ist. Daher war auch nicht ersichtlich, daß die Umsetzung des Baumes die Haltbarkeit der Straße beeinträchtigen könnte.

Nachdem die Ortsgemeinde auf die vom Bürgerbeauftragten aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten nicht einging, kam es zu einem
Ortstermin. Hierbei fand jedoch die vom Bürgerbeauftragten erhoffte sachliche Auseinandersetzung nicht statt. Vielmehr zogen
sich die anwesenden Gemeinderatsmitglieder auf den Standpunkt zurück, es solle alles so bleiben, wie und weil sie es so be-
schlossen hätten.

Es bedurfte erheblicher weiterer Bemühungen, die Ratsmitglieder von der „Unsinnigkeit“ der Beschlußlage zu überzeugen.
Zwischenzeitlich ist der Baum Gott sei Dank entfernt worden.

Ein weiteres Beispiel:

Jeder, der mit Baurecht zu tun hat, weiß, daß z. B. die Abgrenzung zwischen dem sogenannten „Innenbereich“ und dem
„Außenbereich“ nicht immer leicht ist. Ein Bauwilliger, dessen Grundstück mit einem Weg und Versorgungsleitungen erschlossen
ist, wird deshalb wenig Verständnis dafür haben können, daß auf dem gegenüberliegenden Grundstück zwar ein öffentliches
Gebäude steht, er selbst aber mit seinem Bauwunsch in ein anderes Baugebiet verwiesen wird, wo er extra ein Grundstück er-
werben müßte. 

Der Bürgerbeauftragte hatte sich selbst vor Ort begeben, um in der Bauangelegenheit zu vermitteln. Sein Engagement aber wurde
von der Gemeinde eher als „störend“ empfunden.

Ganz überwiegend jedoch gibt es positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Behörden in Rheinland-Pfalz. Häufig geben
sich Verwaltungen sehr viel Mühe, nicht nur dem Bürgerbeauftragten, sondern auch den Abgeordneten des Petitionsausschusses
den Sachverhalt zu erklären oder Lösungswege für eine letztlich einvernehmliche Regelung aufzuzeigen. Beim Lesen solcher
Stellungnahmen wird spürbar, wie groß das Engagement vor Ort ist, welche Sorgfalt in die Bewertungen einfließt und wie positiv
man letztlich der notwendigen Arbeit gegenübersteht.

Die Beispiele dafür sind vielfältig:

– So hat z. B. zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit die Landesregierung innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung zur vorüber-
gehenden Weiterbeschäftigung von Anwärterinnen und Anwärtern getroffen,

– eine Verbandsgemeindeverwaltung umfangreiche Messungen zur Feststellung der effektiven Belastung einer Gemeindestraße
durch überhöhte Geschwindigkeiten von Autofahrern veranlaßt und dann die notwendigen Entscheidungen gefällt,

– eine Kreisverwaltung sich im besonderen Maße der Eingliederung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten in den
ÖPNV angenommen und dabei die dem Bürgerbeauftragten übermittelten Vorschläge der Eltern mit einbezogen.

Die große Anzahl positiv erledigter Eingaben ist das beste Beispiel für das Bemühen von Verwaltungen, den Bürgerinnen und
Bürgern im Sinne einer echten Dienstleistung der Verwaltung weiterzuhelfen.

Von „viel Mühe“ zeugte aber auch das Antwortschreiben eines Bürgermeisters zu Fragen der Verkehrslärmbelästigung durch
Touristen.

Der dazu um Stellungnahme gebetene Verbandsbürgermeister führte einleitend aus, daß die Petentin nach Zuzug in die Orts-
gemeinde sich sogleich allgemein über den Verkehrslärm beschwerte.

Im einzelnen erfolgten danach Beschwerden über das, wie es in seiner Antwort heißt:

„Üben der Kleinen von ,K‘ am Klavier, das laute Schallen der Tuba von Herrn ,D‘ während des Musikunterrichtes, den stören-
den Lärm wegen der Geburtstagsfeier des Nachbarn, den dröhnenden Rasenmäher einer Familie ,R‘, den Lärm eines Betonautos
bei einer Familie ,S‘, das Muhen der Kühe eines Bauern ,W‘ sowie das Schreien der Schafe eines Rechtsanwaltes. Hinzu kamen
die Anzeigen wegen einer Geburtstagsfeier sowie die Beschwerden über den Lärm des Fischerfestes und das unverschämte
Auftreten des Musikvereins bei Geburtstagsständchen. Von den Beschwerden blieb auch die Landwirtschaft wegen des Einsatzes
von Traktoren und Erntemaschinen in der Sommerzeit, also Erntezeit, nicht verschont.

Eine örtliche Überprüfung durch das Ordnungsamt wegen der ,Touristenattraktion‘ an mehreren Abenden hat im übrigen er-
geben, daß dort in der Zeit zwischen 17.00 bis 23.00 Uhr nur sieben Personenwagen gezählt werden konnten.“

9



Drucksache 13/2925 Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode

Einige wenige „Ausrutscher“ wie dieser sollen jedoch kein falsches Bild vermitteln. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bürger-
beauftragten und den Behördenleiterinnen und Behördenleitern in Rheinland-Pfalz ist vertrauensvoll und gut. Dafür dankt der
Bürgerbeauftragte ganz herzlich. Der besondere Dank gilt in diesem Jahr dem Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend
und Versorgung, dem Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft in Speyer, der AOK Rheinland-Pfalz sowie
den Mitgliedern der Landesregierung und allen Ministerien, mit denen sich die Zusammenarbeit mittlerweile durchweg äußerst
positiv gestaltet. Lediglich der Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit und sein Ministerium haben offensichtlich gelegent-
lich noch Probleme, mit dem Kontrollrecht des Parlaments richtig umzugehen.

Konkreter Ansprechpartner erleichtert die Zusammenarbeit

Im Geschäftsverteilungsplan des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist im Referat 8012 eine
Stelle zur Zusammenarbeit und zur Erledigung der Anfragen des Bürgerbeauftragten ausgewiesen. In anderen Verwaltungen sind
nach Erkenntnis des Bürgerbeauftragten die Petitionsangelegenheiten vielfach einer bestimmten Abteilung oder einem ent-
sprechenden Referat zugewiesen.

Wenn, wie im Falle des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, eine klare Organisationsstruktur
die Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten regelt, besteht sicher auch die Möglichkeit, Petitionen noch zügiger und sach-
gerechter zu bearbeiten. Es gibt weniger Rückfragen, die Erledigung erfolgt oft schneller, und Zweifelsfragen werden auf dem
„kleinen Dienstweg“ erledigt.

Es wäre deshalb überlegenswert, ob nicht vielleicht auch in anderen Verwaltungen des Landes Zug um Zug eine solche klare
Zuordnung erfolgen sollte.

Ungewöhnliche Klage gegen den Bürgerbeauftragten

Ein Strafgefangener in einer Justizvollzugsanstalt, dessen Eingabe keinen Erfolg hatte, war der Ansicht, daß ihm im Petitions-
verfahren kein ausreichendes „rechtliches Gehör“ eingeräumt worden sei.

In der ersten Instanz ist die Klage abgewiesen worden. Dabei folgten die Richter in der Tendenz einer Entscheidung aus den acht-
ziger Jahren, bei der festgestellt wurde, daß der Grundsatz des rechtlichen Gehörs lediglich in gerichtlichen Verfahren, nicht je-
doch in einem Petitionsverfahren gilt. Hinzu kommt, daß es den Bürgerinnen und Bürgern freisteht, ihr Anliegen so vollständig
und ausführlich wie möglich auch schriftlich vorzutragen. Darüber hinaus hat das Gericht festgestellt, daß eine den Bürgerinnen
und Bürgern zugehende Entscheidung im Petitionsverfahren lediglich Angaben über die Stelle, die entschieden hat, sowie
Angaben über die Art der Erledigung enthalten muß. Demgegenüber besteht keine besondere Begründungspflicht dahin gehend,
daß der Bescheid auch die dem Ergebnis der parlamentarischen Beratung inhaltlich maßgeblichen Entscheidungsgründe enthalten
muß.

Da der klagende Bürger mit der Entscheidung in der ersten Instanz nicht einverstanden war, hat er nunmehr den weiteren
Rechtsweg beschritten; es wird also zu einem späteren Zeitpunkt nochmals darauf zurückzukommen sein.

Petitionen zur Entschärfung von Konflikten nutzen

Bei einer Reihe von Eingaben hat der Bürgerbeauftragte immer wieder den Eindruck gewinnen müssen, daß sich die an ihn her-
angetragenen Probleme weniger aus der konkreten Sach- und Rechtslage ergeben als vielmehr im Verhältnis von Bürgerinnen und
Bürgern und Verwaltung begründet sind. Dies gilt häufig dann, wenn nach dem Eindruck der Beteiligten eine ausreichende indi-
viduelle Beratung oder Information unterblieben ist. Die ganz überwiegende Zahl der Bürgerinnen und Bürger ist durchaus be-
reit, sich an den gesetzlichen Vorgaben zu orientieren, was jedoch voraussetzt, daß ihnen diese auch bekannt sind oder im nach-
hinein erläutert werden. Ihnen ist nicht damit gedient, daß ohne nähere Erläuterung einfach gesagt wird, daß das, was sie
wünschen, nicht geht.

Häufig wird in Petitionen auch auf „vergleichbare“ Beispiele verwiesen, wo dann nach Meinung der Betroffenen anders als bei
ihnen entschieden worden sei. Gerade in solchen Fällen ist eine detaillierte Begründung und, falls notwendig, Beratung erforder-
lich, um die Verschiedenartigkeit der Entscheidungsgrundlagen verständlich zu machen. Vermißt werden häufig auch Hinweise
aus der Verwaltung, wie durch eine veränderte Gestaltung eines Anliegens dieses im Rahmen des geltenden Rechts zum Erfolg
geführt werden kann.

Gelegentlich leidet das Verhältnis zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern auch daran, daß die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung wie wir alle nicht ganz frei von Emotionen sind.

Auch wenn eine Bürgerin oder ein Bürger als „schwierig“ empfunden wird, sollte die Verwaltung doch in der Lage sein, den Vor-
gang nüchtern und distanziert zu bearbeiten. Wenn eine Verwaltung einen Petenten oder eine Petentin in ihrer Stellungnahme
als „Querulanten“ bezeichnet, zeigt dies, daß emotionale Gesichtspunkte nicht außer acht geblieben sind. Der Verwaltung kommt
es nach Auffassung des Bürgerbeauftragten aber nicht zu, Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihrem Anliegen an den Bürger-
beauftragten wenden, in dieser oder ähnlicher Weise zu qualifizieren. Der Bürgerbeauftragte erwartet auch in diesen Fällen ledig-
lich eine sachliche Stellungnahme.
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Auch kann der Bürgerbeauftragte sich bisweilen nicht dem Eindruck entziehen, daß einzelne Verwaltungen eine „Ver-
zögerungstaktik“ in der Hoffnung betreiben, die Angelegenheit werde sich auf diese Weise von selbst erledigen. Hierbei ist
weniger an die Fälle gedacht, in denen die Stellungnahme dem Bürgerbeauftragten erst nach mehrfacher Erinnerung zugeht. Viel-
mehr gehen immer wieder Antworten ein, in denen eher Nebensächliches berichtet wird, eine konkrete Auseinandersetzung mit
der eigentlichen Problematik jedoch nicht oder nur unzureichend erfolgt. In anderen Fällen wird vage eine in der Zukunft zu
treffende Entscheidung angedeutet, ohne daß konkrete Hinweise auf den weiteren Verfahrensgang oder schon vorhandene Über-
legungen erfolgen.

Auch solche Vorgehensweisen der Verwaltung lassen Rückschlüsse darauf zu, daß offensichtlich schon zuvor der Umgang
zwischen Verwaltung und dem betreffenden Bürger bzw. der Bürgerin nicht ganz „störungsfrei“ war.

Wenn der Bürgerbeauftragte jedoch Anhaltspunkte für ein problematisches „Verhältnis“ zwischen der Verwaltung und den Ver-
fahrensbeteiligten hat, versucht er immer dazu beizutragen, daß zu einer sachlicheren Bearbeitung zurückgefunden wird. Gleich-
zeitig weist er aber auch, soweit erforderlich, die Petenten und Petentinnen darauf hin, wenn sie ihrerseits zu Verärgerungen
Anlaß gegeben haben. 

Der Bürgerbeauftragte ist zuversichtlich, daß er auch in Zukunft durch entsprechende Hinweise an beide Seiten zur Versach-
lichung und Akzeptanz der Entscheidungsfindung beitragen kann.

Bürgerinnen und Bürger nicht auflaufen lassen 

Ein Petent beklagte sich, daß er zu wiederkehrenden Beiträgen veranlagt wurde, obwohl ein Beitragsbescheid des Vorjahres, gegen
den ein anderer Bürger Rechtsmittel eingelegt hatte, bei gleicher Sach- und Rechtslage vom Verwaltungsgericht aufgehoben
worden war. Hierdurch war vorerst die Rechtmäßigkeit der Veranlagung in Frage gestellt. Die Verbandsgemeindeverwaltung ver-
trat hierzu jedoch die Ansicht, daß, weil sie die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts nicht teile, bis zu einer obergericht-
lichen Klärung von der Richtigkeit der Veranlagung auszugehen sei. Daher seien auch im folgenden Jahr entsprechende Bescheide
herausgegangen.

Der geschilderte Sachverhalt gibt Anlaß zur Frage nach dem „fairen Umgang“ der Verwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Brisant ist diese Frage vor dem Hintergrund, daß die Bescheide bestandskräftig werden, wenn keine Rechtsmittel eingelegt
werden. Die aufgrund bestandskräftig gewordener Bescheide geleisteten Abgaben müssen auch dann nicht erstattet werden, wenn
sich später herausstellt, daß die Veranlagung rechtswidrig war. Entsprechend häufig sind Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern,
die nicht verstehen können, daß diejenigen, die Rechtsmittel eingelegt haben, in solchen Fällen entrichtete Abgaben zurücker-
halten, während sie selbst, weil sie auf die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns vertrauten, leer ausgehen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Verwaltung nicht in geeigneter Weise die Bürgerinnen und Bürger davon in
Kenntnis setzen sollte, wenn aufgrund vorliegender rechtlicher Entscheidungen in Widerspruchs- oder Gerichtsverfahren Be-
denken bezüglich der Rechtmäßigkeit der Veranlagung bestehen. Die Verwaltung ist zwar auch dann nicht rechtlich daran ge-
hindert, Veranlagungen weiterhin auf der Grundlage ihrer eigenen Rechtsauffassung vorzunehmen, insbesondere wenn rechts-
kräftige oder höchstrichterliche Entscheidungen noch nicht vorliegen. Jedoch kann bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern
dann nicht der Eindruck entstehen, daß die Verwaltung „darauf aus sei“, möglichst viele Bescheide bestandskräftig werden zu
lassen, um somit Fakten zu schaffen, um sich das Beitragsaufkommen zumindest teilweise zu sichern.

Nach Auffassung des Bürgerbeauftragten würde es einem „faireren Umgang“ der Verwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern
entsprechen, wenn mit der Veranlagung, z. B. auf einem beigefügten Blatt, erklärt wird, daß die Verwaltung die Veranlagung zwar
für rechtmäßig hält, wegen noch anhängiger Verfahren oder Fehlens höchstrichterlicher Rechtsprechung aber rechtliche
Bedenken bestehen. Die Empfängerinnen und Empfänger der Bescheide hätten dann die Möglichkeit, fristwahrend hiergegen
Widerspruch einzulegen, um den Eintritt der Bestandskraft zu verhindern. Diejenigen, die auf die Rechtmäßigkeit des Ver-
waltungshandelns vertrauen, würden dann nicht mehr benachteiligt gegenüber denjenigen, die aufgrund eigener Rechtskennt-
nisse, entsprechender Beratung, Informationen aus der Nachbarschaft oder durch die Presse Kenntnis von einer möglichen
Fehlerhaftigkeit haben.

Es ist nicht ersichtlich, daß eine solche Verfahrensweise öffentlichen Interessen widersprechen könnte. Abgabenbescheide blei-
ben vollziehbar, auch wenn Widerspruch eingelegt wird, so daß die Beiträge zu entrichten sind. Das erforderliche Beitrags-
aufkommen bleibt daher gesichert. Andererseits kann es dem öffentlichen Interesse nicht widersprechen, wenn im Falle festge-
stellter Rechtswidrigkeit möglichst sämtliche Adressaten der Abgabenbescheide gleich behandelt werden.

Zahlreiche Entscheidungen auf örtlicher Ebene sind für die Betroffenen unverständlich

Bürgerinnen und Bürger messen die Qualität des staatlichen Handelns weitgehend an den eigenen Erfahrungen im Umgang mit
Verwaltungsstrukturen vor Ort. Hier ist die persönliche Nähe am größten und der eigene Kenntnisstand am höchsten. Hier
werden Vergleiche unmittelbar möglich, so daß die Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit einer Entscheidung auch im Vergleich zum
bisherigen Handeln der örtlichen Verwaltung konkret bewertet wird.
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Hierzu einige Beispiele:

Eine Petentin aus dem Norden des Landes beklagte, daß ihr für das siebte Kind keine Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten
zugekommen sei. Auf einen Besuch einer Mitarbeiterin der örtlichen Verwaltung hin sei keine Reaktion gefolgt. Später habe man
sie auf ihre Anfrage bei der Verwaltung hin gebeten, den Antrag erneut zu stellen, da die Unterlagen verlorengegangen seien.
Wieder dauerte es ein halbes Jahr ohne weitere Reaktionen oder eine Zwischennachricht, so daß die Mutter schon aufgeben
wollte. Über das Petitionsverfahren hat sie dann ihr Ziel erreicht.

Ein Schulträger hatte Eltern zur pauschalen Bezahlung eines Beitrages zum Kopieraufwand an der Schule herangezogen, ohne
vorher hierüber eine Vereinbarung zu treffen. Auf berechtigte Beschwerden der Eltern reagierte man ungehalten. Die vom
Grundsatz her nachvollziehbare Überlegung, über Kopien den Schülerinnen und Schülern verwertbare Lernmittel zu verschaffen,
hat sich durch die ungenügende Aufklärung in ein Problem für die Eltern und die Verwaltung verwandelt. Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat dann für die notwendige Aufklärung und rechtliche Beratung gesorgt.

Müssen Eltern von Kindergartenkindern auch die Ferienmonate bezahlen oder nicht? An dieser Frage entzündete sich der Streit
von Eltern in einer anderen Gemeinde. Letztlich war nicht genügend darüber aufgeklärt worden, daß der zwölfmonatige Beitrag
rechtens ist und zu keiner Mehrbelastung der Eltern führt, da ansonsten bei einer Ausklammerung der Ferienmonate aus der
Beitragserhebung diese Zeit in die Beiträge der übrigen Monate hätte eingerechnet werden müssen.

Beliebt und häufig nicht eindeutig aufzuklären sind gerade in Bausachen Hinweise von Petentinnen oder Petenten, daß der
Gemeinderat in einem Fall „ja“ und in einem gleichgelagerten anderen „nein“ gesagt habe. Letztlich verbleibt häufiger ein ungutes
Gefühl bei dem Hinweis an die Betroffenen, daß es keine „Gleichheit“ im Unrecht gebe.

Ein anderer Petent kaufte ein Grundstück. Erst über die Baugenehmigung erfuhr er, daß sein Grundstück im Altablagerungs- und
Altstandortkataster erfaßt sei. Das Grundbuch gab hierüber keine Auskunft. Hinweise hierzu hatte er vorher auch von keiner
Stelle erhalten. Sein Bauvorhaben wurde dadurch schwieriger und teurer. Der Bürgerbeauftragte hat diese Frage aufgegriffen, um
vielleicht eine den Vertragsparteien gerecht werdende Lösung für die Zukunft zu finden.

Eine Petentin betreibt ein Lebensmittelgeschäft, das an einer engen Ortsdurchfahrt liegt. Ohne die Auswirkungen auf das einzige
Geschäft des Ortes zu bedenken, hatte die Verbandsgemeinde ein Halteverbotsschild vor dem Geschäft angebracht. Die Folge
war ein gravierender Umsatzrückgang. Nur über ein Kurzzeitparken im Umfeld konnte das Geschäft vor dem Aus bewahrt
werden, denn auf Intervention des Bürgerbeauftragten vor Ort kam es zu einer neuen Verkehrsregelung und der Einrichtung
einer Kurzparkzone auf einem nahegelegenen Geländestreifen.

Jahrelange Bemühungen endlich erfolgreich 

Parkerleichterungen für Schwerbehinderte als besondere rheinland-pfälzische Regelung

Seit dem 1. Januar 1998 können besondere Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „G“ in Rheinland-Pfalz Parkerleichterungen
in Anspruch nehmen. Nach dieser „rheinland-pfälzischen Regelung“ können die Straßenverkehrsbehörden in Amtshilfe mit den
Versorgungsämtern auch Personen mit besonderen schweren Behinderungen unter bestimmten Voraussetzungen
Parkerleichterungen erteilen. Die betroffenen Personen müssen so behindert sein, daß sie auf Parkerleichterungen angewiesen
sind. Insbesondere zählen dazu: 

1. Gehbehinderte ( Merkzeichen „G“)
Die Voraussetzungen für das Merkzeichen „aG“ (außergewöhnlich gehbehindert) werden knapp verfehlt; sie haben einen
Aktionsradius von ca. 100 m.

2. Morbus-Crohn- bzw. Colitis-Ulcerosa-Kranke
Der Grad der Behinderung beträgt mindestens 60 %; dies bedingt häufige Durchfälle (Frequenz fünf bis sechs pro Tag) oder sturz-
bachähnliche Durchfälle (mindestens einmal am Tag).

3. Stomaträger
mit doppeltem Stoma (künstlicher Darmausgang und künstliche Harnableitung), sofern ihnen nicht bereits das Merkzeichen
„aG“ zusteht.

Anträge sind dreifach bei den zuständigen Straßenverkehrsbehörden zu stellen, die dann das zuständige Versorgungsamt ein-
schalten. Straßenverkehrsbehörden sind in Rheinland-Pfalz die Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen. 

Grundlage für diese Parkerleichterungen ist das Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau vom 1. Dezember 1997, Az.: 8706-124/11715, zum Vollzug der Straßenverkehrsordnung; Parkerleichterungen für be-
sondere Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „G“. Die Regelung ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Ausnahme-
genehmigungen gelten ausschließlich für das Land Rheinland-Pfalz. Weiterhin wird auch die einzelne Genehmigung auf zwei
Jahre befristet und widerruflich erteilt. Sie erfolgt gebührenfrei. 
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Mit dieser Regelung konnten die jahrelangen Bemühungen des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz bis auf weiteres
erfolgreich abgeschlossen werden. 

Mehrfach hatte der Bürgerbeauftragte in seinem Bericht darauf hingewiesen, daß die bestehenden Regelungen den betroffenen be-
hinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern nicht gerecht werden. Bei den Bemühungen, Parkerleichterungen auch für andere
schwerbehinderte Menschen zu erreichen, die in gleicher Weise wie die bisher begünstigten darauf angewiesen sind, wurde der
Bürgerbeauftragte von Anfang an insbesondere von den Behindertenverbänden unterstützt. Gleichzeitig wurden allerdings auch
Bedenken gegen eine Ausweitung des berechtigten Personenkreises geäußert. Insbesondere bisher Begünstigte äußerten die
Befürchtung, daß damit ihre Möglichkeiten der tatsächlichen Inanspruchnahme von Parkerleichterungen eingeschränkt würden.
Wohl nicht ganz ernst gemeint war in diesem Zusammenhang der Vorschlag, das Rollstuhlfahrer-Symbol für Schwer-
behindertenparkplätze durch ein „Plattfuß-Symbol“ zu ersetzen. 

Die Bemühungen waren zunächst darauf gerichtet, eine Änderung der einschlägigen bundesrechtlichen Vorschriften zu erreichen.
Trotz eines einstimmig gefaßten Beschlusses der Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 10. und 11. Oktober 1991 und trotz
einer wiederholten Befassung des Bund-Länder-Fachausschusses für den Straßenverkehr und die Verkehrspolizei und des
Ausschusses für Verkehr und Post des Bundesrates blieben die diesbezüglichen Bemühungen der Landesregierung von Rheinland-
Pfalz erfolglos. Der jetzt gefundenen Regelung gingen eine Anhörung im Petitionsausschuß des Landtags, eine entsprechende
Entschließung des Landtags, verschiedene Anfragen im Landtag, wiederholte Presseerklärungen und auch viele Gespräche des
Bürgerbeauftragten voraus.

Der Bürgerbeauftragte begrüßt insbesondere, daß die gefundene Regelung davon absieht, den begünstigten Personenkreis absch-
ließend aufzuzählen, sondern vielmehr darauf abstellt, ob jemand wegen seiner Behinderung auf Parkerleichterungen angewiesen
ist (finale Betrachtungsweise). Er stimmt mit der Landesregierung darin überein, daß die Regelung als Versuch auf zwei Jahre be-
fristet ist. Damit besteht die Chance zu Verbesserungen und notwendigen Änderungen. Der Bürgerbeauftragte wird die
Entwicklung aufmerksam verfolgen und ggf. entsprechende weitere Vorschläge einbringen.

Der Bürgerbeauftragte bedankt sich für die Betroffenen bei allen, die zu der jetzt gefundenen Lösung beigetragen haben.

Vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuß

Die „Teamstärke“ von Bürgerbeauftragtem und Petitionsausschuß bei den gemeinsamen Bemühungen und Lösungen von
Problemen wird zwar nicht immer so deutlich, sie ist jedoch keinesfalls zu unterschätzen. Die große Zahl einvernehmlich er-
ledigter Eingaben wäre ohne die Mitwirkung, Zusammenarbeit und Unterstützung der Mitglieder des Petitionsausschusses, wenn
überhaupt, nur schwer erreichbar. Gerade an zwei Petitionen zu Ausländerfragen wurde dies besonders deutlich. Wo das erste
Engagement des Bürgerbeauftragten am Widerstand der Verwaltungen scheiterte, führte der zweite Anlauf über den Petitions-
ausschuß zu einer Überweisung der Eingaben an die Landesregierung. 

In zahlreichen Fällen konnte ohnehin Ausländerinnen und Ausländern mit langem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land geholfen werden, da eine Altfallregelung in Kraft trat, wonach bei einer Einreise vor dem 1. Juli 1990 ein Bleiberecht ge-
währt werden kann, wenn die betreffenden Personen in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland integriert sind.

In einigen wenigen Fällen kam es jedoch dann zu Problemen, wenn die betreffenden Familien nicht in vollem Umfang ihren
Lebensunterhalt sicherstellen konnten und daher auf die zusätzliche Gewährung von Sozialhilfeleistungen angewiesen waren. Der
Bürgerbeauftragte hat sich gerade in diesen Fällen besonders um eine einvernehmliche Lösung bemüht.

Gelegentlich aber hatte der Bürgerbeauftragte auch den Eindruck, daß die betreffenden Ausländerbehörden nicht besonders kon-
struktiv an Lösungsmöglichkeiten mitarbeiten. Beispielsweise hatten sich Familien bereits zusätzliche Verdienstmöglichkeiten er-
schlossen, so daß der Lebensunterhalt zumindest weitgehend sichergestellt schien; zusätzlich hatte sich in einem Fall auch ein
Unterstützerkreis zur Zahlung etwaiger Differenzbeträge verpflichtet, damit die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel ausscheidet,
trotzdem blieben die Verwaltungen hart.

Der Petitionsausschuß schloß sich in beiden Fällen der Auffassung des Bürgerbeauftragten an, daß in beiden Fällen Lösungen ge-
funden werden müßten, um den betroffenen Familien ein weiteres Bleiberecht zu gewähren. Es wurde daher mit dieser
Zielsetzung eine Überweisung an die Landesregierung beschlossen. 

Wie in diesen beiden Fällen engagierten sich alle Mitglieder des Petitionsausschusses bei den ihnen vorgelegten Petitionen. Die
rege Diskussion und sachliche Auseinandersetzung ist von hoher Qualität und positivem Engagement für die Bürgerinnen und
Bürger gekennzeichnet. Für diese gute Zusammenarbeit dankt der Bürgerbeauftragte dem Vorsitzenden und allen an der Arbeit
des Petitionsausschusses mitwirkenden Abgeordneten.

Zeitnahe Diskussion des Berichtes 1996 im Parlament

1997 ist der Bericht des Bürgerbeauftragten für das Jahr 1996 erfreulich früh im Parlament vorgestellt und diskutiert worden. Dies
hatte u. a. den Vorteil, daß die sich aus der Diskussion ergebenden Gesichtspunkte noch in die laufende Arbeit des Jahres 1997
einfließen konnten. Es wäre im Sinne der Arbeit des Bürgerbeauftragten und des Petitionsausschusses, wenn auch in Zukunft eine
solche frühzeitige Terminierung erfolgen könnte.
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Wenn nichts mehr geht . . . .
Der Petitionsausschuß, der Bürgerbeauftragte und ihre Arbeit
ist der Titel eines Videos, das im Berichtsjahr über die Arbeit des Petitionsausschusses und des Bürgerbeauftragten produziert
worden ist. Diese besonders für alle Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen unseres Landes gedachte Information ist ein
weiterer Baustein im Informationsnetz des Bürgerbeauftragten. 

Nur wer seine demokratischen Rechte kennt, kann sich dieser Rechte auch bedienen. Insofern klärt der Film auf, zeigt aber auch
ganz bewußt die Grenzen auf, um so falsche Vorstellungen, und damit irrige Hoffnungen, vermeiden zu helfen.

Der Film ist mit Begleitkarte und Hülle für 15,– DM (plus Porto) beim Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz, Hofstraße 257,
56077 Koblenz erhältlich oder in den Bildstellen ausleihbar.
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Unterstützung durch die Medien

Unabhängig davon, wo der Bürgerbeauftragte in die Öffentlichkeit tritt, ob in Mainz oder irgendwo draußen im Lande, immer
unterstützen die Medien fast ausnahmslos seine Arbeit. Sein Dank gilt deshalb allen für die Medienarbeit Verantwortlichen in
Presse, Rundfunk oder Fernsehen. Ohne diese regelmäßige Unterstützung hätte das Amt weder den heute erreichten Bekannt-
heitsgrad erlangt, noch könnte die notwendige Organisation der Außensprechtage überall im Lande gemeistert werden. Besonders
hilfreich dabei ist, so hat sich zwischenzeitlich gezeigt, die eigene Videotafel 795 in Südwest 3. 

Vielleicht entwickelt sich in der Zukunft die Internet-Adresse: http://www.landtag.rheinland-pfalz.de ähnlich positiv.

Die Haushaltslage des Jahres 1997

Auch für den Bürgerbeauftragten, der selbstverständlich dem Haushaltsrecht unterliegt, gibt es einen für das Jahr fest vorge-
schriebenen Finanzumfang. Personelle Engpässe und zwangsläufig notwendige Mehrkosten müssen deshalb aus der vorhandenen
Masse bestritten werden. Dies ist nicht selten problematisch und wird sich in Einzelfällen vielleicht nach außen auch einmal
negativ ausgewirkt haben. Seine Bitte nach Hilfe durch die Landtagsverwaltung stieß zwangsläufig auch dort gelegentlich an die
Grenzen des Machbaren. Und trotzdem wurde, wo es nur irgend möglich war, geholfen. Es wird allerdings gemeinsam zu über-
legen sein, wie im Zuge der künftigen Haushaltsberatungen den gestiegenen Anforderungen an die Leistungskraft des Büros des
Bürgerbeauftragten auch weiter Rechnung getragen werden kann. 

Mehr Selbstaufgriffe als 1996

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuß, aber auch durch Vorgänge, die dem Bürgerbeauftragten durch die
Medien oder im Zusammenhang mit Petitionen bekannt wurden, hat er 1997 wesentlich mehr grundsätzliche Sachverhalte auf-
gegriffen als im Vorjahr.

Von 27 Selbstaufgriffen sind sieben noch nicht abgeschlossen. Von den verbleibenden 20 wurden zehn, dies entspricht einem An-
teil von 50 Prozent, positiv erledigt, in weiteren fünf durch eine Auskunft der Sachverhalt aufgeklärt. Ein Problem wurde an die
Landesregierung überwiesen.

Somit liegt das Ergebnis der positiv abgeschlossenen Selbstaufgriffe noch über dem statistischen Wert des Durchschnitts aller Ein-
gaben. 

Wie die Themenübersicht zeigt, liegt der Schwerpunkt bei Selbstaufgriffen in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, die viele
Bürgerinnen und Bürger betreffen. In Verbindung mit dem hohen positiven Regelungsanteil wird deutlich, wie wichtig für die
Arbeit des Bürgerbeauftragten, aber auch für die des Petitionsausschusses gerade Selbstaufgriffe sind.

Selbstaufgriffe bieten dem Bürgerbeauftragten zusätzlich die Möglichkeit, über den Einzelfall hinaus sein Wissen aus einer Viel-
zahl von Eingaben zu bündeln und gezielt auf Problembereiche genereller Art aufmerksam zu machen. Insofern beinhalten viele
Selbstaufgriffe letztlich im weitestens Sinne eher politische Themen.

In der nachfolgenden Tabelle wird aufgelistet, welche besonderen Fragen 1997 einer Klärung zugeführt und welche Ergebnisse
dabei erzielt wurden.

Sachgebiet Anliegen Erledigung

2.3 Ausgestaltung der Vordrucke für Verwarnungsgelder positiv
9.3 Beseitigungsverfügung baulicher Anlagen durch die Kreisverwaltung Auskunft 
8.8 Schornsteinfegergebühren in sonstiger Weise
2.4 Bleiberecht für Ausländer an die Landesregierung über-

wiesen
9.3 Einfriedung Auskunft
8.9 Rückgriff auf Zweitschuldner bei Abfallgebühren in sonstiger Weise
2.4 Rückführung bosnischer Flüchtlinge Auskunft
3.7 Verwaltungshandeln der Kreisverwaltung positiv
3.5 Schäden an einem Gebäude Auskunft
5.5 Dauer der Auszahlung bewilligter Gelder durch die Regierungshauptkasse positiv
2.2 Unterrichtung über Aufhebung von Prozeßkosten positiv
2.7 Bürgerfreundliche Wahlbenachrichtigungen positiv
9.1 Neubaugebiet in sonstiger Weise
4.6 Rentenversicherungsbescheide positiv
5.5 Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO, Formular positiv
4.4 Opferentschädigungsgesetz, Information Geschädigter positiv
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8.1 Abfassung von Bescheiden offen
Sachgebiet Anliegen Erledigung

7.6 Schadstoffe in Kindergärten und Schulen positiv/in sonstiger Weise
1.4 Paketausgabe in der Justizvollzugsanstalt an Feiertagen offen
2.3 Verwaltungsgebühr für Umschlüsselung Auskunft
5.5 Probleme eines Behinderten positiv
2.3 Führerscheinerwerb während des Strafvollzugs offen
3.7 Vorgehensweise der Kreisverwaltung in sonstiger Weise
5.1 Zinsen von Taschengeld und Werkstattlohn als verwertbares Einkommen offen
9.2 Durchführung eines Widerspruchsverfahrens offen
9.2 Dauer eines Widerspruchsverfahrens offen
8.8 Aufklärung der Notare, Erwerb von im Altablagerungs- und Altstand-

ortkataster erfaßter Grundstücke offen

Auch Legislativpetition vorgeschlagen

Eine Petentin hat auf ihrem Grundstück einen genehmigten privaten Urnenbestattungsplatz. Für die Genehmigung der Urnen-
beisetzung ihrer Mutter und Tochter verlangte die zuständige Kreisverwaltung eine Gebühr in Anlehnung an das vorhandene
Gebührenverzeichnis in Höhe von 600,– DM. Über das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit konnte zwar eine
Gebührenermäßigung erreicht werden, einen Gebührenverzicht jedoch verbot die geltende Rechtslage.

Da für den Bürgerbeauftragten die Kostenfestsetzungen des Gebührenverzeichnisses nicht nachvollziehbar waren und auch die
Mitglieder des Petitionsausschusses seine Einschätzung teilten, hat er die Klärung über eine Legislativpetition vorgeschlagen. Er
wird in einem späteren Bericht über das Ergebnis informieren.

Ohne vielfältiges Engagement und gegenseitiges Vertrauen wäre vieles nicht zu leisten

Gute Arbeit vollzieht sich oft geräuschlos und ohne viel Aufsehen. Das Ergebnis zählt. Deshalb wird manchmal übersehen,
welcher persönliche Einsatz und welche Mühe notwendig sind, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Der besondere Dank des Bürgerbeauftragten gilt deshalb seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro, gilt aber auch im
gleichen Maße den Vertretern der Landesregierung und der Landtagsverwaltung, die die Sitzungen im Petitionsausschuß begleiten
und die an der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen mitwirken.

Ein weiterer Dank gilt dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses und allen Mitgliedern dieses Gremiums. In der gemeinsamen
Arbeit im Petitionsausschuß spielen Parteigrenzen oder einseitig ausgerichtete Ideologien Gott sei Dank keine Rolle. Dies macht
die Zusammenarbeit angenehm und letztlich erfolgreich. Das gemeinsame Interesse, den Bürgerinnen und Bürgern helfen zu
wollen, ist immer spürbar und bestimmt in besonderem Maße den Arbeitsstil.

Erläuterungen zum statistischen Anhang

Mehr Eingaben als je zuvor

1997 ist das Jahr mit der Höchstzahl an Eingaben. Rund 15 % mehr Bürgerinnen und Bürger haben 1997 den Bürgerbeauftragten
um Hilfe oder Mithilfe gebeten. Am Beginn dieses Berichtes wurde schon darauf hingewiesen, daß dies die höchste je erreichte
Zahl an Eingaben seit 1974 ist.

Die Steigerungsrate liegt bei unzulässigen und zulässigen Eingaben in etwa in der gleichen Größenordnung.

Einer der Gründe für diese Entwicklung könnte in einer zunehmenden Unsicherheit vieler Bürgerinnen und Bürger im Umgang
mit staatlichen oder hoheitlichen Entscheidungen liegen. Da es fast nirgendwo mehr einfache, in der Sache leicht nachvollzieh-
bare Begründungen für Zusagen oder Ablehnungen gibt, entsteht unterschwellig „ein gewisses Mißtrauen“, ein Mißtrauen, das je-
doch häufig völlig unbegründet ist. Daher ist der Rat des Bürgerbeauftragten immer häufiger Ersatz für fehlendes eigenes Wissen
oder Verstehen. Darin begründet sich z. B. auch die hohe Zahl von Auskünften, die der Bürgerbeauftragte jährlich erteilt.

Mit dem Gefühl, alles sei „gerecht“ zu regeln, tritt die Einzelfallgerechtigkeit zunehmend an die Stelle der Gruppengerechtigkeit.
Gerechtigkeit reduziert sich aber auf die persönliche Betroffenheit und läßt größere Zusammenhänge und auch das beachtens-
werte Recht des anderen stärker zurücktreten als zu früheren Zeiten.

Da alles regelbar scheint, hat die in einer Gesellschaft immer notwendige und unvermeidbare „Leidensfähigkeit“ des einzelnen
eher abgenommen. Warum also soll der einzelne Nachteile in Kauf nehmen, warum soll er sich einer generellen Regelung beugen,
wenn es nach seiner Meinung letztlich nur am Willen der Verantwortlichen liegt, eine andere für ihn günstigere Regelung zu tref-
fen? Zeitfaktoren, Gesichtspunkte der praktischen Anwendung, der dauerhaften Rechtssicherheit, der Verläßlichkeit und
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Planbarkeit treten dabei dann ebenfalls eher zurück.
Der Bürgerbeauftragte kann hier nur sehr eingeschränkt ein wachsendes Defizit ausgleichen. Er kann nur an die Verantwort-
lichen appellieren, die „einfache Regelung“ nicht aus den Augen zu verlieren und wieder mehr Bewußtsein dafür zu schaffen, daß
Bürgerin- oder Bürgersein auch Verpflichtungen, selbst im Einzelfall nachteilige, für die Gemeinschaft beinhaltet.

Zahlreiche Eingaben aus anderen Bundesländern

Mehr Eingaben als in den Vorjahren kamen auch aus anderen Bundesländern. Am stärksten waren dabei die Länder Baden-
Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen vertreten. Dies erklärt sich auch aus der Nähe zu Rheinland-Pfalz. Zusätzlich
erreichten den Bürgerbeauftragten aber auch Schreiben aus Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Ein Teil dieser Eingaben war schon wegen der örtlichen Unzuständigkeit unzulässig, andere aber betrafen Entscheidungen aus
unserem Bundesland.

Einige dieser Petentinnen und Petenten wünschten sich für das eigene Bundesland eine dem Bürgerbeauftragten vergleichbare
Einrichtung. Daß diese Entwicklung auch außerhalb von Rheinland-Pfalz beobachtet wird, zeigte aktuell die Anfrage einer
Fraktion aus einem anderen Bundesland, die hierzu einen Gesetzentwurf einbringen und auf die Erfahrungen von Rheinland-
Pfalz zurückgreifen will.

Häufig keine Landesbehörde zuständig

Der größte Anteil unzulässiger Eingaben betrifft Fragen, die außerhalb der Zuständigkeit rheinland-pfälzischer Behörden liegen.
Dies ist verständlich und kann zu keiner Kritik führen, da selbst für Fachleute oft nur schwer erkennbar ist, ob z. B. eine Bundes-
oder Landesbehörde für eine Entscheidung verantwortlich ist oder ob der Bund oder das Land die Aufsicht ausüben. Aber auch
in all diesen Fällen hilft der Bürgerbeauftragte weiter, und sei es nur durch Weitergabe der Eingabe an die dafür zuständige Stelle.

Der zweite große Block unzulässiger Eingaben befaßt sich mit Gerichtsverfahren. Ob schwebende Verfahren, bei denen man sich
die Unterstützung des Bürgerbeauftragten sichern will, ob abgeschlossene Entscheidungen, die man als fehlerhaft oder ungerecht
empfindet, ob der zivilrechtliche Streit zwischen Privatpersonen, immer gibt der Bürgerbeauftragte eine klare Rückantwort auf
der Basis unseres Rechtssystems. Dafür allerdings erntet er in den seltensten Fällen Verständnis.

Die genannten großen Blöcke sind seit Jahren in etwa konstant. Insofern ergeben sich hieraus keine besonders zu beachtenden
Rückschlüsse.

Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluß über die Verteilung der unzulässigen Eingaben. 

Aufstellung über die erledigten unzulässigen Eingaben 1997

Unzulässige Eingabe, da Anzahl

1. keine Landesbehörde zuständig 229
2. schwebendes Gerichtsverfahren, Nachprüfung richterlicher Entscheidung 170
3. abgeschlossenes gerichtliches Verfahren 39
4. kein konkretes Anliegen, ohne Sinnzusammenhang 10
5. nicht neu, bereits beschiedene Eingabe 6
6. Zivilrecht zwischen Privatpersonen 82
7. staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren 12
8. noch keine Landesbehörde mit der Sache befaßt 12
9. Sonstiges 3

Zusammen 563

Verschiebungen der Eingabeschwerpunkte im Vergleich zu 1996

Sorgen um die soziale Absicherung steigen

Etwa 30 % mehr Eingaben betrafen 1997 Fragen des Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrechts. Mit einen Anteil von
18 Prozent sind diese Petitionen Spitzenreiter unter allen Eingaben. Beim Verlassen dieses Grobrasters, unter Berücksichtigung
einer noch genaueren Einzelbetrachtung, liegt die größte Zunahme bei Fragen der Versorgung, der Krankenversicherung, der
Rentenversicherung und der Unfallversicherung. Die hiermit zusammenhängenden Probleme sind u. a. mit den Veränderungen
im Gesundheits- und Rentensystem zu erklären.

Mehr Probleme von Ausländerinnen und Ausländern

Eine ebenfalls beachtenswerte Zunahme von rund 20 Prozent verzeichnet die Ordnungsverwaltung. Hier haben vorwiegend
Probleme von Ausländerinnen und Ausländern eine sprunghafte Zunahme von 182 (1996) auf 260 (1997) Eingaben gebracht. Fast
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10 % aller Petitionen des Jahrs 1997 betrafen solche Fragen. 
Die Anzahl von Ausländerinnen und Ausländern, die sich an den Bürgerbeauftragten gewandt haben, um in der Bundesrepublik
Deutschland bleiben zu können, hat im Berichtszeitraum stark zugenommen und einen neuen Höchststand erreicht. Hierbei
haben sich Eingaben, in denen nicht aus asylrechtlichen, sondern aus sonstigen Gründen ein Aufenthaltsrecht begehrt wird, mehr
als verdoppelt. Dies liegt insbesondere an Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien und hier vor allem aus Bosnien und
Herzegowina, die aus den unterschiedlichsten Gründen weiterhin in Deutschland bleiben möchten.

Eine gewisse Sonderrolle spielen die Eingaben abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber, da sich diese in der Regel dar-
auf berufen, im Falle einer Ausweisung Verfolgungsmaßnahmen im Heimatland befürchten zu müssen. Solche asylrelevanten
Gesichtspunkte waren jedoch bereits Gegenstand des Asylverfahrens. Wenn das hierfür zuständige Bundesamt für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge, in der Regel bestätigt durch gerichtliche Entscheidungen, bestandskräftig festgestellt hat, daß
keine Asylberechtigung vorliegt, haben die zuständigen Ausländerbehörden die Ausreise zu veranlassen. Nach Änderung der asyl-
verfahrensrechtlichen Vorschriften hat das Bundesamt auch darüber zu entscheiden, ob Abschiebehindernisse vorliegen, so daß
auch insoweit keine Zuständigkeit der Landesbehörden mehr gegeben ist. 

Das oft sehr eindringliche Vorbringen von Petentinnen und Petenten in Eingaben dieser Art, häufig untermauert mit Berichten
von Menschenrechtsorganisationen, mag in dem einen oder anderen Fall durchaus Zweifel aufkommen lassen, ob die Ablehnung
der Asylberechtigung bzw. von Abschiebehindernissen wirklich überzeugend ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn Gerichte an-
derer Bundesländer in offenbar vergleichbaren Fällen anders und letztlich positiv entschieden haben. Auch die Lageberichte des
Auswärtigen Amtes, die in der Regel in die Asylentscheidungen einfließen, erscheinen nicht immer in allen Punkten überzeugend,
insbesondere wenn Bewertungen von Menschenrechtsorganisationen teilweise zu völlig anderen Beurteilungen gelangen. Dies er-
klärt, daß es dem Bürgerbeauftragten sowie dem Petitionsausschuß in manchen Fällen nicht leicht fällt, letztlich feststellen zu
müssen, daß seitens der Landesbehörden keine Möglichkeit besteht, den betreffenden Personen ein weiteres Bleiberecht zu ge-
währen.

Gleichwohl konnte in den letzten Jahren ein überraschend hoher Anteil von Eingaben, die nach Abschluß von Asylverfahren
eingereicht wurden, positiv erledigt werden, wobei der Anteil in den Jahren 1995 und 1996 bei fast 30 % lag. Im Jahr 1997 hin-
gegen sank er auf rund 15 %, was u. a. seinen Grund darin hat, daß sich offensichtlich noch mehr Ausländerinnen und Ausländer
in auswegloser Situation an den Bürgerbeauftragten gewandt haben. Dies spiegelt sich auch in der insgesamt bedeutend höheren
Gesamtzahl der Eingaben dieser Art wider.

Es bleibt allerdings festzuhalten, daß es bei der positiven Erledigung praktisch nie um Fragen der Asylgewährung ging. Häufig
konnte den betreffenden Personen bereits in der Weise geholfen werden, daß die Duldung zum Beispiel bis zum Abschluß eines
Schuljahres, einer Berufsausbildung oder einer medizinischen Behandlung verlängert wurde. In einigen Fällen konnte aber auch
ein dauerhaftes Bleiberecht gewährt werden, insbesondere aus gesundheitlichen Gründen. Diese Fälle waren jedoch meist dra-
matischer Natur, insbesondere wenn zu befürchten war, daß schwerste gesundheitliche Schäden im Heimatland nicht zuverläs-
sig behandelt werden könnten. In anderen Fällen konnten zumindest längere Duldungen erteilt werden, wenn eine Rückführung
z. B. daran scheitert, daß das Heimatland keine Ausreisepapiere ausstellt. Dies galt insbesondere bei Flüchtlingen albanischer
Volkszugehörigkeit aus Jugoslawien. Im übrigen lassen sich bei den positiv abgeschlossenen Eingaben keine Schwerpunkte nach
bestimmten Herkunftsländern feststellen, da maßgeblich die persönlichen Verhältnisse im Einzelfall und nicht die durch das
Heimatland begründeten asylrelevanten Gesichtspunkte sind.

Eingaben aus dem Bereich des Strafvollzuges steigen an

Prozentual etwas geringer, aber doch in der Gesamtzahl spürbar, fällt die Zunahme von etwa 10 % in der Rechtspflege auf. Diese
Zunahme ist im wesentlichen auf Eingaben zu Fragen des Strafvollzuges im weitesten Sinne zurückzuführen. 

Die Gesamtzahl der zulässigen Eingaben zu Gesichtspunkten des Strafvollzugs hat sich von 218 im Jahre 1996 auf 261 in 1997 er-
höht. Hierbei ist der Anteil der Gefangenen, die Vollzugslockerungen begehrten, um mehr als ein Drittel gestiegen, während
Beschwerden über die ärztliche Behandlung praktisch konstant blieben.

Angemerkt sei in diesem Zusammenhang einmal, daß den Gefangenen neben dem Petitionsrecht zahlreiche weitere Möglich-
keiten offenstehen, wenn sie sich gegen Entscheidungen und Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt wenden möchten. So können
sie zunächst beim Abteilungsleiter Gegenvorstellungen erheben sowie Dienstaufsichtsbeschwerde beim Leiter der Vollzugsanstalt
einlegen. Darüber hinaus ist eine weitere Dienstaufsichtsbeschwerde beim Ministerium der Justiz zulässig.

Daneben ist eine förmliche Beschwerde gemäß § 108 StVollzG beim Anstaltsleiter möglich. Dieses Beschwerderecht besteht auch
gegenüber dem Vertreter der Aufsichtsbehörde, wenn dieser die Anstalt besichtigt.

Schließlich eröffnen die Regelungen in §§ 109 ff. StVollzG den Rechtsweg zur Strafvollstreckungskammer, bei der Anträge auf
gerichtliche Entscheidung gegen Maßnahmen der Vollzugsanstalt gestellt werden können. 

Nach Rechtswegerschöpfung können sich Gefangene darüber hinaus an das Bundesverfassungsgericht sowie die Europäische
Kommission für Menschenrechte in Strasbourg wenden.
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Um den Kontakt zu hilfesuchenden Strafgefangenen zu verbessern, hat der Bürgerbeauftragte erstmals auch zahlreiche Besuche
in Justizvollzugsanstalten durchgeführt. Hierdurch soll auch Gefangenen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Probleme nicht
nur schriftlich darzustellen, sondern sich mit ihren Sorgen und Nöten direkt an den Bürgerbeauftragten wenden zu können.

Nach wie vor gilt, daß sich in den meisten Fällen Gefangene nur mit einer Eingabe an den Bürgerbeauftragten wenden, während
sich nur wenige mit zwei oder mehr Eingaben beschweren. Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich ein Gefangener der JVA Diez,
von dem allein 24 Eingaben zu verzeichnen waren. Da die Gegenstände dieser Eingaben einen „repräsentativen Querschnitt“ dar-
stellen, sollen sie nachfolgend im einzelnen dokumentiert werden, um zu veranschaulichen, welche Probleme Gefangene be-
schäftigen und bedrücken können.

Eingabe vom  8. Februar 1997 Einhaltung des Rauchverbotes auf den Fluren des Haftraumhauses
Eingabe vom 17. Februar 1997 Gesundheitskontrolle der Küchenbediensteten
Eingabe vom  4. März 1997 Umsetzung eines Pilotprojektes zur Verbesserung der Haftbedingungen
Eingabe vom 11. März 1997 Dienstkleidung des Anstaltsarztes
Eingabe vom 28. April 1997 Pfändung des Hausgeldes
Eingabe vom 23. April 1997 Paketausgabe
Eingabe vom  6. Mai 1997 Verfahren bei der Absendung von Briefen
Eingabe vom 19. Mai 1997 Vorschriften betreffend den Strafvollzug
Eingabe vom 15. Mai 1997 Beleuchtung der Hafträume
Eingabe vom  4. Juni 1997 Schutzkleidung des Anstaltsarztes
Eingabe vom 11. Juni 1997 Zusendung von Tierprodukten in Paketen aus dem Ausland
Eingabe vom 17. Juni 1997 Lüftung der Hafträume
Eingabe vom 27. Juni 1997 Kleidung der Küchenbediensteten
Eingabe vom 10. Juli 1997 Zurverfügungstellung von Bundestagsdrucksachen
Eingabe vom 16. Juli 1997 Änderung des Grundgesetzes
Eingabe vom 23. Juli 1997 Anzeige gegen den Anstaltsleiter
Eingabe vom 24. Juli 1997 Instandsetzung von Toilettenanlagen
Eingabe vom 22. August 1997 Einhaltung des Rauchverbotes im Bereich der Bekleidungskammer
Eingabe vom  1. August 1997 Vorführung zur Geschäftsstelle der Strafvollstreckungskammer
Eingabe vom  5. August 1997 Diebstahlsfälle
Eingabe vom  8. September 1997 Hygiene bei der Essensausgabe
Eingabe vom  9. September 1997 Entlüftung der Hafträume
Eingabe vom 31. Oktober 1997 Zurverfügungstellung von Lebensmitteln, die nicht für den deutschen Markt bestimmt sind
Eingabe vom  6. Dezember 1997 Streichen der Position „Mehl“ von der Einkaufsliste wegen Explosionsgefahr

Die Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen nimmt ab

Die beständige Zahl von Eingaben aus dem Bereich der Justiz zeigt, daß eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern
Probleme damit hat, eine gerichtliche Entscheidung als letztverbindlich hinzunehmen. Wegen des Grundsatzes der richterlichen
Unabhängigkeit sind derartige Eingaben unzulässig. Lediglich bei Eingaben, die die lange Dauer gerichtlicher Verfahren bzw.
staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren zum Gegenstand hatten, versuchte der Bürgerbeauftragte zu helfen. Hierbei ist
allerdings zu berücksichtigen, daß sich die richterliche Unabhängigkeit auch auf die Prozeßführung und die sich daraus ergeben-
de Verfahrensdauer erstreckt. Gleichwohl ist hervorzuheben, daß sich Gerichte und Staatsanwaltschaften bei derartigen Eingaben
durchweg sehr kooperativ zeigten und ausführlich zum Verfahrensstand berichteten, so daß die Gründe für die Dauer des je-
weiligen Verfahrens transparent wurden. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger konnten hierdurch in der Regel wertvolle
Hinweise zum bisherigen Verfahrensverlauf und gegenwärtigen Verfahrensstand erhalten, wobei in einigen Fällen auffiel, daß
trotz anwaltlicher Vertretung Informationsdefizite vorhanden waren. Die Aufklärungshilfe des Bürgerbeauftragten hat gerade in
diesem Sachgebiet manche Dienstaufsichtsbeschwerde vermeiden geholfen. Für die gute und reibungslose Zusammenarbeit dankt
der Bürgerbeauftragte allen in der Justiz Verantwortlichen.

Sozialbereich

Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen

Eingaben zum Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen werden unter der Rubrik 5.2 Landespflegegeldgesetz,
Pflegeversicherung bearbeitet. Sie sind im Berichtsjahr zurückgegangen.

In seinem Bericht für das Jahr 1996 hatte der Bürgerbeauftragte u. a. die lange Dauer der Erstellung von Gutachten und die man-
gelnde Bereitschaft des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen kritisiert, ein Versehen oder einen Bewertungsfehler
zu akzeptieren und zu korrigieren. Diese Kritik war in der Diskussion des Berichtes des Jahres 1996 teilweise im Parlament als
unbegründet zurückgewiesen worden.
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Obwohl ein dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung mehrfach angebotenes Gespräch leider nicht zustande kam, ist
die Zahl der Eingaben zu den dargestellten Problemen 1997 zurückgegangen, was u. a. auch auf eine offensichtlich veränderte
Vorgehens- und Verhaltensweise des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen hinweist.

Durch die inzwischen bekanntgewordenen Maßnahmen der Aufsichtsbehörden gegenüber der Leitung des Medizinischen Dienstes
der Krankenversicherungen und der Bericht des Prüfdienstes der gesetzlichen Krankenversicherungen, der auf schwerwiegende
Mängel in der Geschäfts- und Betriebsführung hinweist, sieht sich der Bürgerbeauftragte, wenn auch nachträglich, in seinen
früher geäußerten Kritikpunkten durchaus bestätigt.

Zahlreiche Eingaben zum Abbau von Krankenhausbetten

Auffallend in 1997 war die Zunahme der Eingaben zum Gesundheitswesen. Hinter den dort genannten 64 Eingaben für 1997 ver-
bergen sich vorwiegend Beschwerden über den Abbau von Krankenhausbetten in Rheinland-Pfalz. Besonders zahlreich zu die-
sem Problemfeld waren Eingaben aus dem Bereich der Stadt Koblenz.

Probleme mit dem Wohngeldgesetz gleichbleibend hoch

Eingaben zu Problemen mit dem Wohngeldgesetz haben unter der Rubrik 5.3 (Wohngeldgesetz) stark zugenommen. Die dort
ausgedruckte Zahl täuscht insoweit, als 1996 noch ein Teil dieser Eingaben unter der Rubrik 6.6 (Wohnungswesen) bearbeitet
worden war, da sich zahlreiche sozial Bedürftige mit der Bitte um eine Wohnungsvermittlung an den Bürgerbeauftragten gewandt
hatten. Da damit praktisch immer Fragen des Wohngeldgesetzes verbunden waren, sind diese Eingaben 1997 statistisch anders er-
faßt worden. Insofern ist keine beachtenswerte Zunahme, sondern nur eine Verschiebung innerhalb der Statistik erfolgt.

Fragen zur Flurbereinigung haben zugenommen

47 Eingaben verzeichnet die Statistik 1997 unter der Rubrik 8.1 (Landwirtschaft und Weinbau). Dies sind etwa 50 % mehr als
1996. Hinter dieser Steigerung um 19 Eingaben verbergen sich in erster Linie Fragen der Flurbereinigung.

Abfallgebühren zehren am verfügbaren Einkommen

Sorgen bereiten dem Bürgerbeauftragten seine Erkenntnisse aus Eingaben zu der Entwicklung bei den Abfallgebühren, zum einen
im Hinblick auf deren Höhe und zum anderen wegen der Kostenunterschiede zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften.
Die Ursachen dafür liegen u. a. in den stark unterschiedlichen Ansätzen bei der Gebührenerhebung. Diese variieren bei der An-
zahl der an die Entsorgung angeschlossenen Personen oder Haushalte, der Größe der bereitgestellten Behälter, dem Leerungs-
rhythmus, der Durchführung von Eigenkompostierung und der Inanspruchnahme von Voll- oder Teilserviceleistungen.

Wenn es sich bei der Abfallentsorgung auch weitestgehend um eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe mit relativ geringer
Einwirkungsmöglichkeit staatlicher Stellen handelt, so sollte doch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger des Landes eine
gleichmäßige Belastung angestrebt werden, um im Sinne des Landesplanungsgesetzes auch hier gleichwertige Lebensbedingungen
zu erreichen. 

Bei letztlich zurückgehendem Abfallaufkommen von z. B. von 1995 auf 1996 um etwa 2 % sind die Gebühren im Landesdurch-
schnitt diesem Trend nicht gefolgt. Dabei ist besonders auffallend, daß die Gebühren der Gebietskörperschaften in ganz erhebli-
chem Maß differieren. 

Der Bürgerbeauftragte wird daher die Entwicklung aufmerksam verfolgen und diese Problemstellung in späteren Berichten ggf.
wieder aufgreifen.

Mehr Abrißverfügungen werden vollstreckt

Im Baurecht ist auffallend, daß sich die Zahl der Eingaben zu Abrißverfügungen verdoppelt hat. Viele seit Jahren anhängige
Rechtsstreite sind zwischenzeitlich abgeschlossen und verpflichten zur Beseitigung illegal errichteter Bauten – vor allem von
Wochenendhäusern – im Außenbereich. In einer Petition an den Bürgerbeauftragten sehen daher viele Bürgerinnen und Bürger
den letzten Rettungsversuch. Die Hilfsmöglichkeiten jedoch sind in aller Regel eher gering.

Aus dem Bereich des allgemeinen Baurechts gibt es wenig signifikante Problembereiche. Die hier sichtbare Zunahme an Eingaben
verteilt sich auf viele Einzelprobleme.

Wo ist der Bürgerbeauftragte besonders erfolgreich?

Die nachstehenden Themenbereiche sind im Hinblick auf die Erfolgsquote des Bürgerbeauftragten, bezogen auf die einzelnen
Sachgebiete, diejenigen, wo am meisten erreicht werden konnte. Sie geben Auskunft darüber, wo Bürgerinnen und Bürger die
größten Chancen haben, daß ihnen der Bürgerbeauftragte weiterhelfen kann.

Besonders erfolgreich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger war der Bürgerbeauftragte u. a. bei folgenden Sachgebieten:

– Wohnungswesen
– Hochschulwesen
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– Katasterwesen
– Straßenunterhaltung
– Ärztliche Untersuchungen in Strafanstalten
– Bestattungswesen
– Beschwerden gegen Rechtsanwälte
– Fragen zum Landespflegegeldgesetz und zur Pflegeversicherung
– Schwerbehindertenprobleme
– Schulische Angelegenheiten
– Abfallwirtschaft.

Stärker als in den Vorjahren wurde der Bürgerbeauftragte dabei vor dem Hintergrund einer möglichen positiven Erledigung
immer wieder auf die schwierige Haushaltslage der öffentlichen Körperschaften hingewiesen. Mit dem Satz „Wir hätten gerne ge-
holfen, aber die Kassenlage läßt es nicht zu“, wurden deshalb einige Petitionen negativ abgeschlossen, in denen früher geholfen
werden konnte. 

Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Bitburg-Prüm und der Stadt Mainz waren am petitionsfreudigsten

In der regionalen Betrachtungsweise kamen 1997 die meisten Eingaben aus den Landkreisen Bitburg-Prüm, Ahrweiler und
Cochem-Zell. Bei den Städten führt wieder die Landeshauptstadt Mainz; wie schon in den Vorjahren liegt sie mit 10,6 % deutlich
über dem Durchschnitt anderer Städte in Rheinland-Pfalz.

Die wenigsten Petitionen erreichten den Bürgerbeauftragten aus den Städten Frankenthal, Speyer, Ludwigshafen und Trier.

Eine auffallende Zunahme an Eingaben gegenüber 1996 verzeichnen die Landkreise Ahrweiler und Altenkirchen sowie die Städte
Landau und Zweibrücken.
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2. Teil: Besondere Themen

Sozialhilfe – rauhes Klima dauert an

Unverändert hoch war im Berichtszeitraum die Zahl von Eingaben im Bereich der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach
dem Bundessozialhilfegesetz. Die frühere Feststellung des Bürgerbeauftragten, das soziale Klima werde rauher, erhält zusätzliches
Gewicht, betrachtet man auch die Petitionshintergründe. Deshalb soll in diesem Bericht den damit verbundenen Problem-
bereichen unter verschiedenen Einzelgesichtspunkten größere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Aus zahlreichen persönlichen und telefonischen Kontakten des Bürgerbeauftragten mit den hilfsbedürftigen Menschen und aus
vielfachen schriftlichen Darlegungen ergibt sich das gleiche Bild. Erkennbar wird das ganze Spannungsfeld aber auch aus der Art
und Weise der Stellungnahmen, die den Bürgerbeauftragten von den zuständigen Dienststellen erreichen.

Im Gegensatz zum allgemeinen Trend sind hilfsbedürftige Menschen in Sozialangelegenheiten heute offensichtlich eher als früher
bereit, „in der Kälte zu leben“. Während sie noch vor wenigen Jahren mit großem Nachdruck für ihre Rechte kämpften, geben
sie heute nicht selten bereits nach der ersten persönlichen negativen Erfahrung im Behördenweg resigniert auf. 

Im folgenden werden verschiedene Themen angesprochen, die im Zusammenhang mit der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt
nach dem Bundessozialhilfegesetz auffällig waren.

1. Mehr Fürsprache und Unterstützung für ausländische Hilfsbedürftige

Bei den Eingaben im Bereich der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt fällt zunächst auf, daß sich in nahezu allen Fällen die
Betroffenen selbst an den Bürgerbeauftragten wenden. In fast keinem Fall legt ein anderer eine Eingabe wegen laufender Hilfe
zum Lebensunterhalt für einen hilfsbedürftigen Menschen ein. Dies ist deswegen besonders auffallend, weil hier im Vergleich zu
anderen Bevölkerungsgruppen anteilig weit mehr Bürgerinnen und Bürger oft gar nicht oder aber nur eingeschränkt in der Lage
sind, die komplizierten gesetzlichen Regelungen nachzuvollziehen und sich dazu mündlich oder schriftlich einigermaßen treff-
sicher zu äußern. 

Ähnliche und zum Teil noch weitergehende Probleme bei der Wahrnehmung ihrer Rechte haben auch Ausländerinnen und
Ausländer. Für deren Interesse jedoch setzen sich beim Bürgerbeauftragten allerdings vielerlei Fürsprecherinnen und Fürsprecher
ein. Dazu zählen u. a. Einzelpersonen, Arbeitgeber, Berufskolleginnen und Berufskollegen, Schulklassen, Schulen, Pfarrge-
meinden, Pfarrgemeinderäte und Pfarrerinnen und Pfarrer, in vielen Fällen auch Organisationen, die sich ausschließlich die
Wahrung der Rechte ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Ziel gesetzt haben, sowie häufig auch Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte. 

Nach den Erfahrungen des Bürgerbeauftragten gilt die oben dargestellte, völlig unterschiedliche Situation von Sozialhilfe-
bedürftigen bei der Unterstützung durch andere Personen und Institutionen, im übrigen auch für die gesamte Lebensführung und
Interessenwahrnehmung.

An dieser Stelle soll auch angemerkt werden, daß eine unverändert große Zahl von sozialhilfebedürftigen Petentinnen und
Petenten immer wieder ihren Unmut darüber äußert, daß nach ihrem Eindruck Ausländerinnen und Ausländern „weit mehr ge-
holfen wird als ihnen selbst“.

2. Eigene Lebensleistung wird nicht angemessen anerkannt
Zugenommen hat die Zahl der Eingaben, in denen Petentinnen und Petenten ihre allgemeine Notlage und ihr persönliches Leid
beklagen und gleichzeitig darauf hinweisen, daß ihrer Meinung nach die eigene Lebensleistung in der Bewertung ihrer Hilfs-
bedürftigkeit nicht angemessen gewürdigt wird. Häufig sind dies Bürgerinnen und Bürger, die in ihrem bisherigen Leben staat-
liche Hilfen nicht in Anspruch zu nehmen brauchten oder wollten oder vielfach auch stolz darauf sind, alle Lebensumstände aus
eigener Kraft gemeistert zu haben. Für sie ist die Hilfsbedürftigkeit ein Zwang, dem man sich nur ungern beugt, der aber aus der
Notlage heraus oft jedoch unvermeidlich wurde.
Mit sinngemäßen Hinweisen wie:

„. . . ich habe immer ordentlich gearbeitet“,
„. . . ich habe jahrelang meine Eltern gepflegt“,
„. . . ich habe viele Kinder großgezogen“,
„. . . ich habe im Krieg gedient“

will diese Gruppe von Petentinnen und Petenten zwar kein persönliches Sonderrecht erlangen, erwartet jedoch, umfassend bera-
ten und menschlich anerkannt und betreut zu werden. 

Die Realität des Behördenalltags steht diesem Wunsch allerdings des öfteren entgegen. Man lernt schmerzlich, daß die Sachbe-
arbeiterin oder der Sachbearbeiter zu einer umfassenden Beratung immer öfter kaum noch Zeit hat und daß die Schematisierung
der Vorgänge praktisch nicht auf den bisherigen Lebensweg und die Lebensleistung abstellen kann. Man muß aber auch leidvoll
erfahren, daß das, was man über angebliche Leistungen an andere gehört hat, im eigenen Fall plötzlich nicht zutrifft, und nicht
selten wird so schnell deutlich, daß das vermeintlich „leichte Leben von Sozialhilfe“ nicht der Realität entspricht.

22



Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode Drucksache 13/2925

Aber gerade diese Gruppe von Betroffenen akzeptiert spätestens nach den Erläuterungen durch den Bürgerbeauftragten das staat-
liche Regelwerk. Letztlich bleibt aber nicht selten eine persönliche Enttäuschung zurück, die bei entsprechender Bearbeitung und
Betreuung durch die Sozialämter wenigstens wohl teilweise hätte vermieden werden können.

3. Alleinstehende junge Mütter brauchen mehr Hilfe
Unverändert groß ist auch die Zahl der Eingaben von Müttern mit meist mehreren kleinen Kindern, die sich gegen Entschei-
dungen und das Vorgehen von Sozialämtern richten. 

Vor allem jüngere Frauen mit kleinen Kindern, deren Ehe oder Partnerschaft gescheitert ist, müssen nicht nur ihre persönliche
Enttäuschung verarbeiten, sondern sehen sich gleichzeitig großen Anforderungen und Belastungen ausgesetzt. Dazu muß der
Bürgerbeauftragte nach den Erfahrungen mit den bei ihm eingereichten Eingaben bedauernd feststellen, daß diese Mütter bei den
zuständigen Sozialämtern kaum mehr mit „Entgegenkommen“ oder Verständnis rechnen können. 

Dem Bürgerbeauftragten ist kein Fall bekannt geworden, bei dem diesen jungen Frauen und ihren Kindern unter dem Gesichts-
punkt der familiengerechten Hilfe im Sinne von § 7 BSHG geholfen und eine Leistung gewährt wurde, die über die jeder allein-
stehenden Hilfeempfängerin oder jedem alleinstehenden Hilfeempfänger gewährte Unterstützung hinausgeht. 

Besonders belastend für diese jungen Frauen stellt sich vielfach die Durchsetzung ihrer eigenen Unterhaltsansprüche und die ihrer
Kinder gegenüber ihrem früheren Ehe- oder Lebenspartner bzw. Vater der Kinder dar. Dies bleibt den jungen Frauen und
Müttern fast ausnahmslos selbst überlassen. Nur in wenigen seltenen Fällen ist es dem Bürgerbeauftragten gelungen, den Träger
der Sozialhilfe dazu zu bewegen, umfassende Hilfe zum Lebensunterhalt zu gewähren und die auf den Sozialhilfeträger überge-
gangenen Unterhaltsansprüche gegenüber dem früheren Partner und Vater durchzusetzen. Auch wenn im Rahmen der Sozialhilfe
nur das für den Lebensunterhalt unbedingt Erforderliche bereitgestellt wird, ist dies jedoch eine große Hilfe gegenüber der Unge-
wißheit, ob überhaupt, ob rechtzeitig und ob in der vereinbarten oder durch das Gericht festgestellten Höhe Unterhaltszahlungen
geleistet werden oder nicht. 

4. Einstellung der Hilfe wegen mangelnder Selbsthilfe
Zugenommen hat 1997 auch die Zahl der Eingaben, bei der sich Petentinnen und Petenten darüber beschwerten, daß die ihnen
gewährte Hilfe zum Lebensunterhalt gekürzt oder gänzlich eingestellt wurde, z. B. weil sie zumutbare Arbeiten nicht zu erbringen
bereit waren. 

Für den Bürgerbeauftragten ergibt sich daraus u. a., daß die Träger der Sozialhilfe offensichtlich zunehmend von der ent-
sprechenden Bestimmung des § 25 BSHG Gebrauch machen. Dabei konnte der Bürgerbeauftragte in etlichen Fällen den Hilfe-
empfängerinnen und Hilfeempfängern deutlich machen, daß sie gehalten sind, trotz der geringen Mehreinnahmen gemeinnützige
und zusätzliche Arbeiten zu leisten. In einigen Fällen mußte allerdings festgestellt werden, daß Träger der Sozialhilfe die Hilfe
einstellten, ohne daß die Hilfeempfängerin oder der Hilfeempfänger, wie vorgeschrieben, vorher auf die Folgen ihres/seines
Verhaltens hingewiesen wurde und ohne daß die als erste Stufe ebenfalls vorgeschriebene anteilige Kürzung durchgeführt wurde. 

Auch waren Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger nicht ausreichend darüber unterrichtet, daß sie im Falle einer Arbeits-
unfähigkeit entsprechende ärztliche Atteste vorlegen müssen. Hierauf sollte künftig bei der Bearbeitung durch die Sozialämter
noch mehr Augenmerk gelegt werden.

5. Eheähnliche Gemeinschaft
§ 122 BSHG bestimmt, daß Personen, die in eheähnlicher Gemeinschaft leben, hinsichtlich der Voraussetzungen sowie des
Umfanges der Sozialhilfe nicht bessergestellt werden dürfen als Ehegatten.

Im Berichtsjahr erreichten den Bürgerbeauftragten erstmals auch mehrere Eingaben zu diesem Themenkomplex. Danach muß da-
von ausgegangen werden, daß zumindest einige Träger der Sozialhilfe der Frage, ob eine eheähnliche Gemeinschaft besteht,
häufiger und intensiver nachgehen als in früheren Jahren. 

Bei der Bearbeitung dieser Eingaben wurde festgestellt, daß vielfach die geänderte Rechtsprechung zum Begriff der eheähnlichen
Gemeinschaft nicht bekannt war oder nicht berücksichtigt wurde. Die frühere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
nahm eine eheähnliche Gemeinschaft dann an, wenn zwischen einem Mann und einer Frau eine „Haushalts- und
Wirtschaftsgemeinschaft“ bestand. Demgegenüber fordert das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zu diesem Begriff im
Arbeitsförderungsgesetz, daß eine eheähnliche Gemeinschaft eine „Lebensgemeinschaft“ zwischen einem Mann und einer Frau
voraussetzt, die auf Dauer angelegt ist, daneben keine weitere Lebensgemeinschaft gleicher Art zuläßt und sich durch innere
Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander begründen, also über die Beziehungen einer reinen
Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft hinausgehen. Demgemäß hat nunmehr auch das Bundesverwaltungsgericht in einem
Urteil vom Mai 1995 entschieden, daß eine eheähnliche Gemeinschaft im Sinne des § 122 BSHG erst dann angenommen werden
kann, wenn über eine reine „Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft“ hinaus eine „Verantwortungs- und Einstehensgemein-
schaft“ zwischen einem Mann und einer Frau besteht. Dabei wendet sich das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich gegen die
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Rechtsprechung einiger Oberverwaltungsgerichte, wonach für den Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft der Einwand nicht
gilt, er unterstütze den bedürftigen Partner nur vorschußweise anstelle des nicht oder nicht rechtzeitig leistungsbereiten
Sozialhilfeträgers. Die Intention, bedarfsdeckende Leistungen für den Lebensunterhalt eines anderen nur vorschußweise im Wege
der „Nothilfe“ anstelle des Sozialhilfeträgers zu erbringen, sei unvereinbar mit der Annahme einer eheähnlichen Gemeinschaft. 

Neben den Schwierigkeiten wegen dieser geänderten Begriffsbestimmung erwies es sich bei der Bearbeitung der Eingaben regel-
mäßig auch als ausgesprochen schwierig festzustellen, ob die vorliegenden Tatsachen für die Annahme einer eheähnlichen
Gemeinschaft erfüllt waren oder nicht. 

6. Kosten der Unterkunft
Die Frage, welche Kosten der Unterkunft im Rahmen der Sozialhilfe zu übernehmen sind, war gemessen an der Zahl der Ein-
gaben im Berichtszeitraum das zentrale Thema bei Eingaben im Bereich der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Bundessozialhilfegesetz.

Noch vor wenigen Jahren mußten sich die Träger der Sozialhilfe angesichts der seinerzeit angespannten Lage auf dem Wohnungs-
markt sehr intensiv darum bemühen, Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern angemessenen Wohnraum zu vermitteln bzw.
bereitzustellen. Nach einer inzwischen offensichtlich eingetretenen gewissen Entspannung auf dem Wohnungsmarkt wird jetzt
vor allem wegen der schlechten Haushaltslage der Kommunen von den Trägern der Sozialhilfe nicht nur sehr eingehend, sondern
vor allem sehr stringent geprüft. Die angemessenen Kosten für eine Unterkunft sind dabei regelmäßiger Streitpunkt. 

Nach Auffassung des Bürgerbeauftragten wird zu wenig beachtet, daß es sich bei einer Wohnung nicht um eine beliebige, jeder-
zeit ersetzbare „Ware“ handelt. Auch nach der seit dem 1. August 1996 in Kraft getretenen Neuregelung des § 3 Abs. 1 der
Regelsatzverordnung ist die Frage der Zumutbarkeit eines Umzuges zu prüfen. In diesem Zusammenhang muß nach Auffassung
des Bürgerbeauftragten mehr als bisher auch geprüft werden, ob höhere Kosten für die bisherige Wohnung nicht weiter anzuer-
kennen sind, weil etwa den Kindern einer hilfsbedürftigen Familie die Nachbarschaft, das Wohnumfeld, die Freundinnen und
Freunde und Bekannten in der Kindertagesstätte und in der Schule erhalten bleiben sollten. 

Aus einigen Eingaben, bei denen Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger aus dem örtlichen Zuständigkeitsbereich eines anderen
Trägers der Sozialhilfe zugezogen waren, entstand der sichere Eindruck, daß die Prüfung der Frage, ob die Kosten der Unterkunft
übernommen werden können oder nicht, gezielt verzögert bearbeitet wurde oder die Übernahme dieser Kosten in der Erwartung
abgelehnt wurde, die Zugezogenen würden den eigenen Zuständigkeitsbereich dann schnell wieder verlassen.

In einem bisher noch nicht abgeschlossenen Fall einer Familie, die aus einem anderen Zuständigkeitsbereich zugezogen war, lehnt
der nunmehr zuständige Träger der Sozialhilfe die Übernahme der Kosten der Unterkunft mit der Begründung ab, er sei dazu
schon allein deswegen nicht verpflichtet, weil die Familie es unterlassen habe, ihn vor Anmietung der neuen Wohnung zu infor-
mieren. Daher komme es auch nicht darauf an, daß die neue Wohnung von ihrer Größe und den Kosten her sozialhilferechtlich
angemessen ist.

Hinzu kommt, daß einige Träger der Sozialhilfe offensichtlich auch den bestehenden regelrechten „Rechtsprechungs- und
Regelungswirrwarr“ nutzen, um so die für sie jeweils kostengünstigste Lösung durchzusetzen. Dies ist aus deren Sicht vielleicht
verständlich, aus der Sicht der Betroffenen allerdings höchst mißlich.

Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu entschieden, daß eine Sozialhilfeempfängerin bzw. ein Sozialhilfeempfänger, die/der
während des Bezugs laufender Hilfe zum Lebensunterhalt ohne eine entsprechende Notwendigkeit in eine sozialhilferechtlich un-
angemessen große und teure Wohnung umzieht, auch nicht die teilweise Übernahme der Mietkosten in Höhe der Aufwendungen
verlangen kann, die für eine angemessene Unterkunft aufzubringen gewesen wären. Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte
sind dieser Rechtsprechung allerdings nur zum Teil gefolgt. Das zuständige Bundesministerium für Gesundheit begrüßt die sozial-
politische Zielsetzung dieser Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und vertritt die Auffassung, daß mit der ab
1. August 1996 geltenden Neuregelung des § 3 Abs. 1 der Regelsatzverordnung eine Lösung gefunden wurde, die sowohl dieser
Rechtsprechung als auch den dagegen erhobenen Bedenken Rechnung trägt. Dies muß angesichts eines Beschlusses des Ober-
verwaltungsgerichts Berlin vom 13. März 1997 allerdings bezweifelt werden. Danach hat jemand, der bei laufendem Sozialhilfe-
bezug eine sozialhilferechtlich unangemessene Wohnung bezieht, aufgrund der neuen Regelung auch dann einen Anspruch auf
Berücksichtigung der angemessenen Aufwendungen, wenn er es pflichtwidrig versäumt hat, den zuständigen Träger der Sozial-
hilfe vor Abschluß des Mietvertrages in Kenntnis zu setzen. 

Der Bürgerbeauftragte wird die weitere Entwicklung in diesem Bereich aufmerksam beobachten.

7. Trotz Selbstverwaltung ist ein einheitliches Vorgehen der Verwaltungen notwendig

Die Gewährung von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz obliegt den Kommunen als
Selbstverwaltungsangelegenheit. Diese unterliegen insoweit nicht der Fach-, sondern lediglich der Rechtsaufsicht des Landes. 

Das in der Landesregierung für Sozialhilfe fachlich zuständige Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat sich gegen-
über dem Bürgerbeauftragten wiederholt dahin gehend geäußert, es könne schon deswegen in diesen Fragen nicht tätig werden,
weil es sich eben um eine Selbstverwaltungsangelegenheit handele und eine Rechtsverletzung, die ein Einschreiten im Rahmen
der Rechtsaufsicht erforderlich machen könnte, nicht vorläge. 
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Der Bürgerbeauftragte kann auf der einen Seite diese Auffassung angesichts der nicht zuletzt wegen des Anstiegs der Sozialhilfe-
aufwendungen mit entstandenen schwierigen Finanzsituation der Kommunen und der gleichzeitigen Mitverantwortung des
Landes für die finanzielle Ausstattung der Kommunen zwar durchaus nachvollziehen. Er ist allerdings auch der Auffassung, daß
im Interesse der betroffenen Bürgerinnen und Bürger die Landesregierung durchaus im Zusammenwirken mit den kommunalen
Spitzenverbänden und den bestehenden Arbeitsgemeinschaften der örtlichen Sozialhilfeträger stärker fachliche Überzeugungen
zur Geltung bringen und durchaus auch auf eine einheitlichere Rechtsanwendung hinwirken könnte.

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Mehrere Eingaben, u. a. eine beachtenswerte Sammeleingabe mit einer Vielzahl von Unterschriften, richteten sich gegen die
Beitragserhöhungen der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz in Speyer. 

Die Prüfung der einzelnen Eingaben ergab, daß die von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft erhobenen Beiträge trotz
der gegenüber 1996 eingetretenen, teilweise erheblichen Steigerungen den maßgeblichen Beschlüssen der Selbstverwaltungsorgane
der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz entsprachen und damit gesetzliche Vorschriften nicht verletzt
wurden.

Dies war im übrigen auch Gegenstand verschiedener parlamentarischer Anfragen.

Durch das 1995 verabschiedete Agrarsozialreformgesetz wurde die Zuständigkeit der bisherigen Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft Rheinhessen-Pfalz auf das gesamte Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz ausgedehnt. Vorausgegangen war ein
Beschluß des Landtags von Rheinland-Pfalz vom 29. April 1993, mit dem die Landesregierung aufgefordert worden war, einen
auf das gesamte Gebiet des Landes bezogenen landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger zu errichten. Aufgrund des o. g.
Agrarsozialreformgesetzes sind seit 1. Januar 1997 auch die Regierungsbezirke Koblenz und Trier von der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz zu betreuen.

Als Ursache für den erhöhten Finanzbedarf und damit den Beitragsanstieg werden u. a. angeführt:

– die Ausdehnung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft auf die genannten Regierungsbezirke Koblenz und Trier und
damit auch auf strukturschwache Gebiete,

– ausgebliebene Bundesmittel in Höhe von knapp 10 Mio. DM und
– der Kostenanstieg bei vielen Leistungen der Berufsgenossenschaft.

Bisheriger Träger der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung in den Regierungsbezirken Koblenz und Trier war die Rheinische
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in Düsseldorf. Für Teile der rechtsrheinischen Landkreise, Rhein-Lahn-Kreis und
Westerwaldkreis, war dies die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in Kassel. Nach Artikel 9 des Agrarsozialreformgesetzes
1995 sollten sich die Berufsgenossenschaften in Düsseldorf und Kassel und die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in Speyer
bis zum Ende des Jahres 1995 über die aufgrund der neuen Zuständigkeit notwendige Übertragung von Vermögen einigen. Im
Falle des Scheiterns sollten die Aufsichtsbehörden eine Einigung herbeiführen. 

Tatsächlich ist es jedoch weder auf der Ebene der Träger der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung noch auf der Aufsichts-
ebene, d. h. der zuständigen Ministerien, zu einer entsprechenden Einigung gekommen, was offensichtlich vor allem in Ver-
haltensweisen in Düsseldorf und Kassel bzw. Wiesbaden begründet ist. Daher hat die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Rheinland-Pfalz Ende des Jahres 1996 Klage beim zuständigen Gericht gegen die Rheinische Landwirtschaftliche Berufs-
genossenschaft in Düsseldorf auf anteilige Vermögensauskehrung erhoben, zumal die jetzige Möglichkeit nach SGB VII erst seit
dem 1. Januar 1997 besteht. 

Sollten denn wirklich, nur weil sich weder die unmittelbar beteiligten öffentlichen Körperschaften noch die aufsichtsführenden
Ministerien nicht einigen konnten, die landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz erhöhte Beiträge zahlen müssen? Und
müssen wirklich die ohnehin stark belasteten Gerichte unnötigerweise mit einer Klage zwischen Körperschaften des öffentlichen
Rechts befaßt werden, deren Verfahrensdauer vielleicht weitere Nachteile für die Beitragspflichtigen bringen könnte?

Trotzdem ist die Bearbeitung von Eingaben durch die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz wie auch durch
die Landwirtschaftliche Alterskasse und Krankenversicherung und die entsprechende Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauf-
tragten als vorbildlich zu bezeichnen. Jede Petition wurde eingehendst geprüft und, soweit irgend möglich, großzügig Stundung
oder eine andere Form der Abhilfe gewährt.

27 Verweise sind einfach zuviel

Im Zusammenhang mit einer Eingabe zu Fragen der „Agrarförderung“ aus Mitteln der EU wurde dem Bürgerbeauftragten der
Bescheid einer Kreisverwaltung vorgelegt, dessen Inhalt und Verständlichkeit besonders intensiv geprüft wurde, zumal es sich
offensichtlich nicht um einen Einzelfall handelte; es ging um einen

„Bescheid über Ausgleichszahlungen nach der ,Allgemeinen Regelung‘ zur Ernte 1997.“
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Der Bescheid hatte folgenden Wortlaut:
„Sehr geehrte(r) Antragsteller,
aufgrund Ihres Antrages ,Agrarförderung1997‘ wird Ihnen aus Mitteln der Europäischen Union eine flächenbezogene
Ausgleichszahlung nach der Allgemeinen Regelung in Höhe von . . . . . . . bewilligt. 
Die (gegebenenfalls vorläufig) anerkannten Flächenumfänge und die genaue Berechnung der Ausgleichszahlung(en) ent-
nehmen sie bitte der Anlage 1.
Die Anlage(n) ist (sind) Bestandteil dieses Bescheides. Der Ausgleichsbetrag wird auf das von Ihnen genannte Konto im beleg-
losen Datenträgeraustauschverfahren überwiesen.

Rechtsgrundlage der Europäischen Gemeinschaft: 

Verordnungen (EWG/EG) Nr. 1765/92 vom 30. Juni 1992, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 1422/97 vom 22. Juli 1997,
Nr. 3508/92 vom 27. November 1992, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 2466/96 vom 17. Dezember 1996, zuletzt ge-
ändert durch VO (EG) Nr. 3887/92 vom 23. Dezember 1992, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 2015/95 vom
21. August 1995, Nr. 334/93 vom 15. Februar 1993, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 2991/95 vom 19. Dezember 1995,
Nr. 2836/93 vom 18. Oktober 1993, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 1503/97 vom 29. Juli 1997, Nr. 3405/93 vom
13. Dezember 1993, Nr. 762/94 vom 6. April 1994, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 2930/95 vom 18. Dezember 1995,
Nr. 1098/94 vom 11. Mai 1994, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 794/97 vom 30. April 1997, Nr. 1872/94 vom
27. Juli 1994, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 1664/95 vom 7. Juli 1995, Nr. 1237/95 vom 31. Mai 1995, zuletzt ge-
ändert durch VO (EG) Nr. 769/96 vom 26. April 1996, Nr. 658/96 vom 9. April 1996, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr.
843/97 vom 12. Mai 1997, Nr. 1598/97 vom 30. Juli 1997, Nr. 1039/97 vom 9. Juni 1997, Nr. 1394/97 vom 18. Juli 1997,
Nr. 1469/97 vom 22. Juli 1997, Nr. 1586/97 vom 29. Juli 1997.

Rechtsgrundlagen des Bundes:
Verordnung über eine Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (Kulturpflanzen-
Ausgleichszahlungs-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. November 1995 (BGBl. I S. 1561). 
Zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1875). 
Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter Flächen und landwirtschaftlich genutzter Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBl. I S. 910). 

Rechtsgrundlagen des Landes: 

Landesverordnung über Zuständigkeiten nach der Kulturpflanzen-Ausgleichszahlungs-Verordnung vom 23. März 1993
(GVBl. Nr. 9 S. 167).

Landesverordnung zur Durchführung der Kulturpflanzen-Ausgleichszahlungs-Verordnung vom 7. September 1993 (GVBl.
S. 476). 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
bei der Kreisverwaltung, untere Landwirtschaftsbehörde, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben.“

Von den 47 Zeilen dieses Bescheides entfallen ganze fünf auf dessen Inhalt im weitesten Sinne.

15 Zeilen enthalten Hinweise auf Rechtsgrundlagen der EU (insgesamt 27), sechs Zeilen Hinweise auf solche des Bundes (insge-
samt drei) und weitere vier Zeilen verweisen auf die des Landes (insgesamt zwei).

Die Rechtsbehelfsbelehrung umfaßt immerhin noch drei Zeilen, denen jedoch nur die Frist und der Ort für das Rechtsmittel zu
entnehmen sind. 

Der Bürgerbeauftragte hatte dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vorgeschlagen zu prüfen,
wie diese Bescheide verständlicher und im Einzelfall auch nachvollziehbarer gefertigt werden könnten. Die unübersichtliche Zahl
von Gesetzesverweisen macht es nicht nur den rechtsunerfahrenen Bürgerinnen und Bürgern, sondern sicher auch Juristinnen
und Juristen praktisch unmöglich, ohne weiteres die Richtigkeit nachzuprüfen. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat diese Schwierigkeiten bestätigt. In einer Arbeits-
gruppe sollen Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden, die komplizierten und umfangreichen rechtlichen Vorgaben knapp und
dennoch plausibel darzustellen.

Gerade wegen automatisierter Verwaltungsvorgänge mehr Information notwendig

Auch wenn automatisierte Verwaltungsvorgänge durchaus notwendig sind, bringen sie jedoch auch so manche Tücken für die
Bürgerinnen und Bürger mit sich.

Eine Grundstückseigentümerin hatte gegen einen Beitragsbescheid Widerspruch eingelegt, da für sie nicht verständlich war, wes-
halb sie Oberflächenwasserbeiträge zahlen sollte, zumal das Grundstück nicht an die Kanalisation angeschlossen ist. Aus ihrem
Schreiben an die Verwaltung war ersichtlich, daß sie Klärungsbedarf hatte und gegebenenfalls ihren Widerspruch durchaus
zurücknehmen wollte, wenn ihr die Gründe für die Veranlagung erklärt würden. Sie hörte mehrere Wochen nichts von der
Verwaltung, erhielt dann aber eine maschinell erstellte Zahlungsaufforderung, wobei gleichzeitig Mahngebühren hinzugerechnet
worden waren.

26



Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode Drucksache 13/2925

In einem anderen Fall wandte sich ein Kraftfahrer gegen eine gebührenpflichtige Verwarnung wegen Falschparkens, da er der An-
sicht war, er habe in der konkreten Situation parken dürfen. Nachdem er nach verschiedenen Telefonaten mit der Verwaltung
erkannt hatte, daß das Verfahren wohl nicht eingestellt werden würde, zahlte er das Verwarnungsgeld. Gleichwohl erhielt er nach
einiger Zeit einen maschinell erstellten Bußgeldbescheid, in dem zwar seine Zahlung berücksichtigt war, jetzt jedoch Verfahrens-
kosten ausgewiesen wurden, die höher waren als das Bußgeld. Dieser Vorgang war für den Petenten verständlicherweise nicht
nachvollziehbar.

In diesen und zahlreichen vergleichbaren Fällen haben Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, von der Verwaltung „nicht ernst
genommen“ zu werden und automatisierten Verfahren unterworfen zu sein, die eigene, persönliche Belange nicht oder nicht
mehr berücksichtigen.

In den genannten Fällen konnte letztlich ein rechtlich fehlerhaftes Verhalten der Verwaltungen nicht festgestellt werden. Dem
Bürgerbeauftragten fiel jedoch erneut auf, daß vielen Bürgerinnen und Bürgern die verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundlagen
nicht bekannt sind und bei einer unvollständigen oder auf den Einzelfall nicht mehr eingehenden automatisierten Abwicklung
eines Verfahrensvorganges nicht selten dann das Gefühl entsteht, „übervorteilt“ zu werden.

So wußte eine Grundstückseigentümerin eben nicht, daß ihr Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat und daher der festge-
setzte Beitrag trotz des eingelegten Widerspruchs zum Zahlungstermin fällig war. Entsprechende juristische Hinweise in ver-
schiedenen Abgabenbescheiden werden erfahrungsgemäß häufig kaum verstanden. 

Einem Kraftfahrer war auch nicht bekannt, daß ein Bußgeldverfahren einzuleiten ist, wenn das Verwarnungsgeld innerhalb der
gesetzten Frist nicht gezahlt wird. Daher führte seine verspätete Zahlung nicht zur Einstellung des Verfahrens, sondern zu
weitereren Verfahrenskosten. 

Bürgerinnen und Bürger wissen in der Regel nicht, daß die Gemeindekasse eine eigenständige Abteilung ist, die rein formal fällige
Abgaben einzieht, ohne die Verwaltungsvorgänge bearbeitet zu haben. Wie der Bürgerbeauftragte schon in seinem Jahresbericht
1996 verdeutlicht hat, wird die Verwaltung als Einheit angesehen, so daß erwartet wird, daß Schreiben, insbesondere wenn sie
Fragen enthalten, beantwortet werden, bevor anderweitige Maßnahmen ergriffen werden. Andernfalls kann bei den Bürgerinnen
und Bürgern so der Eindruck entstehen, daß „die rechte Hand nicht weiß, was die linke Hand tut“. Wenn dann auch noch, wie
bei Schreiben von Gemeindekassen durchaus üblich, maschinell erstellte Bescheide ergehen, fühlen sich die Bürgerinnen und
Bürger dem Computer hilflos ausgeliefert. 

Es sollte daher überlegt werden, ob nicht Schreiben oder auch telefonische Nachfragen vor dem Hintergrund der viel beschwo-
renen Bürgernähe und des beschworenen Dienstleistungsgedankens nicht doch individuell beantwortet werden können, bevor
maschinell erstellte Bescheide herausgehen, die auf die jeweiligen Fragen eben nicht eingehen. Diese Auskünfte sollten zeitnah
und vollständig sein und auch, soweit notwendig, auf andere zu beachtende rechtliche Vorschriften hinweisen. 

Dabei wird vom Bürgerbeauftragten nicht verkannt, daß dies einen gewissen Verwaltungsaufwand mit sich bringen kann.
Andererseits zeigt die Erfahrung, daß Anfragen bzw. Unklarheiten zu bestimmten Sachverhalten nicht selten gleicher Art sind,
so daß auch bei individuellen Schreiben weitgehend auf festgelegte Formulierungen zurückgegriffen werden könnte. Insbesondere
sollten Hinweise zu verfahrensrechtlichen Schritten erfolgen, wie z. B. die ausdrückliche Aufklärung, daß ein Widerspruch kei-
ne aufschiebende Wirkung hat, so daß zur Vermeidung von Mahngebühren die festgesetzten Abgaben auf jeden Fall vorbehalt-
lich einer abschließenden Klärung im Widerspruchsverfahren gezahlt werden müssen. Hierdurch gewinnen die Bürgerinnen und
Bürger nicht nur das Gefühl, ernstgenommen zu werden, sondern werden auch davor bewahrt, mit weiteren Verfahrenskosten
belastet zu werden, wodurch ihr etwaiger Unmut nur noch größer wird. Formulierungen wie „Ich wollte von der Verwaltung
nur wissen, weshalb ich den Beitrag in der festgesetzten Höhe zu zahlen habe, statt dessen bin ich mit weiteren Kosten belastet
worden“ sind immer wieder in Eingabeschreiben zu finden. Der damit verbundene Ärger über die Verwaltung und damit der
Verdruß zu Lasten des Staates wird in der Regel auch nicht dadurch geringer, daß den Petentinnen und Petenten als Ergebnis der
Ermittlungen mitgeteilt wird, daß die Vorgehensweise der Verwaltung rechtlich nicht zu beanstanden war. 

Widerspruchsverfahren bei den Stadt- und Kreisverwaltungen bleiben reformbedürftig

Wiederholt hat sich der Bürgerbeauftragte in den letzten Jahren mit der Frage der Behandlung und Bearbeitungsdauer von Wider-
sprüchen vor den Stadt- und Kreisrechtsausschüssen auseinandergesetzt. Leider muß er auch in diesem Bericht wieder auf dieses
Thema zurückkommen. Die Verfahren dauern nach wie vor über Gebühr lange und werden der ursprünglichen Absicht des
Gesetzgebers, ein schnelles und preiswertes und damit bürgerfreundliches Vorverfahren zu schaffen, in vielen Fällen leider nicht
mehr gerecht.

Um nur einige Beispiele zu nennen:

In einer baurechtlichen Frage in einem Landkreis z. B. hatte sich eine Petentin im Jahre 1996 an die zuständige Verwaltung mit
der Bitte um Klärung gewandt. Am 20. Dezember 1996 ging ihr ein rechtsmittelfähiger Bescheid zu, gegen den die sie vertretenden
Rechtsanwälte am 15. Januar 1997 Widerspruch einlegten. Ein erster Verhandlungstermin war dann im September 1997. Dabei
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wurde das Verfahren bis zum Oktober 1997 ausgesetzt. Ein Bescheid sollte Ende Oktober 1997 ergehen. Anfang Dezember 1997
teilte die Verwaltung dem Bürgerbeauftragten mit, daß spätestens im Januar eine erneute Verhandlung stattfinden werde. Am
8. Januar 1998 wurde dann endgültig entschieden. Der Bürgerbeauftragte wurde am 22. Januar 1998 über das Ergebnis informiert.
Damit war praktisch ein Jahr seit Einlegen des Widerspruchs verstrichen.

Zwischenzeitlich hat dieser Landrat allerdings mitgeteilt, daß durch eine personelle Verstärkung eine wesentliche Abkürzung der
Bearbeitungszeiten von Widersprüchen erreicht werden soll.

Ein Bürger aus einem anderen Landkreis legte im März 1996 Widerspruch gegen den Entzug einer Waffenbesitzkarte ein. Die
Verhandlung im Widerspruchsverfahren fand im März 1997 statt. Bis November 1997 dauerte es, bis der Petent endlich mit Hilfe
des Bürgerbeauftragten einen schriftlichen Bescheid über das Ergebnis erhielt. Dies entspricht einer Abwicklungszeit von rund
20 Monaten.

In einem anderen Verfahren wurde der Widerspruch am 31. Mai 1997 bei einer Kreisverwaltung schriftlich eingelegt. Die
Beratung im Kreisrechtsausschuß erfolgte am 18. September 1997. Erst am 8. Dezember 1997, also rund drei Monate später,
wurde dem Widerspruchsführer das Ergebnis mitgeteilt.

In einem weiteren Beispiel gab es für den Bürgerbeauftragten keine objektiv nachvollziehbaren Gründe, warum der Kreisrechts-
ausschuß eines Landkreises über einen am 13. November 1996 eingelegten Widerspruch noch zu keiner Entscheidung gekommen
war. Zwischenzeitlich war fast ein Jahr vergangen. Deshalb bat er den zuständigen Landrat um eine Erläuterung der Zeitabläufe
für den Petitionsausschuß.

In seiner Rückantwort machte der Landrat deutlich, daß der Gesetzgeber in § 75 VwGO zwar erkennbar davon ausgegangen sei,
daß Widerspruchsverfahren möglichst in drei Monaten abgeschlossen sein sollen. Dieses Ziel lasse sich in der Praxis jedoch nur
äußerst selten erreichen.

Da nach § 72 VwGO die Erlaßbehörde nach Eingang des Widerspruchs die Entscheidung über eine mögliche Abhilfe zu treffen
habe, trete automatisch eine Verzögerung ein. Es komme hinzu, daß sehr häufig Erlaßbehörde und Widerspruchsbehörde nicht
identisch seien. Unterstellt, ein Widerspruchsführer würde seinen Widerspruch bei der Widerspruchsbehörde entsprechend § 70
Abs. 1 Satz 2 VwGO einlegen, müsse diese den Widerspruch zunächst an die Erlaßbehörde zurückgeben, um die Abhilfe-
entscheidung zu ermöglichen. Erst wenn danach die Akten zurück seien, könne über den Widerspruch entschieden werden.

Unter Berücksichtigung der Verfahrensnotwendigkeiten (Abhilfeverfahren, Abgabe an den Rechtsausschuß, Ladung, Sitzung mit
mündlicher Erörterung, Absetzen des Bescheides) ergebe sich selbst bei schnellem Handeln eine fast zwingende Verfahrensdauer
von mehr als drei Monaten. In Sozialhilfesachen trete durch das Einschalten der „sozialerfahrenen Personen“ eine weitere Ver-
zögerung des Verfahrens ein.

Zusätzlich zu diesen Verfahrensgesichtspunkten werden dem Bürgerbeauftragten dann regelmäßig noch Überlastung und perso-
nelle Engpässe als Gründe genannt. Solche Gründe jedoch sind nicht immer nachzuvollziehen und könnten vielleicht auch früh-
zeitig bereits organisatorische Verbesserungen in den Verwaltungen notwendig machen.

Teilweise scheint die „Überlastung“ der Ausschüsse auch hausgemacht. Der Bürgerbeauftragte hat den Eindruck, daß es offen-
sichtlich mancher Mitarbeiterin oder manchem Mitarbeiter einer Verwaltung leichter fällt, auf die Möglichkeit des von vornher-
ein fast aussichtslosen Widerspruchsverfahrens hinzuweisen, statt sich die Zeit zu nehmen, die Bürgerinnen und Bürger aufzu-
klären und von der Rechtslage zu überzeugen.

Sicher ist dies nicht selten auch noch unangenehme Mehrarbeit und belastet das eigene Zeitkonto. Diese „Bequemlichkeit“ des
Verweises auf das Widerspruchsverfahren aber nährt nicht nur oft unbegründete Hoffnungen bei den Betroffenen, sondern be-
lastet die Widerspruchsbehörde, häufig in der gleichen Verwaltung, unverhältnismäßig. Diese Art der Verschiebung von Arbeiten
innerhalb einer Behörde oder zwischen zwei Behörden hat für den Gesamtbereich der Verwaltung letztlich unnötige und in der
Sache vermeidbare Mehrarbeit zur Folge, ohne daß sich daraus eine größere Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger ergibt.

Auch fällt auf, daß dann, wenn erst einmal ein Rechtsmittelverfahren anhängig ist, selbst beim Vortrag einer veränderten Sachlage
bei einzelnen Verwaltungen wenig Bereitschaft besteht, vor dem neuen Hintergrund die Angelegenheit nochmals zu prüfen und
ggf. auch außerhalb des Rechtsmittelverfahrens abzuhelfen.

Gänzlich unverständlich für den Bürgerbeauftragten wird diese Haltung dann, wenn ein Landrat ihm mit dem Hinweis auf ein
schwebendes Rechtsmittelverfahren die Stellungnahme selbst bei verändertem Sachverhalt zu verweigern versucht. Wird damit
letztlich nicht auch zum Ausdruck gebracht, daß man sich eigentlich nicht mit dem Inhalt der Petition und damit dem
Bürgerbeauftragten und dem Parlament auseinandersetzen will, sondern eher lieber den vermeidlich bequemeren Weg der
Entscheidungsfindung durch einen Dritten gehen möchte?

Dem Bürgerbeauftragten fällt auch auf, daß es offensichtlich keine wirksame Kontrolle der Länge der Verfahrensdauer innerhalb
der Verwaltungen gibt. Immer noch wird in vielen Verwaltungen dem „gerichtsähnlich“ ausgestatteten Verfahren vor dem
Rechtsausschuß eine auch in der zeitlichen Bearbeitung völlige Unabhängigkeit zugebilligt, obwohl im Innenverhältnis durchaus
organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten bestehen.
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Nach Meinung des Bürgerbeauftragten sollte der Gesetzgeber darüber nachdenken, ob er eine Verfahrenshöchstdauer festlegt,
und nur im zu begründenden Einzelfall könnte der Vorsitzende dann – ggf. mit Zustimmung der Verfahrensbeteiligten – von
dieser Höchstdauer abweichen. Soweit notwendig, müßten hierzu die Verfahrensabläufe angepaßt und gestrafft werden.

Es wäre auch zu überlegen, ob nicht die mündliche Aussprache vor dem Ausschuß mit anschließendem Ergebnisprotokoll die
zum Teil sehr umfangreichen und gerichtsentscheidungsähnlichen Begründungen ersetzen könnte. In diesem Zusammenhang sei
nochmals darauf hingewiesen, daß durch entsprechende Hinweise oder Schulungen die Vorsitzenden der Stadt- und Kreis-
rechtsausschüsse von der Grundsätzlichkeit „kurzgefaßter“ Entscheidungen unterrichtet werden könnten. Auch spezielle Lehr-
gänge für „Neulinge“ an den Fortbildungseinrichtungen des Landes wären durchaus denkbar.

Grundsätzlich plädiert der Bürgerbeauftragte im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, aber auch im Interesse der Arbeits-
entlastung der Verwaltungen für eine Reform der Widerspruchsverfahren. Er bittet, auch die hiervon direkt betroffenen
Verwaltungen in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden über Veränderungen nachzudenken.

Mit dieser Reform könnte die Landesregierung auch die speziell eingerichtete Verwaltungsmodernisierungskommission befassen.
Der Bürgerbeauftragte bietet seine Mitarbeit gern an, denn es besteht Handlungsbedarf.

Ansonsten wird in nächster Zukunft vielleicht zum Standard, was ein Landrat dem Bürgerbeauftragten berichtete. Ihm sei näm-
lich bekannt, daß in einigen Landkreisen von Rheinland-Pfalz Verfahren zum Teil seit mehr als fünf Jahren anhängig seien.

Von Entsorgungsgebühren überrascht

Der Bürgerbeauftragte beschäftigt sich in praktisch jedem Berichtsjahr mit Eingaben zu Fragen der Abfallentsorgung und den da-
mit verbundenen Kosten. Neu sind dabei Fälle, in denen es weniger um die Höhe der Kosten als um die Frage des Gebühren-
schuldners geht.

Dazu folgendes Beispiel:

Der Petent hatte eine Wohnung vermietet. Im Zuge der Auflösung dieses Mietverhältnisses hat der Mieter einen Abfall-
großbehälter bestellt; diese Bestellung erfolgte eindeutig auf seinen Namen bei einem von der Verwaltung zugelassenen Ent-
sorgungsunternehmen.

Der ehemalige Mieter hat dann aber die Gebühren dafür nicht beglichen. Alle Versuche, diese Kosten zwangsweise einzuziehen,
schlugen fehl. Daraufhin forderte die zuständige Kreisverwaltung unter Berufung auf die Abfallgebührensatzung die
Entsorgungsgebühren beim Hauseigentümer ein.

Der Hauseigentümer war im Vorfeld weder über die Bestellung des Containers noch über das laufende Verwaltungsverfahren
unterrichtet worden. Er fiel sozusagen „aus allen Wolken“, als er zur Zahlung einer durchaus schmerzlichen Summe herange-
zogen wurde. Sein Erstaunen war um so größer, als der Vorgang schon lange Zeit zurücklag.

Weil es sich nicht um den üblichen Hausmüll, sondern um eine zusätzlich vom Mieter persönlich gewollte Entsorgung gehandelt
hatte, bat der Bürgerbeauftragte den zuständigen Minister des Innern und für Sport, diese besondere Problematik aufzuklären.
Dieser wiederum schaltete sowohl den Städtetag als auch den Landkreistag ein.

Aus § 3 der Mustersatzung von Städtebund und Landkreistag über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Abfall-
entsorgung sind Gebührenschuldner die Eigentümer/innen und dinglich Nutzungsberechtigten der angeschlossenen Grund-
stücke und im übrigen diejenigen, die eine Leistung der Abfallentsorgung in Anspruch nehmen. Mehrere Gebührenschuldner
haften dabei als Gesamtschuldner.

Diese Regelung, die auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes von 1996 in Abstimmung mit dem Ministerium des Innern
und für Sport getroffen wurde, berücksichtigt aus der Sicht des Bürgerbeauftragten zu sehr das Bedürfnis auf praktische Hand-
habung durch die Träger der Abfallentsorgung, und die Verwaltung sichert sich letztlich zu Lasten der Eigentümer doppelt ab.

Auch nicht ausreichend beachtet wird nach Auffassung des Bürgerbeauftragten dabei die Regelung des § 4 Abs. 5 Satz 2 des
Gesetzes zur Regelung der Miethöhe, wonach es grundsätzlich möglich ist, daß Vermieterinnen und Vermieter (Eigentümerinnen
und Eigentümer) und Mieterinnen und Mieter vertraglich regeln können, daß Leistungen der Müllabfuhr direkt zwischen dem
Leistungserbringer und dem Mieter abgerechnet werden. Diese rechtlich zulässige mietvertragliche Regelung bindet jedoch die
Verwaltung nicht bei ihren Vollstreckungsmaßnahmen. Sie ist eine rein interne Regelung zwischen Mieter und Vermieter.

Regelungen dieser Art konnten vielleicht zu Zeiten akzeptiert werden, als die Abfallentsorgung noch weitgehend hoheitlich
organisiert war und die Kosten der Entsorgung noch als überschaubarer galten. Heute, wo die Entsorgung vielfach privatrecht-
lich organisiert ist und bei den Kosten der Abfallentsorgung die Schmerzgrenze vieler Bürgerinnen und Bürger schon erreicht ist,
gibt es kaum noch Gründe für die bisherige Regelung. Wenn „freier Markt“ gewollt ist, dann muß dies auch vollständig gelten.
Auf das konkrete Beispiel bezogen, müßte der private Entsorgungsunternehmer selbst mit dem Nutzer abrechnen und für den
Einzug des Geldes Sorge tragen. Er, und nicht die Verwaltung, trägt dann auch wie jeder andere Unternehmer die Risiken.
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Als ersten, aber nicht ausreichenden Schritt wurde dem Bürgerbeauftragten zugesichert, daß man bei der regulären Hausmüll-
abfuhr – nicht bei zusätzlich angeforderter Entsorgung durch einzelne Mieterinnen oder Mieter – die Hauseigentümerin oder den
Hauseigentümer, soweit sie als Zweitschuldnerin oder Zweitschuldner zu betrachten sind, bereits bei der Einleitung des Voll-
streckungsverfahrens gegen die Mieterin oder den Mieter unterrichten will. Damit hätte der Zweitschuldner zumindest beim
regulären Hausmüll die Möglichkeit, ggf. auf die Kaution der Mieterin oder des Mieters zurückzugreifen oder aber den Betrag im
Rahmen des Mietrechtes einzufordern, was immerhin eine geringfügige Besserstellung gegenüber der bisherigen Praxis darstellt.

Man muß sich in diesem Zusammenhang aber vor Augen führen, daß dann, wenn die öffentliche Verwaltung schon vergebens
zu vollstrecken versucht hat, die Chancen des nach der Satzung zusätzlich verpflichteten Eigentümers auf Erstattung der Kosten
praktisch gleich „Null“ sind. Das heißt, Fälle dieser Art laufen fast immer auf eine unmittelbare Haftung der Grundstücks-
inhaber/in hinaus.

Probleme im Maßregelvollzug

Schon seit längerer Zeit belegt das Land Rheinland-Pfalz im niedersächsischen Landeskrankenhaus Braul 19 Plätze mit nach § 64
StGB drogenabhängigen Maßregelvollzugspatienten, weil keine entsprechende landeseigene Einrichtung besteht. Diese Kapazität
jedoch reicht nicht mehr aus, da ein immer größerer Personenkreis durch gerichtliche Unterbringungsanordnungen dem ge-
schlossenen Maßregelvollzug zugeführt wird. Zeitweise wurden im Landeskrankenhaus in Niedersachsen sogar bis zu 30 Plätze
belegt. Danach blieb nur noch die Unterbringung in Rheinland-Pfalz, und zwar in der Rhein-Mosel-Fachklinik (Nette-Gut) in
Andernach übrig.

Schon 1996 gab es Beschwerden wegen der Überbelegung der dortigen Forensischen Abteilung, die vor allem, durch Umbau-
arbeiten bedingt, noch weiter erschwert wurde.

Das Nette-Gut, auf 118 Plätze ausgelegt, war schon im März 1997 mit durchschnittlich 138 Personen belegt (derzeitiger Stand 154).
Dies liegt vor allem darin begründet, daß seit dem Frühjahr 1997 die gerichtlichen Unterbringungsanordnungen drogenabhängiger
Patienten nach § 64 StGB weiter zugenommen haben.

Weil die Kapazität in Niedersachsen völlig ausgeschöpft war, mußten allein von Ende März bis Ende Juli 1997 im Nette-Gut auf-
grund gerichtlicher Anordnungen im Sinne des § 64 StGB 20 drogenabhängige Patienten aufgenommen werden (derzeitiger
Stand 32). Inzwischen ist es offensichtlich notwendig geworden, auch in der für den Maßregelvollzug überhaupt nicht vorge-
sehenen Rheinhessen-Fachklinik in Alzey ebenfalls drogenabhängige Patienten unterzubringen.

Die Überbelegung einer geschlossenen Einrichtung wie des Nette-Gutes führt schon für sich allein genommen zu zahlreichen zu-
sätzlichen Schwierigkeiten. So mußte etwa die Zahl und die Dauer von Telefongesprächen an den nur begrenzt bereitstehenden
Apparaten reglementiert werden. Dieses einfache, aber einleuchtende Beispiel für zusätzliche Probleme mag als harmlos er-
scheinen. Dabei muß allerdings bedacht werden, daß das Telefonieren für eingeschlossene Menschen, die zudem noch psychisch
krank bzw. drogenabhängig sind, eine weit höhere Bedeutung hat als im Normalfall. Auch dies wird durch Eingaben belegt. 

Hinzu kommt, daß das Nette-Gut eigentlich für Patienten nach § 63 StGB vorgesehen ist, Patienten also, deren Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus von einem Gericht angeordnet wurde, weil sie im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der
verminderten Schuldfähigkeit eine Straftat begangen haben („psychisch kranke Rechtsbrecher“). Die nach den §§ 63 und 64 StGB
Eingewiesenen müssen, um einen Behandlungserfolg zu haben, unterschiedlich untergebracht und therapiert werden. Dies wird
aber aufgrund der schon beschriebenen Enge allerdings immer schwieriger. Trotz getrennter Therapieprogramme verstärkt das
enge Zusammenleben von psychisch Kranken und Drogenabhängigen in einer Gruppe auf wenig Raum die in jeder geschlossenen
Einrichtung dieser Art schon bestehenden Schwierigkeiten und verringert die Therapiechancen und damit auch den Zweck der
Unterbringung.

Landtag und Landesregierung sollten nach Auffassung des Bürgerbeauftragten dringend nach einer befriedigenden Lösung dieses
Problems suchen, was u. a. auch die Schaffung eines eigenständigen Behandlungsangebotes für drogenabhängige Maßregelvoll-
zugspatienten beinhalten sollte. 

MPU-Gutachten 

Im Jahr 1997 mußte sich der Bürgerbeauftragte mit ca. 150 Eingaben zu Straßenverkehrsfragen beschäftigen. Davon betraf ein
großer Teil den Bereich der Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach vorangegangenem Entzug. Die Petitionen richteten sich hier-
bei insbesondere gegen die Forderung der Führerscheinstellen, sich einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) zu
unterziehen und ein positives Gutachten beizubringen.

Sowohl die Art der Begutachtung als auch die damit verbundenen Kosten waren regelmäßig Inhalt der Petition. Andere Eingaben
wiederum beanstandeten die Art der Verwertung durch die Zulassungsbehörden. Unausgesprochen kommt der Wunsch zum
Tragen, es mögen andere, weniger kostenintensive und besser kalkulierbare Methoden für die Wiedererlangung des Führerscheins
gefunden werden.
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Hierzu haben die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten ergeben, daß in einer Richtlinie für die Prüfung der körperlichen und
geistigen Eignung von Fahrerlaubsnisbewerberinnen und Fahrerlaubnisbewerbern sowie Führerscheininhaberinnen und Führer-
scheininhabern (Eignungsrichtlinie) bundesweit einheitliche Regelungen getroffen wurden, in welchen Fällen eine medizinisch-
psychologische Untersuchung anzuordnen ist, um etwaige Bedenken der Verwaltung an der Eignung zum Führen eines Kraft-
fahrzeuges zu beseitigen. Weiter ist darin geregelt, wie ein solches Gutachten bei der Urteilsbildung der Verwaltung zu verwerten
ist. 

Den Antragstellerinnen und Antragstellern steht es frei, welche der zugelassenen Untersuchungsstellen sie mit der Durchführung
der MPU beauftragen. In Rheinland-Pfalz stehen die folgenden Stellen zur Verfügung:

TÜV Rheinland TÜV Pfalz
Bahnhofstr. 12 – 14 Achtmorgenstr. 5
57518 Betzdorf 67065 Ludwigshafen

TÜV Pfalz TÜV Rheinland
Merkurstr. 45 Kaiser-Wilhelm-Ring 6
67663 Kaiserslautern 55118 Mainz 

TÜV Rheinland TÜV Rheinland
Hans-Böckler-Str. 6 Bahnhofsplatz 8
56070 Koblenz 54292 Trier

Dr. Mahnke und Partner GmbH
Mundenheimer Str. 129
67061 Ludwigshafen

Darüber hinaus können auch die in anderen Bundesländern zugelassenen Untersuchungsstellen beauftragt werden. 

Wenn der Antragsteller bzw. die Antragstellerin das Ergebnis der medizinisch-psychologischen Untersuchung beanstandet, be-
steht die Möglichkeit, ein Obergutachten erstellen zu lassen. Vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau als oberster Landesbehörde sind in Rheinland-Pfalz die folgenden drei Obergutachterstellen benannt worden, die eben-
falls frei ausgewählt werden können. 

Obergutachterstelle Psychologisches Institut
für Med.-Psych. Eignungsgutachten der Johannes Gutenberg-Universität
Prof. Dr. Egon Stephan Prof. Dr. Hellmuth Benesch
Theodor-Heuss-Allee 10 Staudingerweg 9
54292 Trier 55128 Mainz

Institut für Rechtsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität
Prof. Dr. med. C. Rittner
Am Pulverturm 3
55131 Mainz

Die Listen der Untersuchungsstellen und der Obergutachter sind auch bei den Führerscheinstellen erhältlich.

Häufig gelangen die Gutachten zu dem Ergebnis, daß die Teilnahme an einer Nachschulung für erforderlich gehalten wird.
Hierbei ist die Teilnahme sowohl bei anerkannten Nachschulungsstellen als auch an nicht anerkannten Selbsthilfegruppen mög-
lich. Wenn die Teilnahme an einem anerkannten Nachschulungsmodell erfolgreich abgeschlossen wurde, ist eine erneute medi-
zinisch-psychologische Untersuchung nicht mehr erforderlich, während nach einer Nachschulung an einer nicht anerkannten
Selbsthilfegruppe eine weitere Begutachtung verlangt wird.

Bisweilen beklagten sich Bürgerinnen und Bürger darüber, daß die Kosten bei anerkannten Nachschulungsmodellen wesentlich
höher sind als bei Selbsthilfegruppen. Letztere sind aber nur auf den ersten Blick preiswerter, da zusätzlich die Kosten für eine
anschließende medizinisch-psychologische Untersuchung entstehen, die bei anerkannten Nachschulungsmodellen aus den ge-
nannten Gründen entfallen.

Auch der Petitionsausschuß des Landtags von Rheinland-Pfalz beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit diesem Thema. Nicht
zuletzt aus den in den Petitionen vorgetragenen Gründen wird er sich voraussichtlich im Frühjahr 1998 noch einmal ausführlich
mit diesem Thema befassen. 
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3. Teil: Einzelbeispiele

Buskapazitäten vergrößert

Eltern von Schulkindern hatten darauf aufmerksam gemacht, daß die Buskapazität für die Schülerbeförderung von Wörrstadt
nach Sulzheim und Wallertheim nicht ausreichend sei. Dies führe zu nicht gewollten „Gefährdungen“ der Kinder. Nach einer
Überprüfung hat die zuständige Verwaltung den Sachverhalt bestätigt und die Kapazitätsengpässe dadurch beseitigt, daß ab dem
kommenden Schuljahr ein zusätzlicher Bus eingesetzt wird. 

In einem besonderen Krankheitsfall geholfen

Ein ganz besonderes Problem hatte der Sohn einer Petentin, der, bedingt durch eine Allergie auf Schadstoffe in Schulmöbeln, mit
erheblichen körperlichen Problemen reagierte. Die Schulleitung, die dieses Problem erkannte, hat im Vorgriff auf eine bevor-
stehende Erweiterung der Schule die Klasse, die der Sohn der Petentin besucht, mit neuen Schulmöbeln aus Materialien ausge-
stattet, auf die der Sohn der Petentin nicht allergisch reagiert. Vorausgegangen waren eingehende Versuche, um diese Materialien
herauszufinden. Dies war letztlich erfolgreich, so daß der junge Mann heute ohne Probleme seiner Schulpflicht nachkommen
kann. 

Baurecht ersetzt keine zivilrechtlichen Regelungen

Immer wieder kommt es bei der Genehmigung von Bauvorhaben zu Problemen, die letztendlich nicht das Baurecht, sondern
Fragen des Nachbarrechts betreffen. Indirekte Folgen einer Baugenehmigung, wie z. B. Durchfeuchtungsprobleme oder zivil-
rechtliche Sonderrechte, müssen vom Bauherrn unabhängig von der ihm erteilten Baugenehmigung beachtet werden. Leider ge-
schieht dies nicht immer. Die betroffenen Nachbarn sind dann häufig der Meinung, hier müsse das Bauamt einschreiten, um die
durch das Bauvorhaben ausgelösten zivilrechtlichen Probleme zu bereinigen. Zur Enttäuschung vieler ist dies jedoch nicht der
Fall. 

So erging es auch einer älteren Dame, deren Nachbar nach geltendem Baurecht eine nicht zu beanstandende Genehmigung er-
halten hatte. Sie war sich jedoch nicht über die Unterschiede von Bau- und Zivilrecht im klaren und bat deshalb den
Bürgerbeauftragten, Durchfeuchtungsprobleme auf der Nachbargrenze zu klären. Dies war aufgrund des o. g. Sachverhaltes nicht
möglich. Hier verblieb nur der Weg zum Gericht.

Kinder dürfen nicht zum Opfer werden

Ein Petent aus dem Westerwald war der Meinung, daß er sich dauerhaft seinen Unterhaltsverpflichtungen gegenüber seinen
minderjährigen Kindern entziehen könne. Als die zuständige Verwaltung dann Strafanzeige wegen des Verdachts der Verletzung
der Unterhaltspflicht erstattete, sah der Betroffene hierin eine Überreaktion des Staates. Für ihn waren Sozialleistungen im
weitesten Sinne eine Art „staatlich garantiertes Dauereinkommen“. Die eigene Bereitschaft, einen Beitrag zum Unterhalt seiner
Familie zu leisten, war praktisch nicht vorhanden. Wenn ihm Arbeit angeboten worden war, hatte er diese abgelehnt.

Deshalb führte die Anzeige zur Verurteilung und zu einer Freiheitsstrafe von 1 ½ Jahren. Weder der Petitionsausschuß noch der
Bürgerbeauftragte konnten ein rechtliches Fehlverhalten der zuständigen Verwaltung feststellen.

Flexible Auslegung des Landespflegegesetzes in einem besonderen Einzelfall

Im Zusammenhang mit der Erteilung einer Baugenehmigung hatte die zuständige Verwaltung dem Petenten Auflagen nach dem
Landespflegegesetz zur Eingrünung seines Bauvorhabens gemacht. Dabei wurden Pflanzen ausgewählt, deren Pollenflug, wie sich
im nachhinein herausstellte, beim Petenten eine Allergie auslösten. Ohne große Probleme hat deshalb die zuständige Verwaltung
eine Veränderung des Pflanzplanes vorgenommen, so daß jetzt die Gesundheit des Petenten nicht mehr beeinträchtigt wird. 

Alter schützt vor Abriß nicht

Größeres lokales Aufsehen hatte an der Mosel die Abrißverfügung einer Kreisverwaltung hervorgerufen, wonach ein illegal er-
richtetes Gebäude  eines älteren Mannes abgerissen werden muß. Vorausgegangen war ein langjähriger Rechtsstreit, der letztlich
jedoch in allen Punkten die Richtigkeit der Verwaltungsentscheidungen bestätigte. Trotzdem wurde vor Ort versucht, die Maß-
nahmen der Verwaltung zu verhindern.

Im Rahmen der Eingabe wurden auch Altersgesichtspunkte und Fragen der beruflichen Existenz des älteren Mannes geprüft. Es
wurde von Vernichtung des Wohnraums, von Fehleinschätzungen durch die Richter und die Verwaltungsspitze vor Ort ge-
sprochen. Ein Rechtsassessor versuchte mit einem von ihm gegründeten „Verein gegen Korruption und Behördenwillkür“ die
richterlichen Entscheidungen zu Fall zu bringen.

Der Bürgerbeauftragte war sich am Anfang seiner Ermittlungen nicht sicher, ob es nicht doch noch Handlungsspielraum geben
könnte. 
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Nachdem jedoch alle Fakten auf dem Tisch lagen, wurde deutlich, daß der Bauherr über viele Jahre mehrfach gegen geltendes
Baurecht verstoßen hatte und letztlich die Ursachen für die vom Gesetz vorgeschriebenen Aktivitäten der Kreisverwaltung auch
bei ihm selbst zu suchen waren. Von der örtlichen Verwaltung war dem älteren Mann vor der Vollstreckung des Urteils aus-
reichend Zeit eingeräumt worden, eigenverantwortlich den Aufforderungen Folge zu leisten. Deshalb konnten weder der Petitions-
ausschuß noch der Bürgerbeauftragte dem Anliegen auf Erhalt des illegalen Bauwerkes Rechnung tragen. 

Wie wenig Einsicht ein Verfahrensbeteiligter in rechtsstaatliches Handeln des Parlaments und des Bürgerbeauftragten hatte, zeigte
seine heftige briefliche Reaktion. Er schrieb u. a.:

„Angesichts der äußerst infamen und notwendigerweise deshalb völlig inhaltslosen, weil nicht mehr begründbaren Beschluß-
fassung des Petitionsausschusses können Sie natürlich – wie weiland Pilatus – nur noch Ihre Hände in Unschuld waschen. Recht
so! Auch angesichts offenkundigster bürokratischer Morde und deren unübersehbarer Ergebnisse in Form  bestialisch stinkender
Bürokratieleichen kann man als fürs professionelle Wegschauen bestens bezahlter Systembeauftragter wunderschön weiterleben.“

Zeitungsbeilage für die Auslosungen im Zahlenlotto soll montags erscheinen

Ein Rentner spielt regelmäßig im Mittwochslotto und möchte auch gern an den Zusatzverlosungen teilnehmen. Bedingt durch
seinen Wohnort erhält er die Informationen über diese Verlosungen immer erst, wenn die Verlosung schon vorbei ist. Er ver-
mutet, daß damit die Spieler/innen auf das teurere Samstagsspiel gelockt werden sollen.

Die Ermittlungen haben diesen Vorhalt jedoch nicht bestätigt. Technische Gründe bei der Gesellschaft, aber auch beim
Zeitungsverlag geben den Erscheinungsrhythmus der Zeitungsbeilage vor. Es gibt jedoch durchaus noch andere Möglichkeiten,
sich zu informieren. Unter anderem liegt die Werbung in den Annahmestellen aus. Eine Veränderung der bisherigen Praxis ist
deshalb nicht beabsichtigt. 

Endlich Wasserversorgung für ein Grundstück

Seit Oktober 1995 bemühten sich die Petenten um die endgültige Erschließung eines Baugrundstückes. Doch immer wieder wur-
den sie mit dem Hinweis vertröstet, die Wasserversorgung erfolge „in Kürze“. Davon jedoch hing wiederum die Baugenehmigung
für ihr Eigenheim ab.

Nachdem über den Bürgerbeauftragten die Aufsichtsbehörden eingeschaltet worden waren, konnte die Bezirksregierung Anfang
d. J. über die Genehmigung des Bauantrages für das Einfamilienhaus berichten.

Genehmigungsfähigkeit eines Wohngebäudes erreicht

Zwei landwirtschaftliche Gebäude sollten zu Wohngebäuden umgenutzt werden. Der Planer hatte mit der bearbeitenden Kreis-
verwaltung immer wieder Schwierigkeiten, die er nicht nachvollziehen konnte. Dies führte ständig zu Verzögerungen. Erst nach-
dem sich der Bürgerbeauftragte einschaltete, kam es zu einem Gespräch am „Runden Tisch“ und letztlich zur Klärung der Ge-
nehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens. Mit etwas mehr Flexibilität hätte die zuständige Bauverwaltung dies allerdings auch in
eigener Verantwortung klären können. 

Die Grenzen des Machbaren verkannt

Ein Ehepaar hatte gegen örtliches Baurecht verstoßen und deshalb eine Beseitigungsverfügung für Teile eines Neubaus erhalten.
In schwierigen Verhandlungen kam es zu einer Einigung, wonach eine bestehende Abrißverfügung nicht vollstreckt wurde.
Nachdem die Petenten diese Zusicherung erhalten hatten, wollten sie mehr und baten den Bürgerbeauftragten um Klärung, ob
diese Zusicherung nicht für „alle Zukunft“ gelten könne. Mit Recht hat der zuständige Oberbürgermeister hierzu seine Zu-
stimmung verweigert. Seine Verwaltung war den Bauherren schon weitestgehend entgegengekommen. Mit dem gleichen Ergebnis
schloß auch der Petitionsausschuß seine Bemühungen ab.

Schulbusfahrer gelobt Besserung

Mehrere Eltern waren mit dem Verhalten von Mitarbeitern einer Schulbuslinie nicht einverstanden. Nach ihrer Meinung
reagierten diese unverhältnismäßig auf geringfügiges Fehlverhalten der Schülerinnen und Schüler. Aus der Darstellung der be-
troffenen Fahrer ergab sich ein gegenteiliges Bild. Letztendlich war deshalb der Sachverhalt nicht eindeutig aufklärbar und auch
keine endgültige Schuldzuweisung möglich. Seitdem alle Beteiligten aber miteinander gesprochen hatten, hörten die Beschwerden
auf. Insoweit hat die ungeklärte Vergangenheit zu einer Verbesserung der Zukunft beigetragen. 

Elternausschuß eines Kindergartens übergangen

Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sehen die Beteiligung des Elternausschusses bei der Veränderung der Wochen-
arbeitszeit von Erzieherinnen und Erziehern in Kindertagesstätten vor.

Leider glaubte eine Gemeindevertretung, hier anders handeln zu können, indem die Eltern nicht vorher angehört, sondern prak-
tisch nur über das Ergebnis informiert wurden. Darüber waren die Eltern, wie sich nachträglich herausstellte, zu Recht erbost.
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Das zuständige Ministerium sah in der Nichtbeachtung der Elternausschußverordnung einen Verstoß der Gemeinde gegen die
Mitwirkungsrechte der Eltern. Mit Hinweis auf die Rechtslage wurde die Gemeinde um zukünftige Beachtung gebeten.

Nachträglich zur Fachhochschule zugelassen

Der Kampf um einen Studienplatz gehört schon fast zum Alltag.  Die Ablehnung der Zuteilung eines Studienplatzes führt fast
immer zu besonderen Problemen. So auch für eine junge Frau, die sich deswegen an den Bürgerbeauftragten wandte. Der Bürger-
beauftragte ließ den Sachverhalt prüfen und ermittelte, daß über das Nachrückverfahren ein Studienplatz freigeworden war.
Damit stand dem beruflichen Fortkommen der jungen Frau nichts mehr im Wege.

Gebäude im Außenbereich wird nicht abgerissen

Verwundert war ein Petent aus der Pfalz über eine ihm zugegangene Abrißverfügung durch die für ihn zuständige Kreis-
verwaltung. Nach seinen Erinnerungen war sein Gebäude genehmigt. Deshalb bat er um Überprüfung des Sachverhaltes. Er er-
innerte sich auch an eine vor langer Zeit erteilte Baugenehmigung.

Die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten brachten die etwa 40 Jahre alte Baugenehmigung zutage. Die Verfügung der Verwaltung
war deshalb ohne Rechtsgrundlage und somit fehlerhaft ergangen. Sie mußte zurückgenommen werden. 

Tierschutzgesichtspunkte widersprechen nicht dem Abriß eines Pferdeunterstandes

Ein Petent hatte im Außenbereich ohne Genehmigung einen Pferdeunterstand errichtet, dessen Beseitigung durch die Verwaltung
angeordnet worden war. Besonders erschwert wurde die Situation dadurch, daß der Pferdeunterstand in einem ausgewiesenen
Landschaftsschutzgebiet an exponierter Stelle lag. Als es dann ernst mit dem Abriß wurde, trug er vor, daß mit dem Abriß des
Unterstandes gegen den Tierschutz verstoßen würde und die Anordnung der Verwaltung deshalb rechtswidrig sei. 

Der Petent mußte sich jedoch belehren lassen, daß Gesichtspunkte des Tierschutzes keine illegalen Bauten rechtfertigen. Deshalb
mußte er auch bis Ende des Jahres 1997 den Unterstand beseitigen.

Bürgerinnen und Bürger freuen sich über eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Autobahn

Fragen des Lärmschutzes an einer stadtnah verlaufenden Autobahn im Bereich einer Großstadt waren Gegenstand einer Eingabe,
die eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern betraf. Die Betroffenen wünschten sich aus „sehr vernünftigen Gründen“ eine
Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 km/h und verwiesen in diesem Zusammenhang auf Beispiele quer durch die Bundes-
republik.

In einer ersten Stellungnahme der an dem Verfahren beteiligten Behörden wurde das Ansinnen im wesentlichen mit dem Aspekt
zurückgewiesen, daß aus Lärmschutzgesichtspunkten keine Geschwindigkeitsreduzierung auf Autobahnen möglich sei.

Warum sollte in Rheinland-Pfalz nicht möglich sein, was in anderen Bundesländern praktiziert wird?

Diese Frage löste umfangreiche Ermittlungen des Bürgerbeauftragten auf Bundes- und Landesebene aus. Das Ergebnis wider-
sprach den ersten Prüfergebnissen rheinland-pfälzischer Behörden. 

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau nahm sich vor dem Hintergrund dieser Ermittlungen noch-
mals der Gesamtproblematik an und fand eine Lösung. Hinzu kam, daß sich zwischenzeitlich die fragliche Strecke auch zu einem
erhöhten Unfallschwerpunkt entwickelt hatte, so daß auch aus diesem Aspekt heraus die Reduzierung der Geschwindigkeit auf
100 km/h gerechtfertigt war. 

Die mit der Petition erzielte Einigung hilft somit, letztlich einen Unfallschwerpunkt zu entschärfen und damit den Auto-
fahrerinnen und Autofahrern als auch dem Ruhebedürfnis der in der Nähe der Autobahn lebenden Bevölkerung.

Motorradclub erhielt ein neues Vereinsheim

Ursprünglich wollte ein Motorradclub an der Mosel ein Wochenendhaus zu seinem Clubheim umfunktionieren. Dies war, nicht
zuletzt aus baurechtlichen Gründen, nicht möglich. Die zuständige Verwaltung nahm sich jedoch der Probleme des Clubs an und
bemühte sich, ein anderes geeignetes Objekt zu finden. Letztlich konnte ein Gebäude gefunden werden, in dem die Motorrad-
fahrer ihr Clubheim errichten konnten.  

Klassenkonferenz entscheidet abschließend über Nichtversetzung

Willkür und fehlende pädagogische Beurteilung unterstellte ein Petent der Klassenkonferenz eines Gymnasiums, weil die Lehre-
rinnen und Lehrer die Nichtversetzung seines Sohnes bestätigt hatten. Der Bürgerbeauftragte kam jedoch zu keinem anderen
Ergebnis, denn wenn ein Schüler in drei Fächern die Note „mangelhaft“ hat und keine Ausgleichsmöglichkeiten bestehen, kann
den Lehrerinnen und Lehrern keine bewußte Fehlentscheidung unterstellt werden.  Deshalb haben auch die Aufsichtsbehörden
die Nichtversetzung bestätigen müssen. 
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Zweierlei Recht?

Jeder, der rechtskräftig zum Abriß seines im Außenbereich liegenden Gebäudes verurteilt worden ist, würde sich mit Recht
fragen, ob beim Nachbarn anderes Recht gilt, wenn dieser sein Gebäude nicht abreißen muß. Diese auf den ersten Blick ungleiche
Behandlung  war jedoch nicht gegeben, denn der Nachbar hatte zu einem früheren Zeitpunkt eine befristete Baugenehmigung im
Zusammenhang mit einem Fischereipachtvertrag erhalten. Möglicherweise ist die zu einem früheren Zeitpunkt erteilte Bauge-
nehmigung zwar rechtswidrig, nach den Grundsätzen unseres Rechtsstaates jedoch genießt sie Bestandsschutz. Insofern muß der
Petent sein illegal errichtetes Gebäude abreißen, der Nachbar aber erst nach Auslaufen des Pachtverhältnisses nach der Jahr-
tausendwende. 

Denkmalschutzfragen nicht ernst genommen

Einem Nachbarn war aufgefallen, daß bei einem gegenüberliegenden Bauvorhaben offensichtlich Fragen des Denkmalschutzes
nicht ausreichend beachtet worden waren. Über die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten hat sich dann bestätigt, daß die zu-
ständige Stadtverwaltung schlichtweg die Einschaltung des Denkmalschutzamtes vergessen hatte. Deshalb waren die damit zu-
sammenhängenden Probleme im Baugenehmigungsverfahren übersehen worden. Im nachhinein konnte die Stadtverwaltung nur
dafür Sorge tragen, daß ähnliche Vorkommnisse nicht wieder passieren. Es wirft jedoch kein gutes Bild auf die Verwaltung, wenn
bei Bürgerinnen und Bürgern der Eindruck entsteht, es werde je nach Sachverhalt „schon mal mit zweierlei Maß gemessen“.

Alkoholmißbrauch verhindert eigenständiges Leben

Niemand unterliegt gern der Betreuung eines anderen. Insofern ist es verständlich, wenn ein Bürger aus der Pfalz das bestehende
Betreuungsverhältnis baldmöglichst beendet wissen will. 

Leider mußte der Bürgerbeauftragte eine traurige Lebensgeschichte erfahren, die vor dem Hintergrund eines chronischen
Alkoholmißbrauchs zu einer starken Wesensveränderung des Petenten geführt hatte. Deshalb wird er kaum in der Lage sein, sein
Leben selbst zu gestalten. Auch ein erneutes fachärztliches Gutachten hat diese Grundaussage bestätigt. Es wird bei dem Be-
treuungsverhältnis bleiben müssen.

Klare Aussage hätte Ärger vermeiden geholfen

Durch eine Veröffentlichung eines Weiterbildungszentrums war der irrige Eindruck entstanden, daß für die Teilnahme an einer
Bildungsreise automatisch eine Freistellung von der Arbeit erfolge. Entsprechend handelte der Petent und war dann überrascht,
als sein Arbeitgeber ihm die Freistellung verweigerte. Wegen der mißverständlichen Veröffentlichung hat man sich schließlich
auf einen Kompromiß geeinigt und einen Teil der Fehlzeiten aus Kulanzgründen als Bildungsurlaub anerkannt. Bleibt zu
wünschen, daß zukünftige Veröffentlichungen so klar formuliert sind, daß sich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine
Mißverständnisse ergeben. 

Eltern nur mangelhaft unterrichtet

Ein junges Mädchen hatte ihr Elternhaus verlassen und in einer Betreuungseinrichtung „Zuflucht“ gesucht. Leider haben die dort
Verantwortlichen es versäumt, die Eltern zu unterrichten, so daß diese in großer Sorge über längere Zeit ihre Tochter suchten.
Auch der Bürgerbeauftragte konnte mit letzter Konsequenz nicht den gesamten Sachverhalt aufklären. Er mußte sich letztlich
auf Akten der Staatsanwaltschaft stützen, wonach die Ermittlungsverfahren gegen die Betreuer eingestellt worden waren.
Unabhängig von dieser rein rechtlichen Seite gibt es, selbst wenn es ausschließlich um das Wohl des Kindes geht, auch Rechte der
Eltern. Diese zu beachten gehört ebenfalls zu den Aufgaben eines Jugendamtes. 

Keine Weinvermarktung wegen EU-Recht

Ein Winzer hatte seinen Weinberg mit einer Rebsorte bepflanzt, die in Rheinland-Pfalz nicht zum Anbau und zur Vermarktung
zugelassen war. Trotz qualitativ guten Weines durfte der Rebensaft nicht in den Verkehr gebracht werden. Wegen entgegen-
stehenden Gemeinschaftsrechtes sah sich das zuständige Ministerium nicht in der Lage, eine Ausnahmegenehmigung für die Ver-
marktung zu erteilen. 

Der Bürgerbeauftragte hat deshalb die Eingabe dem Petitionsausschuß des Europäischen Parlamentes zur Prüfung vorgelegt.
Dieser hat die Eingabe zwar zugelassen und sie einer öffentlichen Prüfung zugeführt, mußte das Verfahren jedoch mit der
Feststellung abschließen, daß eine Abhilfe nicht möglich ist. Die zwingenden EU-Vorschriften zählen enumerativ die zugelassenen
Rebsorten für jedes Anbauland auf. Eine Ausnahme ist lediglich für Versuchszwecke möglich.

Keine Hilfe bei Wasserschäden

Eine Bürgerin wandte sich wegen plötzlich aufgetretener Wasserschäden an ihrem Wohnhaus an den Bürgerbeauftragten, da trotz
zugesagter schneller Hilfe der Verbandsgemeindeverwaltung nichts unternommen worden war. 

Auf Bitten des Bürgerbeauftragten ist die Bezirksregierung koordinierend tätig geworden, da die Ursache für das plötzlich aufge-
tretene Wasser unklar war. Dabei stellte sich heraus, daß ein teilweises Versagen eines alten Dränsystems, das seit  Jahren nicht
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mehr unterhalten worden ist, für die aufgetretenen Schäden verantwortlich ist. Da der seinerzeitige Unterhaltungspflichtige, ein
Wasser- und Bodenverband, aufgelöst worden war, ohne einen Rechtsnachfolger zu bestimmen, ist die Unterhaltung auf die je-
weiligen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer übergegangen, obwohl diese von ihrem „Glück“ nichts wußten. Trotz
Bitte der Bezirksregierung sah sich die Verbandsgemeindeverwaltung nicht in der Lage, eine finanzielle Hilfe zu leisten.

„Mautgebühr“ für eine Grundstückszufahrt

Die Petenten betreiben seit Jahren eine Gaststätte im Außenbereich. Für die Zufahrt zu dieser Gaststätte von einer Landesstraße
aus über einen Wirtschaftsweg sollte eine Sondernutzungsgebühr an ein Straßen- und Verkehrsamt entrichtet werden.

Das vom Bürgerbeauftragten eingeschaltete Ministerium hat zwar bestätigt, daß es sich bei der Nutzung des Weges um eine
grundsätzlich gebührenpflichtige Sondernutzung nach dem Landesstraßengesetz handelt und somit das Besondere Gebühren-
verzeichnis anzuwenden ist. Da jedoch nicht der gesamte Verkehr zur Gaststätte über diese Zufahrt geführt wird, kommt eine
Reduzierung der Sondernutzungsgebühr in Betracht. Auf dieser Basis konnte eine vergleichsweise Einigung erzielt werden.

Gründliche Verkehrsuntersuchung

Ein Bürger beklagte sich über die „Raserei“ in einer Straße, die teilweise als Spielstraße ausgewiesen ist, während der Spitzenzeiten
des Berufsverkehrs. Wenn auch die durchgeführten Messungen letztlich ergeben haben, daß Maßnahmen nicht erforderlich sind,
so ist vorliegend besonders das Bemühen der Verbandsgemeindeverwaltung bei den Ermittlungen hervorzuheben. Da es sich bei
der Spielstraße um einen kurzen Streckenabschnitt handelte, waren Geschwindigkeitskontrollen bisher nicht durchführbar. Die
Verbandsgemeindeverwaltung hat sich jedoch intensiv um den Einsatz eines neuen Meßgerätes bemüht, das auch Kontrollen auf
solchen Strecken ermöglicht.

Weitergabe von Personendaten

In einem Fall beklagte ein Petent die Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, da anläßlich der Landtagswahl 1996 ein
Brief des Bundeskanzlers mit korrekter Anschrift an ihn gerichtet werden konnte.

Für Wahlwerbezwecke dürfen nach dem Meldegesetz jedoch die Daten von Einwohnerinnen und Einwohnern, die zu einem be-
stimmten Stichtag das 60. Lebensjahr vollendet haben, weitergegeben werden. Die Meldebehörden dürfen an Parteien, Wähler-
gruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten eine einfache Melde-
registerauskunft über Wahlberechtigte erteilen, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist.
Künftig kann jedoch aufgrund der Änderung des Meldegesetzes der Weitergabe von Daten widersprochen werden. Hierauf ist
mindestens einmal jährlich durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen. Es bleibt nunmehr dem Petenten überlassen, ob er
davon Gebrauch macht.

Sorge um die Wahlbeteiligung

Einem Bürger ist aufgefallen, daß zeitgleich mit der Bundestagswahl am 27. September 1998 ein Formel-1-Rennen auf dem
Nürburgring durchgeführt wird, wovon er Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung befürchtet. Daher sollte zwar nicht die Ver-
legung der Bundestagswahl, jedoch eine Verschiebung des Renntermins geprüft werden. Wenn auch das Engagement des Bürgers
zu begrüßen ist, so zeigt dieses die Grenzen des Petitionsrechtes auf. Veranstalter des Rennens ist die FIA. Auf die Planung dieses
Weltverbandes kann auch ein Landesparlament keinen Einfluß nehmen. Andererseits stellt die Nürburgring GmbH Überlegungen
an, den Start zeitlich zu verschieben. Außerdem ist noch auf die Möglichkeit der Briefwahl hinzuweisen.

Teure Grababdeckplatten

Ein Petent beantragte für eine Grabstelle zwei Abdeckplatten. Die Stadtverwaltung hatte für jede dieser Platten eine volle Ver-
waltungsgebühr in Rechnung gestellt. Im Zuge des Petitionsverfahrens holte die Stadtverwaltung ein Rechtsgutachten ein. Das
Ergebnis führte zu einer Änderung der Gebührensatzung. Zukünftig wird eine gestaffelte Genehmigungsgebühr erhoben, die sich
mit der zunehmenden Flächenversiegelung erhöht. Der Petent hat daraufhin einen geänderten Gebührenbescheid erhalten.

Wasserversorgung gesichert

Ein Landwirt, der einen außerhalb liegenden Hof bewirtschaftet, befürchtete Schwierigkeiten bei seiner Trinkwasserversorgung,
die bisher durch eigene Brunnen erfolgt. Die Schwierigkeiten lagen nicht so sehr in der Qualität des Wassers, sondern in der Frage
des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung und die hiermit verbundenen Kosten. Der günstigste Anschluß war nur bei
der benachbarten Gebietskörperschaft möglich und nicht in der Verbandsgemeinde, in der seine Hofstelle liegt. Außerdem waren
Fördermöglichkeiten sowohl aus dem Bereich der Wasserwirtschaft als  auch der Landwirtschaft zu prüfen. Auf Anregung des
Bürgerbeauftragten bei den zuständigen Ministerien wurde die Bezirksregierung koordinierend tätig mit dem Ergebnis, daß eine
Förderzusage hinsichtlich der Anschlußkosten erfolgte und eine Einigung der beiden Gebietskörperschaften über den Anschluß
erreicht wurde.

Behindertenwerkstatt zu laut?

Ein Bürger hatte kein Verständnis dafür, daß unmittelbar neben seinem Grundstück eine Behindertenwerkstatt betrieben wird,
da er wegen des „Lärmes seinen wohlverdienten Feierabend nicht ungestört genießen kann“. 
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Die Überprüfung ergab die baurechtliche Zulässigkeit dieser Werkstatt, da sich diese in einem unbeplanten Innenbereich befindet.
Aber auch in einem reinen Wohngebiet sind solche sozialen Einrichtungen zulässig. Im übrigen besteht diese Einrichtung schon
seit ca. 20 Jahren. 

Rücknahme eines Bußgeldbescheides

Ein Petent hatte telefonisch die Nachricht erhalten, daß sein Vater in den frühen Morgenstunden in die Intensivstation einer
Klinik eingeliefert worden war. Da jederzeit mit dem Ableben zu rechnen war, fuhr der Petent umgehend dorthin. Hierbei über-
schritt er außerhalb geschlossener Ortschaften, wie er uneingeschränkt zugab, in übersichtlichen Bereichen die gesetzlich vorge-
schriebene Höchstgeschwindigkeit, um seinen Vater noch lebend anzutreffen. Dies war ihm jedoch leider nicht mehr vergönnt.
Die Kreisverwaltung hatte bei der Anhörung diese Argumente nicht gelten lassen und einen Bußgeldbescheid erlassen. Im Zuge
des Petitionsverfahrens erklärte sie sich dann bereit, bei Vorlage einer Kopie der Sterbeurkunde den Bußgeldbescheid zurückzu-
nehmen und das Verfahren einzustellen.

Kosten für eine Urnenbestattung nach altem seemännischen Brauch

Der Vater eines Petenten hatte testamentarisch verfügt, daß er eine Urnenbestattung zur See bekommt. Diese wurde nach altem
seemännischen Brauch auch außerhalb der Dreimeilenzone durchgeführt. Dafür verlangte die Stadtverwaltung von dem Petenten
nach einem „besonderen Gebührenverzeichnis“ eine Gebühr wegen Urnenbestattung außerhalb eines öffentlichen Friedhofes.
Der Stadtrechtsausschuß hat den Gebührenbescheid aufgehoben, da nach seiner Auffassung berechtigte Zweifel bestehen, ob
überhaupt eine Gebühr für die Genehmigung von Seebestattungen erhoben werden kann.

Zukunft eines wirtschaftlichen Vereins gesichert

Der Petent, ein wirtschaftlicher Verein, beklagte, daß die für eine Kreditgewährung erforderliche Vertretungsbescheinigung nicht
erteilt wurde. Im Zuge des Petitionsverfahrens wurde erreicht, daß nach Vorlage eines Auszuges aus dem Vereinsregister und der
Satzung sowie eines anerkennungsfähigen Protokolls über die letzte Wahl des vertretungsberechtigten Organs des wirtschaft-
lichen Vereins das Vertretungstestat erteilt werden konnte.

Steter Tropfen höhlt den Stein

Der Petent beklagte sich darüber, daß von einem höhergelegenen Grundstück durch eine unsachgemäß verlegte Dränage Wasser
auf sein Grundstück läuft. Die Kreisverwaltung verließ sich in ihren Stellungnahmen dazu auf die Aussage des Nachbarn und die
Vorlage einer Bestätigung des Bauführers, wonach die Dränage ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen worden war. Erst auf
Drängen des Bürgerbeauftragten, vor Ort eine eigene Prüfung vorzunehmen, stellte die Kreisverwaltung fest, daß die Angaben
des Petenten zutrafen und die Dränageleitung über keinen Anschluß an die Kanalisation verfügt. Daraufhin wurde unter Aufsicht
der Kreisverwaltung die Baumaßnahme ordnungsgemäß abgeschlossen.

Sicherung der Hofeinfahrt zu einem landwirtschaftlichen Anwesen

Ein Petent beklagte, daß er wegen parkender Pkw nur unter Schwierigkeiten mit seinen landwirtschaftlichen Gespannen auf
seinen Hof fahren kann. Eine früher angebrachte sogenannte Zick-Zack-Linie durfte aufgrund einer Entscheidung des Kreis-
rechtsausschusses nicht erneuert werden, da eine entsprechende Beschilderung fehlte. Auf Anregung des Bürgerbeauftragten er-
folgte ein gemeinsamer Ortstermin mit den entsprechenden Behörden, bei dem der Petent den Behördenvertretern anschaulich
seine Schwierigkeiten demonstrierte. Daraufhin wurde einvernehmlich für den betreffenden Bereich ein eingeschränktes Halte-
verbot verfügt.

Existenzsicherung eines Lebensmittelgeschäftes

Eine Petentin betreibt ein Lebensmittelgeschäft, das an einer Ortsdurchfahrt liegt. Sie hatte sich bereits früher an den Bürgerbe-
auftragten gewandt, da die Verbandsgemeindeverwaltung vor ihrem Geschäft ein Halteverbotsschild angebracht hatte, wodurch
der Umsatz drastisch zurückgegangen war und die Schließung des einzigen Ladens in einem Ort in Betracht gezogen werden muß-
te. Seinerzeit konnte erreicht werden, daß das Halteverbot aufgehoben und das Verkehrszeichen entfernt wurde.

Im Berichtsjahr wandte sich die Petentin dann erneut an den Bürgerbeauftragten, da die damalige Parkregelung nicht beibehalten
worden war. Damit das Lebensmittelgeschäft jedoch wirtschaftlich rentabel betrieben werden kann, ist eine Halte- bzw.
Parkmöglichkeit erforderlich. Im Zuge des Petitionsverfahrens wurde durch Vermittlung des Bürgerbeauftragten in einem Orts-
termin erreicht, daß gegenüber dem Geschäft ein zum Kurzzeitparken geeigneter Geländestreifen befestigt und eine ent-
sprechende Beschilderung angebracht wurde.

Der Baum vor der Garageneinfahrt

Da von einer Gemeinde verkaufte Baugrundstücke gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplanes einen anderen Zuschnitt
erhalten hatten, befand sich vor der Garageneinfahrt eines Petenten ein Baum, dessen Versetzung er begehrte. Obwohl der Petent
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die Arbeiten auf eigene Kosten durchführen wollte, sprach sich der Ortsgemeinderat zunächst dagegen aus. Erst nachdem nach-
haltig auf die Unsinnigkeit der gegebenen Situation hingewiesen worden war, wurde dem Petenten gestattet, den Baum zu ent-
fernen und in unmittelbarer Nähe auf seinem Grundstück neu anzupflanzen.

Erneute Auszahlung eines verlorengegangenen Geldbetrages

Ein Petent beklagte sich, weil ein Geldbetrag, der ihm anläßlich seines 85. Geburtstages von der Verbandsgemeinde zugedacht
war, auf dem Postwege verlorengegangen war. Obwohl die Verbandsgemeinde den Verlust nicht zu vertreten hatte, überwies sie
den Geldbetrag erneut auf das Konto des Petenten, so daß dieser doch noch in den Genuß der Zuwendung kam.

Grundstücksschäden durch eine Uferbefestigung

Ein Petent befürchtete Schäden an seinem Grundstück durch einen angrenzenden Bach, da durch Straßenbaumaßnahmen am
gegenüberliegenden Ufer die Strömung vermehrt sein Grundstück angriff. Nachdem die Gefahrensituation von den beteiligten
Behörden erkannt worden war, versah das zuständige Straßen- und Verkehrsamt das Bachufer im Bereich des Petenten mit einer
Steinschüttung.

Nutzung eines stadteigenen Grundstückes als Zufahrt

Ein Gewerbebetrieb hatte unter erheblichen Schwierigkeiten zu leiden, weil die Stadt ein unmittelbar angrenzendes Grundstück
anderweitig verpachtet hatte. Die Andienung des Betriebes von der Straße her führte zu erheblichen Verkehrsproblemen. Es
konnte erreicht werden, daß mit Beendigung des früheren Vertrages das Grundstück an den Betriebsinhaber verpachtet wurde,
so daß es zu einer Beseitigung der bestehenden Probleme kam.

Beseitigungsverfügung nach 50 Jahren

Reichlich spät fiel einer Verwaltung auf, daß ein Schild, mit dem seit rund 50 Jahren auf eine im Außenbereich betriebene Gast-
stätte hingewiesen wird, möglicherweise ungenehmigt war. Nicht nur bei der betroffenen Bürgerin stieß es auf Unverständnis,
daß sie ohne vorherige Anordnung unter Androhung eines Zwangsgeldes von 500,– DM und der Festsetzung von Verwaltungs-
gebühren von 160,– DM zur Entfernung aufgefordert wurde. Die Problematik dieses Verwaltungshandelns wurde schließlich
auch von der Kreisverwaltung erkannt, die die Beseitigungsverfügung unter Berücksichtigung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes aufhob.

Straße ohne Straßenschild

Die Eigentümer eines etwas abseits gelegenen Hausgrundstückes beklagten sich, daß ihre Anliegerstraße kein Straßenschild er-
hielt, so daß sie von Ortsunkundigen, insbesondere auch bei Notfällen, nicht gefunden wurden. Da sie mit der Stadt wegen eines
Bebauungsplanes im Streit lagen, konnten sie sich des Eindruckes nicht erwehren, daß die Nichtanbringung des Schildes einen ge-
wissen „Strafcharakter“ hatte. Als Kompromiß wurde schließlich ein deutlicher Hinweis auf das Anwesen der Petenten ange-
bracht.

Schmutzwasserbeitrag auch für Kirchengrundstück

Mitglieder einer Kirchengemeinde wandten sich dagegen, daß das mit der historischen Pfarrkirche bebaute Grundstück zu einem
Schmutzwasserbeitrag veranlagt wurde. Sie meinten, ein Kirchengebäude müsse anders behandelt werden als ein Wohnhaus. Da
aber auch für das Kirchengrundstück eine Schmutzwasserleitung vorgehalten wird, besteht auch Beitragspflicht.

Vertragliche Vereinbarungen binden nur die Beteiligten

Einige Anliegerinnen und Anlieger hatten mit ihrer Gemeinde einen Vertrag geschlossen, wonach sie die Kosten für die Tiefer-
legung der Kanalisation übernehmen. Später stellte sich heraus, daß weitere Grundstücke durch die Tieferlegung Vorteile hatten.
Die Petenten begehrten daher, daß auch diese Grundstücke bei der Kostenberechnung berücksichtigt würden. Letztlich war die
Tieferlegung jedoch nur aufgrund der vertraglichen Vereinbarung erfolgt, so daß die sich hieraus ergebenden Kosten ausschließ-
lich von den vertragschließenden Bürgerinnen und Bürgern zu übernehmen sind. Etwaige hiermit verbundene Vorteile anderer
konnten hingegen nicht berücksichtigt werden. 

Vom Wasserzähler ausgewiesener Verbrauch ist Bemessungsgrundlage

Ein Bürger wandte sich gegen Wassergebühren von rund 1 600,– DM, die in einem Zeitraum von 14 Monaten für sein während
dieser Zeit unbewohntes Hausgrundstück erhoben wurden. Da keine Anhaltspunkte dafür festgestellt werden konnten, daß der
Wasserzähler den tatsächlichen Verbrauch nicht einwandfrei angezeigt haben könnte, mußte davon ausgegangen werden, daß das
Wasser in irgendeiner Weise der Wasserleitung entnommen worden oder ausgetreten war. Das Risiko hierfür trägt der Grund-
stückseigentümer, so daß dem Petenten nicht geholfen werden konnte.

Wiederkehrende Abwasserbeiträge unbebauter Grundstücke

Die Petenten beanstandeten die Einführung wiederkehrender Abwasserbeiträge in ihrer Verbandsgemeinde, wodurch sie eine
Mehrbelastung für ihre unbebauten Grundstücke von rund 1 900,– DM jährlich erfahren. Das Kommunalabgabengesetz sieht
wiederkehrende Beiträge vor, so daß nicht beanstandet werden kann, wenn die Verbandsgemeinde im Rahmen der kommunalen
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Selbstverwaltung hiervon Gebrauch macht. Im vorliegenden Fall ließ sich der Verbandsgemeinderat von der Überlegung leiten,
daß rund 20 % der Grundstücke als Baulückengrundstücke vorgehalten werden. Da bei der Dimensionierung des vorgehaltenen
Leitungsnetzes oder der Kläranlagen berücksichtigt werden muß, daß diese Grundstücke jederzeit an das System angeschlossen
werden können, hielt es der Verbandsgemeinderat für gerechtfertigt, daß auch die Baulückengrundstücke an den Kosten für die
Aufrechterhaltung des Systems beteiligt werden, was letztlich zu einer Entlastung der tatsächlich angeschlossenen Grundstücke
führt.

Ungleiche Entscheidungen benachbarter Verbandsgemeinden im Rahmen der gesetzlichen Normen zulässig

Ein Bürger fühlte sich ungleich behandelt, weil er für sein unbebautes Grundstück zu wiederkehrenden Regenwasserbeiträgen
veranlagt wird, während in der benachbarten Verbandsgemeinde entsprechende Abgaben nicht erhoben werden. Die Verbands-
gemeinden haben jedoch aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung die Möglichkeit, nach den einschlägigen Vorgaben des
Kommunalabgabengesetzes in eigener Verantwortung über die Art der zu erhebenden Abgaben zu entscheiden. Voneinander ab-
weichende Regelungen in benachbarten Orten müssen daher hingenommen werden.

Steilhanglage nicht beitragspflichtig

Eine Bürgerin beanstandete, daß die gesamte Fläche ihres Grundstückes bei der Berechnung wiederkehrender Abwasserbeiträge
berücksichtigt wurde, obwohl es sich bei den nicht bebauten Grundstücksflächen größtenteils um einen Steilhang handelt, der
weder als Baugelände noch als Garten genutzt werden kann. Im Hinblick auf diese örtlichen Gegebenheiten wurde die beitrags-
pflichtige Grundstücksfläche um 600 qm verringert, so daß sich eine entsprechende Ermäßigung der zu entrichtenden Beiträge
ergab.

Tatsächliche Ausbaukosten maßgeblich für Beitragsberechnung 

In einer Gemeinde kam es zu erheblichen Beitragsnachforderungen gegenüber den seinerzeit erhobenen Vorausleistungen, da
zwischenzeitlich der beitragsfähige Aufwand von ca. 137 000,– DM auf knapp 220 000,– DM gestiegen war. Die Verwaltung war
zunächst sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht von zu niedrigen Werten ausgegangen. Für die betroffenen
Bürgerinnen und Bürger ist es sehr ärgerlich, wenn sie sich zunächst auf niedrigere Zahlungen einstellen und später von erheb-
lichen Nachforderungen überrascht werden. Derartige Abweichungen sollten daher unbedingt vermieden werden. Unter recht-
lichen Gesichtspunkten tritt jedoch keine Bindung an die zunächst ermittelten Werte ein. Maßgeblich sind vielmehr die tatsäch-
lich entstandenen und umlagefähigen Ausbaukosten, auch wenn diese zu erheblichen Nachforderungen führen. 

Örtliche Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Veranlagung maßgeblich für den Gemeindeanteil

Ein Bürger konnte nicht verstehen, daß bei der Berechnung des Ausbaubeitrages für sein Anwesen ein Gemeindeanteil von
lediglich 25 % festgesetzt wurde, obwohl die Stadtverwaltung rund vier Jahre zuvor einen Anteil von 45 % in Aussicht gestellt
hatte. In der Zwischenzeit waren die Planungen erheblich verändert worden. Während ursprünglich der gesamte Straßenzug als
Durchgangsstraße vorgesehen war, wurde später der Straßenteil, an dem sich das Anwesen des Petenten befindet, zum verkehrs-
beruhigten Teilbereich. Die Straße wurde zur Sackgasse und erhielt den Charakter einer reinen Anliegerstraße. Diese örtlichen
Gegebenheiten waren bei der Festsetzung des Gemeindeanteils zwingend zu berücksichtigen, während eine Bindung an die
früheren Angaben nicht eingetreten ist.

Wiederkehrende Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen sind zulässig

Insgesamt 114 Bürgerinnen und Bürger eines Ortsteiles wandten sich an den Bürgerbeauftragten, da sie mit der Einführung
wiederkehrender Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen nicht einverstanden waren. Sie hielten es für ungerecht, daß sie hier-
mit zu Ausbaukosten für Straßen, die sie nicht benutzen, herangezogen werden, während der Ausbau ihrer ebenfalls erneuerungs-
bedürftigen Anliegerstraßen in weite Ferne gerückt sei. Der Gemeinderat hat jedoch im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung in eigener Verantwortung darüber zu entscheiden, welche vom Kommunalabgabengesetz vorgesehene Beitragsart ge-
wählt wird. Der Gemeinderat hielt die getroffene Entscheidung weiterhin für sachgerecht und sah keine Veranlassung zu einer
Änderung im Sinne der Petentinnen und Petenten.

Verlängerung des Aufenthaltsrechts zum Zwecke der Eheschließung

Ein mit einem Besuchsvisum eingereister kasachischer Staatsangehöriger begehrte die Verlängerung seines Aufenthaltsrechtes, um
eine deutsche Staatsangehörige zu heiraten. Das Besuchsvisum konnte zwar nicht verlängert werden, jedoch riet die Kreis-
verwaltung, einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Familienzusammenführung zu stellen. Weil
hierdurch der weitere Aufenthalt im Bundesgebiet als erlaubt gilt, konnte ein Aufschub erreicht und die Ehe geschlossen werden.

Verlängerung der Duldung zum Zwecke der Weiterwanderung

Eine aus Algerien stammende Familie, deren Asylgesuche bestandskräftig abgelehnt worden waren, begehrte eine Verlängerung
der Duldung, um die Gelegenheit zu haben, nach Kanada weiterzuwandern. Die zuständige Kreisverwaltung zeigte sich koope-

39



Drucksache 13/2925 Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode

rativ und verlängerte die Duldung mehrfach, da sich das Verfahren mit den kanadischen Behörden verzögerte. Im Ergebnis
konnte hierdurch erreicht werden, daß die Familie vor ihrer Weiterwanderung nicht für kurze Zeit in ihr Herkunftsland zurück-
kehren mußte. 

Duldungsverlängerung zum Zwecke der Eheschließung

Ein abgelehnter Asylbewerber begehrte die Verlängerung seiner Duldung um wenige Tage, um ihm die Eheschließung zu er-
möglichen. Hierbei war zu berücksichtigen, daß dem Standesbeamten die angeforderten Unterlagen nahezu vollständig vorlagen
und eine noch fehlende Legitimation täglich erwartet wurde. Im Hinblick auf diesen Sachverhalt erteilte die Stadtverwaltung die
Verlängerung, so daß die Eheschließung ermöglicht werden konnte. 

Keine Abschiebung bei ungeklärter Nationalität

Bei einem Bürger aus dem ehemaligen Jugoslawien waren aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet worden, obwohl noch
nicht abschließend geklärt war, ob er kroatischer oder serbischer Volkszugehörigkeit ist. Bei Abschiebung in einen Staat, der
nicht seiner Volkszugehörigkeit entspricht, waren allerdings Verfolgungsmaßnahmen nicht auszuschließen. Im Petitionsver-
fahren konnte erreicht werden, daß eine bereits eingeleitete Abschiebung, bei der der Petent schon auf dem Weg zum Flughafen
Frankfurt war, abgebrochen wurde. Im Anschluß daran hat die Kreisverwaltung den weiteren Aufenthalt bis zur abschließenden
Klärung der Staatsangehörigkeit geduldet.

Aufenthaltsrecht für pflegebedürftige Familienangehörige

Ein Ausländer, der ein dauerndes Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutschland hat, begehrte ein Aufenthaltsrecht für
seine Mutter, deren Gesundheitszustand sich erheblich nachteilig verändert hatte. Da festgestellt wurde, daß die Mutter des
Petenten auf die Herstellung der Familieneinheit im Bundesgebiet angewiesen ist, konnte ihr eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
werden. 

Unbefristete Aufenthaltserlaubnis nach langjährigem Aufenthalt im Bundesgebiet

Ein Ausländer, der sich seit vielen Jahren erlaubt mit seiner Familie im Bundesgebiet aufhält, begehrte die unbefristete Aufent-
haltserlaubnis. Obwohl die zeitlichen Voraussetzungen gegeben waren, kam es zu Problemen, da der Petent nicht in einem ge-
sicherten Arbeitsverhältnis stand. Da der Petent inzwischen nach Beendigung der Probezeit in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
übernommen wurde, konnte ihm auch die unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

Verlängerung der Ausreisefrist zur Erleichterung der Rückkehr

Rückkehrpflichtige Bürgerkriegsflüchtlinge aus Kroatien begehrten eine Verlängerung der zum 7. Februar 1997 gesetzten Aus-
reisepflicht um drei Monate, da sie während der Wintermonate keine geeignete Unterkunft in ihrem Heimatland finden konnten.
Zur Vermeidung der geschilderten Härte konnte dem Anliegen entsprochen werden.

Ausreisepflicht bosnischer Bürgerkriegsflüchtlinge 

Eine aus Bosnien stammende Petentin kam im Jahre 1992 zu ihren Eltern, die in der Bundesrepublik Deutschland ein Restaurant
führen. Sie machte geltend, ihre Eltern seien dringend auf ihre Mithilfe angewiesen und sie im Heimatland weder Familie noch
Wohnung habe. Dies konnte jedoch aufgrund der einschlägigen Erlasse bezüglich der Rückführung von Bürgerkriegsflüchtlingen
nicht berücksichtigt werden. Maßgebend ist ausschließlich, daß sie als Bürgerkriegsflüchtling Aufnahme fand und die Voraus-
setzungen hierfür nicht mehr gegeben sind. Ob ihr möglicherweise aus anderen rechtlichen Gründen ein Aufenthaltsrecht ge-
währt werden kann, kann nur vom Heimatland aus im Visumverfahren geklärt werden. 

Ausnahmsweise Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit

Eine türkische Staatsangehörige, die als Kind ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland geboren wurde,
hatte nach Erreichen der Volljährigkeit erhebliche Probleme mit der Einbürgerung, weil sich die türkischen Behörden weigerten,
sie wegen ihres deutschen Vornamens zu registrieren. Da die Schwierigkeiten, das Entlassungsverfahren aus der türkischen Staats-
angehörigkeit in Gang zu bringen, auch auf amtlichem Wege nicht ausgeräumt werden konnten, konnte schließlich dem Ein-
bürgerungsbegehren unter Hinnahme eintretender Mehrstaatigkeit zugestimmt werden.

Erfolglose Entlassungsbemühungen können Einbürgerung begründen

Ein iranischer Staatsangehöriger hatte sich über viele Jahre hinweg vergeblich um die Entlassung aus seiner bisherigen Staats-
angehörigkeit bemüht. Da er seine Bemühungen nachweisen konnte, wurde schließlich seiner Einbürgerung unter Hinnahme
von Mehrstaatigkeit zugestimmt.

Einleitung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen nach vorheriger Ablehnung 

Ein Bürger, der sich von einer Privatperson betrogen fühlte, beklagte sich, daß sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft seine
mündlich vorgebrachte Strafanzeige „nicht entgegengenommen“ hätten. Seine im Rahmen des Petitionsverfahrens vorgebrachten
Angaben führten schließlich dazu, daß die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen die betreffende Person einleitete. 
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Überraschende Heranziehung zu Gerichtskosten

Ein Bürger beklagte sich, daß er in einem Zivilprozeß, obwohl er obsiegt hatte, zu Kosten herangezogen wurde, die aufgrund
einer von der Gegenpartei veranlaßten Beweisaufnahme entstanden war. Ein an sich in solchen Fällen von der Gegenpartei ein-
zuzahlender Kostenvorschuß war nur deshalb unterblieben, weil zunächst Prozeßkostenhilfe gewährt worden war, die jedoch
später wieder entzogen wurde. Dem Petenten konnte nicht geholfen werden, da die Handhabung den gesetzlichen Regelungen
entspricht. Da diese Regelung unbillig erscheint, legte der Bürgerbeauftragte die Problematik dem Petitionsausschuß des
Deutschen Bundestages vor.

Geschäfte von Strafgefangenen untereinander sind unzulässig 

Zu hart behandelt fühlte sich ein Strafgefangener, gegen den eine empfindliche Disziplinarmaßnahme verhängt wurde, weil er
einem Mitgefangenen Kaffee und Tabak ausgeliehen hatte. Da derartige Geschäfte geeignet sind, Abhängigkeitsverhältnisse unter
den Gefangenen zu schaffen und auch die Ordnung gestört werden kann, ist dies nach der Hausordnung strikt untersagt. Die
Justizvollzugsanstalt sah daher keine Möglichkeit, von der Disziplinarmaßnahme abzusehen.

Nuß-Nougat-Creme fällt nicht unter Schonkost 

Probleme mit der Essenausgabe hatte ein Gefangener, dem keine Nuß-Nougat-Creme ausgehändigt wurde. Da er Schonkost er-
hielt, waren die zuständigen Bediensteten irrtümlich davon ausgegangen, daß kein süßer Brotaufstrich ausgeteilt werden dürfe.
Nachdem dieser Irrtum erkannt war, erhielt der Petent die begehrte Speise.

Das Essen muß für alle reichen

Leer ging ein Strafgefangener aus, dessen Zelle am Ende der Essenausgabereihe lag. Dort angekommen, mußten die betreffenden
Bediensteten feststellen, daß die Speisen bereits vollständig ausgegeben worden waren. Der Vorfall wurde von der Justiz-
vollzugsanstalt zum Anlaß genommen, dafür Sorge zu tragen, daß die Speisen so ausgegeben werden, daß sie auch für alle reichen.

Kühlakkus für Kühlboxen

Die in den Hafträumen einer Justizvollzugsanstalt zur Verfügung gestellten Kühlboxen waren über längere Zeit nutzlos, da keine
Kühlakkus vorhanden waren. Nachdem die Transportprobleme gelöst worden waren, konnte die Versorgung mit Kühlakkus
sichergestellt werden, so daß die Kühlboxen rechtzeitig vor Beginn der warmen Jahreszeit in Betrieb genommen werden konnten.

Wiederherstellung der Bademöglichkeiten 

Ein Gefangener, der auf den Rollstuhl angewiesen und im Lazarettbereich untergebracht ist, wandte sich an den Bürgerbeauf-
tragten, da er weder baden noch duschen konnte, nachdem das Bad im Lazarettbereich aus baulichen Gründen gesperrt worden
war. Es konnte erreicht werden, daß kurzfristig eine vorhandene Duschanlage behindertengerecht umgestaltet wurde, so daß die
Körperpflege wieder sichergestellt war.

Unterrichtung über Sozialhilfeleistungen bei U-Haft und im Strafvollzug

Ein Bürger, der sich im Strafvollzug engagiert, unterbreitete den Vorschlag, daß Gefangene umfassender als bisher über Sozial-
hilfeleistungen unterrichtet werden sollten. Hierzu erklärte das Ministerium der Justiz, daß die Gefangenen im Rahmen des
Aufnahmeverfahrens eine Broschüre „Wichtige Informationen über Hilfen der Wiedereingliederung“ erhalten und darüber hin-
aus von den Bediensteten über mögliche Ansprüche beraten werden. Hiermit ist sichergestellt, daß die Gefangenen ausreichend
über entsprechende Ansprüche unterrichtet und gegebenenfalls bei der Beantragung unterstützt werden.

Diabetikerschulung in Justizvollzugsanstalten

Vertreter des Deutschen Diabetiker Bundes setzten sich dafür ein, daß Diabetiker in den Justizvollzugsanstalten ausreichend ge-
schult werden. Es konnte erreicht werden, daß zu diesem Zwecke zentrale Schulungen im Justizvollzugskrankenhaus durchge-
führt werden und darüber hinaus der betroffene Personenkreis schriftliche Informationen erhält.

Strafgefangene haben ein Recht auf fachärztliche Untersuchung

Ein Gefangener beklagte sich darüber, daß er nicht an einen Augenarzt überwiesen wurde, obwohl er über starke Augen-
schmerzen klagte. Erst eine im Zuge des Petitionsverfahrens veranlaßte augenärztliche Untersuchung führte zur Feststellung
einer Sehschwäche. Die daraufhin verordnete Brille führte zur Beseitigung der Beschwerden.

Automatische Aufzeichnung von Verteidigertelefonaten

Ein Bürger beklagte sich, daß bei einer staatsanwaltschaftlich angeordneten automatischen Telefonüberwachung auch Ver-
teidigertelefonate aufgezeichnet wurden, die eigentlich nicht überwacht werden dürfen. Aus technischen Gründen ist es jedoch
nicht möglich, derartige Gespräche von der Aufzeichnung auszunehmen. In den Niederschriften werden jedoch von den zu-
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ständigen Beamtinnen und Beamten nur solche Gespräche wortwörtlich oder inhaltlich übernommen, die für das Verfahren
Bedeutung haben. Verteidigergespräche werden nicht übertragen und auch nicht abgehört. Diese Verfahrensweise beruht auf den
einschlägigen Verwaltungsvorschriften des Ministeriums der Justiz und des Ministeriums des Innern und für Sport.

Kein Anspruch auf Zulassung als ehrenamtliche Vollzugshelferin

Eine Bürgerin beklagte sich darüber, daß ihr von einer Justizvollzugsanstalt die weitere Tätigkeit als ehrenamtliche Vollzugs-
helferin untersagt worden war. Die Untersagung war damit begründet worden, daß wegen einiger Vorfälle eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der Anstaltsleitung fehle. Die Justizvollzugsanstalt sah sich daher nicht in der Lage, die Petentin erneut zu-
zulassen.

Nichtraucherschutz in Justizvollzugsanstalten

Die Bemühungen eines Strafgefangenen, als Nichtraucher vor dem Passivrauchen geschützt zu werden, führten zum Erfolg.
Aufgrund einer entsprechenden gerichtlichen Entscheidung wurde die zuständige Justizvollzugsanstalt angewiesen zu gewähr-
leisten, daß in den in Betracht kommenden Bereichen nicht mehr geraucht wird.

Es war doch keine Schenkung

Ein Petent wandte sich an den Bürgerbeauftragten, da er vom Finanzamt zur Schenkungssteuer veranlagt worden war. Er hatte
zum Erwerb eines Miteigentumanteils an einem Wohnhaus einen Geldbetrag erhalten, der ursprünglich bei der Einkommen-
steuererklärung als Schenkung deklariert worden war. Im Zuge des Petitionsverfahrens konnte der Petent dem Finanzamt gegen-
über nachweisen, daß es sich dabei um ein zinsloses Darlehen handelt, das mit den anteiligen Mieteinnahmen zurückgezahlt wird.
Daraufhin wurde der Steuerbescheid dahin gehend geändert, daß nur noch der Zinsvorteil der Schenkungssteuer unterliegt. 

Überraschung zu Weihnachten

Ein Petent war seit längerem mit der Zahlung seiner festgesetzten Grunderwerbsteuer einschließlich Nebenforderungen im Rück-
stand. Daraufhin war auf seinem Grundstück eine Sicherungshypothek eingetragen worden. Im Laufe der Zeit konnte er zwar
die Hauptforderung und einen Teil der Zinsen begleichen, da der Petent aber wegen laufender Unterhaltszahlungen in Schwierig-
keiten kam, wandte er sich an den Bürgerbeauftragten. Im Zuge des Petitionsverfahrens wurde erreicht, daß die zuständige
Kreisverwaltung dem Kreistag den Erlaß der Nebenforderungen vorgeschlagen hat. Dieser hat zugestimmt, nicht zuletzt, um die
Unterhaltszahlungen an die Berechtigten sicherzustellen. Die Löschungsbewilligung ist kurz vor Weihnachten erteilt worden.

Pflegeversicherung – mühsamer Weg zum Erfolg

Erhebliche Bemühungen waren notwendig, um schließlich die Gewährung von Leistungen nach Pflegestufe II des Pflege-
Versicherungsgesetzes an eine Petentin zu erreichen. 

Der behandelnde Hausarzt mußte eine weitere ärztliche Stellungnahme abgeben.

Als besonders hilfreich erwies sich – wie in vielen ähnlich gelagerten Fällen – die Führung eines Pflegetagebuches, in dem für
jeden Kalendertag die einzelnen Verrichtungen, für die die Petentin der Unterstützung bedarf, mit dem jeweils erforderlichen
Zeitaufwand aufgelistet wurden. 

Vergebliches Bemühen

Zur Arbeit des Bürgerbeauftragten zählt auch, daß seine Bemühungen erfolglos bleiben. Dabei kann es auch vorkommen, daß
eine Angelegenheit so abgeschlossen wird, wie es der Petent ursprüglich wollte, dies aber schließlich doch nicht akzeptiert wird.

Ein Petent wandte sich wegen des schlechten Zustandes der von ihm bewohnten gemeindeeigenen Wohnung an den
Bürgerbeauftragten. Nachdem dieser sich bei einer Besichtigung davon überzeugt hatte, daß die Renovierung der Wohnung zu
Recht gefordert wurde, gelang es ihm unter Ausnutzung vielfältiger Möglichkeiten, die dafür notwendigen Mittel zu beschaffen.
Dies war deswegen besonders schwierig, weil die als Eigentümer und Vermieter eigentlich verantwortliche Ortsgemeinde sich
außerstande sah, ihren Verpflichtungen zu genügen. 

Nach der Renovierung lehnte es dann der Petent ab, seine Wohnung wieder zu beziehen.

Alle Bemühungen, die Gründe für diese Entscheidung zu erfahren, waren vergeblich. 

Vermögen ist nicht gleich Vermögen

Ein Petent war mit seinem Vater Miterbe eines Hausgrundstückes. Als die Rente des Vaters nicht mehr ausreichte, die Kosten für
seine Heimpflege zu bestreiten, bat er den Petenten um Unterstützung. Gleichzeitig erklärte er handschriftlich, daß die
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Zahlungen seines Sohnes, des Petenten, bei der späteren Auflösung der Miterbengemeinschaft berücksichtigt werden sollten. Als
wegen des erhöhten Pflegebedarfs auch das Einkommen des Petenten zur Deckung der Pflegekosten nicht mehr ausreichte, wurde
beim Träger der Sozialhilfe Hilfe zur Pflege in einer Einrichtung beantragt. Dies wurde mit der Begründung abgelehnt, der Vater
des Petenten könne sich selbst helfen, indem er zunächst sein Vermögen in Form des gesamten Miterbenanteils verwende.

Aufgrund der Eingabe konnte erreicht werden, daß schließlich 50 000,– DM der vom Petenten geleisteten Zahlungen in Höhe
von ca. 70 000,– DM anerkannt wurden. Privatrechtlich besteht das Vermögen einer Person aus der Differenz zwischen ihren
Vermögenswerten und Guthaben auf der einen und ihren Verbindlichkeiten auf der anderen Seite. Demgegenüber geht das
Sozialhilferecht bei der Bestimmung des Vermögens dem Grunde nach davon aus, daß jemand, der sich in einer Notlage befindet,
die ihm zur Verfügung stehenden Vermögenswerte und Guthaben zur Abwendung der Notlage einsetzt und zunächst oder auch
auf Dauer in Kauf nimmt, seine Verbindlichkeiten nicht zu erfüllen. 

Nach der Rechtsprechung sind Schulden eines Hilfeempfängers nur dann zu berücksichtigen, wenn sie „aus rechtlichen oder
zwingenden Gründen aus dem Erlös vor Deckung des Bedarfs getilgt werden müßten“ (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
23. April 1986). Die Frage, was Vermögen im Sinne des Sozialhilferechtes ist, läßt sich mit derartigen Formulierungen kaum be-
antworten. Die Entwicklung bleibt abzuwarten, zunächst wird – wie in der beschriebenen Eingabe – ein vernünftiger Inter-
essenausgleich als Richtschnur angewandt werden müssen. 

Neue Möglichkeit der Nachqualifizierung

Die Eingabe einer als Gymnasiallehrerin ausgebildeten Mutter von zwei grundschulpflichtigen Kindern führte zu einer Neu-
regelung, die für viele in ähnlicher Weise betroffene Personen eine wesentliche Vergünstigung bringt. 

Die Petentin war im Rahmen befristeter Arbeitsverträge vier Jahre lang als Vertreterin für Lehrkräfte im Mutterschutz oder im
Erziehungsurlaub in Grund- und Hauptschulen eingesetzt. Da eine Anstellung im Gymnasialbereich nicht zuletzt wegen der
hohen Zahl der Bewerbungen von vornherein ausschied, wollte sie eine Anstellung im Schuldienst für den Grund- und Haupt-
schulbereich erreichen. Dazu hätte sie nach den bisherigen Regelungen ein Ergänzungsstudium an der Universität Koblenz-
Landau absolvieren müssen. Aufgrund der Eingabe wurde erreicht, daß nunmehr für die Petentin und die in ähnlicher Weise be-
troffenen Personen eine wohnortnahe berufsbegleitende Nachqualifikation für eine Lehrtätigkeit an Grund- und Hauptschulen
ermöglicht wird.

Was hilft, wird nun bezahlt

Jahrelang mußte ein an Aids erkrankter und zudem gegenüber Chemikalien erheblich sensibler Petent die Kosten für in Deutsch-
land nicht anerkannte Medikamente selbst aufbringen. Aufgrund der Eingabe beim Bürgerbeauftragten stellte ein Gutachten des
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung fest, daß sich der Gesundheitszustand des Petenten mit den aus den USA be-
zogenen Medikamenten nicht nur stabilisiert, sondern sogar wesentlich verbessert hat. Die zuständige gesetzliche Kranken-
versicherung erstattete die bereits angefallenen Kosten und sagte für die Zukunft die Übernahme der Kosten zu.

Hilfe zur Selbsthilfe

Eine junge Frau, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bezog, benötigte für die Erreichung ihres neues Arbeitsplatzes einen
Pkw, da öffentliche Verkehrsmittel insoweit fehlten. Aufgrund der Eingabe wurde ihr für den Aufbau ihrer Existenzgrundlage
ein Darlehen zur Beschaffung eines gebrauchten Personenwagens gewährt. 

Hoch lebe der Vorgang

Zwei Eingaben waren notwendig, damit in einer Verbandsgemeindeverwaltung ein bei der Gewährung von Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz verwandter Fragebogen mit rechtlich unzulässigen Fragen – nunmehr hoffentlich
endgültig – nicht mehr benutzt wird. 

Ausgerechnet die Petentin, deren erste Eingabe im Ergebnis zur rechtlichen Unzulässigkeit des Fragebogens geführt hatte, erhielt
wenige Monate später denselben Fragebogen noch einmal zur Beantwortung. Später geschah dies erneut. Mit diesem Fall hatte
sich auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz zu befassen; auch er hat das Verhalten der Verbandsgemeinde beanstandet. 

Hilfe nach den Besonderheiten des Einzelfalles

Obschon grundsätzlich eigentlich nicht möglich, konnte aufgrund einer Eingabe erreicht werden, daß eine Petentin als Bezieherin
von Hilfe zum Lebensunterhalt ihren sehr alten Pkw weiter nutzen kann. Allerdings wurde die nach pauschalierten Regelsätzen
gewährte Hilfe um den Betrag gekürzt, der im Rahmen der Regelsätze für die Nutzung von Nahverkehrsmitteln vorgesehen ist. 
Ausschlaggebend waren die Besonderheiten in dem vorliegenden Fall. Die Petentin ist nach dem Weggang ihres Mannes allein-
erziehende Mutter ihres 5jährigen Sohnes und erwartet ein weiteres Kind. Außerdem wohnt sie in einem Ort mit nur ganz
wenigen öffentlichen Nahverkehrsverbindungen. 
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Mangelnde Mobilität

Die Mitarbeiterin einer Sonderverwaltung mit mehreren Dienststellen in Rheinland-Pfalz beschwerte sich darüber, daß sie nicht
ins Beamtenverhältnis auf Probe übernommen wurde. Im Laufe der Nachprüfungen stellte sich heraus, daß es der Petentin aus-
schließlich darum ging, an der Dienststelle übernommen zu werden, an der sie ausgebildet wurde. Sie war nicht bereit, an eine
Dienststelle derselben Verwaltung in einen anderen Ort zu wechseln. Daher konnte sie nicht in das Beamtenverhältnis über-
nommen werden. 

Bedarf und Wunsch

Ein Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt beschwerte sich darüber, daß er wegen seines Bandscheibenschadens keinen elek-
trisch verstellbaren Lattenrost für sein Bett erhalten sollte. Er erhielt aber einen entsprechenden von Hand verstellbaren Latten-
rost, weil dies zur Deckung seines Bedarfs ausreichend war. 

Termine

Zwei niedergelassene Ärzte, die nach eigenem Wunsch und nach dem Wunsch ihrer  Patienten bei deren Begutachtung durch den
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung zur Feststellung von Leistungen nach dem Pflege-Versicherungsgesetz anwesend
sein wollten, beschwerten sich über die sehr ungenauen Terminankündigungen des Medizinischen Dienstes. 

Zwar konnte aufgrund der Eingabe erreicht werden, daß sich die Terminmitteilung nun nicht mehr nur auf die Angabe eines be-
stimmtes Tages zwischen 8.00 und 17.00 Uhr, sondern zusätzlich auf die Angabe des Vor- oder Nachmittages bezieht. Eine weiter-
gehende, im Interesse der Petenten liegende Festlegung konnte leider nicht erreicht werden.

Nachträglicher Ausgleich für unrichtige Beratung

Ein Petent beschwerte sich darüber, daß er aufgrund einer unrichtigen Beratung durch eine Verbandsgemeindeverwaltung seine
Altersrente erst im Alter von 63 Jahren erhielt, während ihm diese tatsächlich bereits mit Vollendung des 60. Lebensjahres zuge-
standen hätte. 

Nach langwierigen Ermittlungen wurde festgestellt, daß der Petent nicht umfassend beraten worden war. Die Landes-
versicherungsanstalt erkannte einen Herstellungsanspruch des Petenten an und zahlte ihm seine Altersrente rückwirkend ab Voll-
endung des 60. Lebensjahres. 

Gute Lösung in kurzer Zeit

Die für den 1. September vorgesehene Aufnahme eines behinderten Kindes in einen Förderkindergarten drohte zu scheitern, weil
Mitte August noch nicht geklärt war, wer die Kosten für das – von allen Seiten anerkannte – zusätzliche Personal übernimmt. 

Nach Einschalten des Bürgerbeauftragten fanden die beteiligten Behörden innerhalb kürzester Zeit eine angemessene Lösung, so
daß die Aufnahme des Kindes zum 1. September erfolgen konnte. 

Schnelle Hilfe, doppelte Hilfe

Nach mehrmonatigen Bemühungen erhielt eine Frau mit einer schweren körperlichen Behinderung die Bewilligung für den
Ankauf eines behindertengerecht ausgestatteten Personenkraftwagens. Die für die Auszahlung des Geldes benötigte Zeitspanne
war Anlaß für einen Selbstaufgriff des Bürgerbeauftragten. Dabei konnte erreicht werden, daß künftig die Auszahlung bewilligter
Gelder ein wenig rascher erfolgen soll. 

Hilfe in auswegloser Lage

Der 17jährige, schwer geistig behinderte Sohn von Petenten wurde wegen zunehmend aggressiven Verhaltens von einem
Behindertenheim, in dem er mehrere Jahre gelebt hatte, nach Hause entlassen. Nachdem sich die Petenten monatelang erfolglos
um einen geeigneten neuen Heimplatz bemüht hatten, wandten sie sich an den Bürgerbeauftragten. Aufgrund der Tätigkeit des
Bürgerbeauftragten wurde nach wenigen Wochen ein Platz in einem geeigneten Behindertenheim gefunden.

Selbsthilfe und Fürsorge

Immer wieder muß der Bürgerbeauftragte leider feststellen, daß Menschen nicht in der Lage sind, ihre Interessen ausreichend zur
Geltung zu bringen. 

So unterlassen es viele Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt, die gemeinnützige Arbeiten verrichten,
immer wieder im Krankheitsfall, die notwendige ärztliche Bestätigung über ihre Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Dies führt im
Ergebnis dann vielfach dazu, daß sie die dringend notwendige Hilfe zum Lebensunterhalt nicht mehr erhalten. 
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In einer Eingabe wurde die notwendige ärztliche Untersuchung unverzüglich durchgeführt, so daß der Petentin geholfen werden
konnte. In anderen Fällen war dies – nicht zuletzt wegen des inzwischen bereits vergangenen Zeitraumes – nicht mehr möglich.

Familiengerechte Hilfe

In einem Einzelfall konnte erreicht werden, daß die Petentin die Kosten für den monatlichen Besuch ihres in einer Justizvoll-
zugsanstalt einsitzenden Ehemannes im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt erhielt. 

Von Pontius zu Pilatus

Die von allen Seiten für notwendig erachtete Umschulung eines Petenten zum Industriemechaniker sollte erst im Herbst 1998
beginnen, weil mit der möglicherweise zuständigen Bauberufsgenossenschaft deswegen ein sozialgerichtliches Verfahren anhängig
war und der zuständige Träger der Rentenversicherung vor Abschluß dieses Verfahrens keine Möglichkeit zur Kostenübernahme
sah und das zur Vorleistung verpflichtete Arbeitsamt die Hilfe wegen fehlender Haushaltsmittel ablehnte. 

Aufgrund der Eingabe konnte dem Petenten geholfen werden, so daß die Umschulung unverzüglich beginnen konnte.

Leistungen durch Ausweis

Rentnerinnen und Rentner erhalten verschiedene Vergünstigungen (ermäßigter Eintritt, verbilligte Fahrten usw.). Bezieher von
Leistungen einer gesetzlichen Rentenversicherung erhalten dafür einen Ausweis, den sie in diesem Zusammenhang  dann vorlegen
können.

Aufgrund einer Eingabe konnte erreicht werden, daß nunmehr auch Ruhestandsbeamtinnen und -beamte einen entsprechenden
Ausweis erhalten.

Was ist Einkommen?

Eine Petentin pflegte ihren Vater in dessen in der Nähe gelegenen Wohnung. Sie beschwerte sich darüber, daß ihr im Zusammen-
hang mit dem beantragten Wohngeld das ihrem Vater gewährte Pflegegeld nach dem Pflege-Versicherungsgesetz teilweise als
Einkommen angerechnet wurde. 

Die Überprüfungen ergaben, daß im Rahmen des Wohngeldgesetzes Einnahmen aus Leistungen nach dem Pflege-Versicherungs-
gesetz nicht als Einkommen der pflegebedürftigen Person selbst zu bewerten sind. Dies gilt auch für die im Haushalt der pflegebe-
dürftigen Person lebenden Familienmitglieder, die das Pflegegeld ganz oder teilweise für ihre Pflegetätigkeit erhalten. Im vor-
liegenden Falle allerdings zählt das Geld, das die Petentin für die Pflege des außerhalb ihres eigenen Haushalts lebenden Vaters
aus Leistungen der Pflegeversicherung erhält, wohngeldrechtlich zum Einkommen.

Auch die Möglichkeiten des Bürgerbeauftragten haben ihre Grenzen

Immer wieder muß der Bürgerbeauftragte Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit vielerlei Erwartungen an ihn wenden, deutlich
machen, daß auch seine Möglichkeiten begrenzt sind, und auch der Bürgerbeauftragte selbst erfährt seine Grenzen immer wieder
neu, wie etwa in dem Fall, in dem die Gewährung einer Rente durch die Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz von einer
Dienstbescheinigung des Büros der Fremdenlegion in Baden-Baden abhängig war. Der aufgrund der Eingabe schließlich einge-
schaltete Kommandant der Fremdenlegion in Marseille konnte leider nicht zu einer zügigen Bearbeitung der Angelegenheit an-
gehalten werden, so daß die Bearbeitung länger als gewünscht dauerte. 

Schadensersatz durch Gemeindeversicherungsverband

Eine – wie sich später herausstellte – fehlerhafte Überleitung eines Beihilfeanspruches durch ein Sozialamt und eine in diesem
Zusammenhang unterbliebene weitere Mitteilung führten neben der verzögerten Auszahlung der Beihilfe auch dazu, daß ein
Überziehungskredit in Anspruch genommen werden mußte.

Aufgrund der Eingabe konnte erreicht werden, daß der Gemeindeversicherungsverband die entstandenen Überziehungszinsen
übernahm.

Keine Explosionsgefahr durch Mehl

Ein Strafgefangener begehrte, daß die Position „Mehl“ von der Einkaufsliste der Justizvollzugsanstalt genommen wird, da er be-
fürchtet, daß Mitgefangene mutwillig Explosionen mit Mehl auslösen könnten. Untersuchungen ergaben, daß Mehlstaub nur
unter ganz bestimmten Voraussetzungen eine Explosion verursachen kann. Da die Voraussetzungen praktisch nur im Rahmen
eines Laborversuches geschaffen werden können, sei die mutwillige Herbeiführung einer Mehlstaubexplosion auszuschließen. Die
Justizvollzugsanstalt sieht daher keine Veranlassung, den Strafgefangenen den Besitz von Mehl zu untersagen.
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4. Teil: Statistik

I. Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten im
Berichtsjahr zur Bearbeitung vorlagen

1. Neueingänge 3 131 = 100   %

a) zulässige Eingaben 2 763 =  88,2 %
(vgl. III)

b) unzulässige Eingaben 368 =  11,8 %
(vgl. IV)

2. unerledigte Eingaben
aus den Vorjahren 681

insgesamt 3 812
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II. Aufgliederung der Neueingänge im Berichtsjahr
nach Art des Eingangs und nach Personen

1. Nach Art des Eingangs

a) schriftliche Eingaben 1 982 = 63,3 %
b) persönliche Eingaben 997 = 31,8 %
c) telefonische Eingaben 152 = 4,9 %
insgesamt 3 131 = 100    %

2. Nach Personen

a) Einzelpersonen
aa) Männer 2 068 = 66,0 %
bb) Frauen 1 005 = 32,1 % 3 073 = 98,1 %

b) Petentengruppen 58 = 1,9 %
insgesamt 3 131 = 100   %
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III. Zulässige Eingaben des Berichtsjahres
aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl. I 1 a)

Sachgebiet Zahl der Eingaben
absolut in v. H.

1 — Rechtspflege 349 12,6

2 — Ordnungsverwaltung 453 16,4

3 — Gemeindeverfassungsrecht/Kommunales
Abgabenrecht 297 10,8

4 — Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht 272 9,8

5 — Sozialwesen 499 18,1

6 — Wirtschaftsordnung 132 4,8

7 — Kultur 143 5,1

8 — Landwirtschaft und Umwelt 288 10,5

9 — Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 330 11,9

zusammen 2 763 100,0

unzulässige Eingaben (vgl. I 1 b) 368

unerledigte Eingaben aus den Vorjahren (vgl. I 2) 681

zu bearbeitende Eingaben insgesamt (vgl. I) 3 812
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Nachstehend folgt eine detaillierte Darstellung der einzelnen Sachgebiete:

Eingaben %

1 — Rechtspflege
1.1 Gerichte 40 1,5
1.2 Staatsanwaltschaften 25 0,9
1.3 Rechtsanwälte 6 0,2
1.4 Strafvollzug 161 5.8
1.5 Vollzugslockerungen 73 2,6
1.6 Ärztliche Versorgung 27 1,0
1.7 Gnadensachen Justiz 17 0,6
1.8 Gnadensachen Verwaltung — —

349 12,6

2 — Ordnungsverwaltung
2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten 6 0,2
2.2 Vollzugspolizei, Ermittlungsverfahren 17 0,6
2.3 Straßenverkehrsrecht 126 4,6
2.4 Ausländerwesen 260 9,4
2.5 Paß- und Meldewesen 8 0,3
2.6 Personenstandswesen 11 0,4
2.7 Wahlen und Statistik 4 0,1
2.8 Brand- und Katastrophenschutz 4 0,1
2.9 Bestattungswesen 16 0,6
2.10 Stationierungsstreitkräfte 1 0,1

453 16,4

3 — Gemeindeverfassungsrecht — Kommunales Abgabenrecht
3.1 Gebühren 21 0,8
3.2 Beiträge 103 3,7
3.3 Anschlußkosten 12 0,4
3.4 Sonstige kommunale Abgaben 20 0,7
3.5 Grundstücksangelegenheiten 54 2,0
3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen — — 
3.7 Gemeindeverfassungsrecht 87 3,2

297 10,8

4 — Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht
4.1 BAT und Zusatzversorgung 15 0,5
4.2 Besoldung 46 1,6
4.3 Anstellungsverhältnis 38 1,4
4.4 Versorgung 11 0,4
4.5 Krankenversicherung 44 1,6
4.6 Rentenversicherung 86 3,1
4.7 Unfallversicherung 30 1,1
4.8 Soldatenversorgung, Unterhaltssicherungsgesetz 2 0,1

272 9,8

5 — Sozialwesen
5.1 BSHG 216 7,9
5.2 Landespflegegeldgesetz, Pflegeversicherung 41 1,5
5.3 Wohngeldgesetz 44 1,6
5.4 BAföG 23 0,8
5.5 Schwerbeschädigtenanerkennung und -versorgung 79 2,8
5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich 21 0,8
5.7 Behindertenrecht 11 0,4
5.8 Gesundheitswesen 64 2,3

499 18,1
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Eingaben %

6 — Wirtschaftsordnung
6.1 Wirtschaftsförderung 3 0,1
6.2 Wirtschaftsordnung, Gewerbe-, Berufsrecht 24 0,9
6.3 Fremdenverkehr 2 0,1
6.4 Wohnungsbauförderung 17 0,6
6.5 Modernisierung 2 0,1
6.6 Wohnungswesen 6 0,2
6.7 Steuern 78 2,8

132 4,8 

7 — Kultur
7.1 Schulische Angelegenheiten (ohne Personal) 45 1,6
7.2 Weiterbildung 15 0,5
7.3 Hochschulwesen 7 0,2
7.4 Rundfunk, Fernsehen — Gebührenbefreiung 10 0,4
7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten 5 0,2
7.6 Kinder-, Jugend-, Personensorge 57 2,1
7.7 Sport 4 0,1

143 5,1

8 — Landwirtschaft und Umwelt
8.1 Landwirtschaft und Weinbau 47 1,7
8.2 Jagd und Forst 9 0,3
8.3 Landschaftspflege, Umweltschutz 27 1,0
8.4 Katasterwesen 10 0,4
8.5 Gewässer, Hochwasser 19 0,7
8.6 Frisch- und Abwasser 43 1,5
8.7 Gewerbeaufsicht 2 0,1
8.8 Immissionsschutz 101 3,7
8.9 Abfallwirtschaft 30 1,1

288 10,5

9 — Bauordnungs- und Bauplanungsrecht
9.1 Bauleitpläne, Regionalplanung 39 1,4
9.2 Baugenehmigungsverfahren 191 7,0
9.3 Abrißverfügungen 42 1,5
9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung 11 0,4
9.5 Umlegungsverfahren 20 0,7
9.6 Straßenbauplanung 12 0,4
9.7 Grunderwerb für Straßenbau 9 0,3
9.8 Straßenunterhaltung 6 0,2

330 11,9
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres
(Eingaben, bei denen von vornherein eine
Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgl. I 1 b)

Zahl der Eingaben
absolut in v. H.

1. Eingaben, bei denen eine Zuständigkeit oder recht-
liche Einwirkungsmöglichkeit einer Landesbehörde 
nicht gegeben ist 186 50,6

2. Eingaben, deren Behandlung einen Eingriff in ein
schwebendes gerichtliches Verfahren oder die Nach-
prüfung einer richtlichen Entscheidung bedeuten 
würde 67 18,2

3. Eingaben, bei denen es sich um ein rechtskräftig abge-
schlossenes gerichtliches Verfahren handelt und das Vor-
bringen eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder eine 
Abänderung der getroffenen richterlichen Entscheidung
bezweckt 26 7,1

4. Eingaben, die ein konkretes Anliegen oder einen erkenn-
baren Sinnzusammenhang nicht enthalten 6 1,6

5. Eingaben, die gegenüber einer bereits beschiedenen Eingabe
kein neues Sachvorbringen enthalten 2 0,5

6. Eingaben, bei denen es sich um zivilrechtliche Streitig-
keiten zwischen Privatpersonen handelt 63 17,1

7. Eingaben, bei denen es sich um eine Angelegenheit 
handelt, die Gegenstand eines staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsverfahrens ist 7 1,9

8. Eingaben, bei denen eine Behörde des Landes mit dem
Anliegen noch nicht befaßt war 8 2,2

9. Sonstige 3 0,8
insgesamt 368 100,0
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr 
abschließend bearbeitet wurden

Zahl der Eingaben

Zulässige Eingaben

nicht einvernehmlich erledigt 711
einvernehmlich erledigt 497
teilweise einvernehmlich erledigt 53

der Landesregierung überwiesen
zur Erwägung 3
in sonstiger Weise erledigt 179*)
von den Petenten zurückgezogen 120*)

Empfehlung einer gerichtlichen Entscheidung 1
Auskunft erteilt 959

erledigte, zulässige Eingaben zusammen 2 523

Unzulässige Eingaben

Eingaben, bei denen von vornherein
eine Unzulässigkeit festgestellt wurde 368
Eingaben, bei denen nach weiterer Prüfung
die Unzulässigkeit festgestellt wurde (vgl. VII) 195

im Berichtsjahr insgesamt erledigt 3 086

Der Bürgerbeauftragte hatte bei 299 (*) Eingaben keinen Einfluß
auf deren Erledigung.

Von den verbleibenden 2 224 Eingaben wurde dem Anliegen

vollständig abgeholfen bei 497 Eingaben = 22,3 %
teilweise abgeholfen bei 53 Eingaben = 2,4 %
eine Auskunft erteilt bei 959 Eingaben = 43,1 %

Somit konnte bei 1 509 Eingaben = 67,8 %
geholfen bzw. weitergeholfen
werden.
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VI. Herkunft der Eingaben nach dem Wohnsitz der Petenten und Petentinnen in den kreisfreien Städten,
Landkreisen und Regierungsbezirken

*) bezogen auf die Gesamtzahl der Eingaben

55

Verwaltungsbezirk Anzahl der Eingaben Eingaben je 10 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner

davon
insgesamt schriftlich persönlich 1997 1996

Regierungsbezirk Koblenz
Stadt Koblenz 89 67 22 8,1 6,9
Landkreise:
Ahrweiler 131 86 45 10,3 7,0
Altenkirchen 101 46 55 7,4 4,2
Bad Kreuznach 122 76 46 7,8 9,0
Birkenfeld 89 47 42 9,8 7,5
Cochem-Zell 65 30 35 10,0 10,5
Mayen-Koblenz 121 90 31 5,8 7,6
Neuwied 98 72 26 5,4 4,1
Rhein-Hunsrück-Kreis 87 47 40 8,3 8,5
Rhein-Lahn-Kreis 86 51 35 6,7 8,5
Westerwaldkreis 128 74 54 6,5 4,9

Regierungsbezirk Koblenz 1 117 686 431 7,4 6,8

Regierungsbezirk Trier
Stadt Trier 33 31 2 3,3 4,7
Landkreise:
Bernkastel-Wittlich 109 51 58 9,6 7,6
Bitburg-Prüm 103 40 63 10,7 11,0
Daun 39 20 19 6,1 7,8
Trier-Saarburg 80 43 37 5,9 6,9
Regierungsbezirk Trier 364 185 179 7,2 6,8

Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz
Stadt Frankenthal 11 8 3 2,3 7,2
Stadt Kaiserslautern 41 35 6 4,0 3,5
Stadt Landau 33 26 7 8,2 4,5
Stadt Ludwigshafen 58 47 11 3,5 1,6
Stadt Mainz 196 85 111 10,6 10,8
Stadt Neustadt an der Weinstraße 25 14 11 4,6 3,9
Stadt Pirmasens 18 13 5 3,8 2,7
Stadt Speyer 14 12 2 2,8 1,2
Stadt Worms 43 28 15 5,3 2,6
Stadt Zweibrücken 33 18 15 9,2 2,8
Landkreise:
Alzey-Worms 97 59 38 8,1 8,1
Bad Dürkheim 68 31 37 5,2 5,3
Donnersbergkreis 77 34 43 10,0 7,3
Germersheim 53 28 25 4,4 4,4
Kaiserslautern 63 46 17 5,7 5,0
Kusel 47 23 24 5,9 7,1
Südliche Weinstraße 50 30 20 4,6 6,1
Ludwigshafen 60 43 17 4,1 3,8
Mainz-Bingen 139 75 64 7,3 6,6
Südwestpfalz 56 30 26 5,3 3,8
Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 1 182 685 497 5,9 5,3
insgesamt 2 663 1 556 1 107 6,6 6,1

aus anderen Bundesländern und Ausland 205 181 24 6,5 *) 4,9 *)
aus den Justizvollzugsanstalten 263 247 16 8,4 *) 7,0 *)
zusammen 3 131 1 984 1 147
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